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Zusammenfassung 

Die Beteiligungsstrategie für die Gesamtheit der Beteiligungen des Kantons 
legt der Regierungsrat dem Kantonsrat gemäss § 20c Absatz 3 des Gesetzes 
über die Steuerung der Finanzen und Leistungen alle vier Jahre als Planungsbe-
richt zur Genehmigung vor. Der vorliegenden Beteiligungsstrategie liegen die 
gesetzlichen Bestimmungen über die Public Corporate Governance des Kantons 
Luzern zugrunde. Der Kantonsrat kann die Absicht des Regierungsrates zu ein-
zelnen Teilen der Beteiligungsstrategie bekräftigen oder ein abweichendes 
Vorgehen empfehlen. 

Die parlamentarische Steuerung von Organisationen mit kantonaler Beteiligung ist 
auf die längerfristigen politisch-strategischen Inhalte ausgerichtet. Der Kantonsrat 
definiert die Ziele im Aufgaben- und Finanzplan, beschliesst die dazugehörende Fi-
nanzierung mittels Voranschlag, genehmigt den Jahresbericht und gestaltet das 
staatliche Handeln durch Vorstösse mit. Zur Umsetzung der ins Gesamtsteuerungs-
system integrierten Steuerung der Beteiligungen sind für den Kantonsrat zwei Instru-
mente vorgesehen: der vorliegende Planungsbericht Beteiligungsstrategie (Planung) 
und ein jährlicher Bericht über die Umsetzung der Beteiligungsstrategie (Berichter-
stattung im Rahmen des Jahresberichtes Teil II). 

In der Beteiligungsstrategie zeigt der Regierungsrat seine strategischen Überlegun-
gen in Bezug auf die Beteiligung des Kantons an den einzelnen Organisationen auf. 
Für jede Organisation werden Ausführungen zu den strategischen Zielen, die mit der 
Beteiligung verfolgt werden, zur Art und zum Umfang der Kantonsbeteiligung sowie 
zu den Risiken gemacht. Grundlage dafür bilden einerseits die Eignerstrategien und 
anderseits die Faktenblätter, die als Grundlage für die Berichterstattung über die 
Umsetzung der Beteiligungsstrategie dienen. In die Betrachtung der vorliegenden 
Beteiligungsstrategie sind total 57 Beteiligungen eingeflossen. Drei Organisationen 
sind in der Risikoeinteilung A (hohes Risiko), zwölf Organisationen in der Risikoein-
teilung B (mittleres Risiko) und 42 Organisationen in der Risikoeinteilung C (tiefes Ri-
siko) eingestuft. In der vorliegenden Beteiligungsstrategie erstattet der Regierungs-
rat Bericht über die Umsetzung der acht Bemerkungen des Kantonsrates zur ergänz-
ten Beteiligungsstrategie 2022, zu 14 Empfehlungen der Aufsichts- und Kontroll-
kommission, zu zwei Vorstössen und zu Zielsetzungen aus zwei Planungsberichten. 

Die mit dieser Botschaft beantragte Genehmigung der Beteiligungsstrategie 2026 
dient den folgenden Zielen und Inhalten gemäss der Kantonsstrategie und dem  
Legislaturprogramm: 

Kantonsstrategie : 
− Globalisierung
− Ökologisierung
− Digitaler Wandel
− Gesellschaftlicher Wandel
− Urbanisierung
Legislaturprogramm :
Es werden verschiedene Legislaturziele aus den Hauptaufgaben in der Beteiligungs-
strategie 2026 berücksichtigt.

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=c9c75f407a8e4dddbe05ec181659acdd
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=c9c75f407a8e4dddbe05ec181659acdd
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Kantonsratsbeschlus-
ses über die Genehmigung der Beteiligungsstrategie 2026. Diese hat die Form eines 
Planungsberichtes gemäss § 77 Absatz 1c des Kantonsratsgesetzes (KRG) vom 
28. Juni 1976 (SRL Nr. 30). Die Beteiligungsstrategie enthält die strategischen Vorga-
ben für die Gesamtheit der Beteiligungen des Kantons. 

1 Einleitung 
Der Kanton Luzern hat im Jahr 2012 zur Steuerung der Beteiligungen des Kantons 
die Public-Corporate-Governance-Gesetzgebung erlassen (vgl. Mantelerlass PCG ge-
mäss B 33 vom 28. Februar 2012, vgl. Gesetzessammlung 2012, S. 247). Diese ist seit 
dem 1. Januar 2013 in Kraft. In deren Grundsätzen legte er auch die Instrumente zur 
Steuerung von Organisationen mit kantonaler Beteiligung fest. Es sind dies die Eig-
nerstrategien, die Beteiligungsstrategie und der Bericht über die Umsetzung der Be-
teiligungsstrategie. Die Beteiligungsstrategie des Kantons wurde Ihrem Rat erstmals 
im Jahr 2014 vorgelegt (B 104 über die Beteiligungsstrategie des Kantons vom 
18. Februar 2014). Im Jahr 2017 folgte der zweite Planungsbericht zur kantonalen 
Beteiligungsstrategie (B 91 über die Beteiligungsstrategie 2018 vom 27. Juni 2017). 
 
Der dritte Planungsbericht wurde Ihrem Rat im Jahr 2021 zur Genehmigung vorge-
legt (B 77 über die über die Beteiligungsstrategie 2022 vom 6. Juli 2021). In der Ok-
tobersession 2021 wurde diese jedoch zurückgewiesen. Mit der Rückweisung wurde 
unserem Rat der Auftrag erteilt, auf das von der Aufsichts- und Kontrollkommission 
(AKK) in Auftrag gegebene Rechtsgutachten zur kantonalen Public Corporate Gover-
nance (PCG) und die daraus resultierenden Feststellungen und Empfehlungen einzu-
gehen. Auslöser des Rechtsgutachtens war die Auseinandersetzung zwischen dem 
Verkehrsverbund Luzern (VVL) und den Verkehrsbetrieben Luzern AG (vbl). Basierend 
auf der Rückweisung wurde die Beteiligungsstrategie 2022 inhaltlich mit den Fest-
stellungen und Empfehlungen der AKK ergänzt (B 77a über die ergänzte Beteili-
gungsstrategie 2022 vom 27. Juni 2022). 
 
Die ergänzte Beteiligungsstrategie 2022 hat Ihr Rat an der Session vom 30./31. Ja-
nuar 2023 anschliessend genehmigt. Mit der Genehmigung wurden acht Bemerkun-
gen überwiesen. Vier Bemerkungen werden in den Eignerstrategien 2025 berück-
sichtigt. Die Umsetzung der weiteren vier Bemerkungen wird in der vorliegenden Be-
teiligungsstrategie erläutert (vgl. Kap. 3.1). 
 
Zusätzlich hat die AKK im Dezember 2022 unserem Rat ein Feststellungs-/Empfeh-
lungsschreiben entsprechend den Forderungen aus dem Schlussbericht «Vertiefte 
Überprüfung VVL 2012–2020» in Aussicht gestellt. Im Frühjahr 2023 wurde der 
Schlussbericht mit aktualisierten und ergänzten Empfehlungen an unseren Rat über-

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30
https://srl.lu.ch/app/de/change_documents/251
https://www.lu.ch/downloads/lu/kr/botschaften/2011-2015/b_033.pdf
https://www.lu.ch/downloads/lu/kr/botschaften/2011-2015/b_104.pdf
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3767f819cb06470a977673512277a2da
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=070b0884a08e48c485781b79b5e531d1
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=53da12248cc2499b98d6b397d301d011
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mittelt. Zwei dieser Empfehlungen wurden in den Eignerstrategien 2025 berücksich-
tigt. Die Massnahmen zu den weiteren Empfehlungen der AKK werden in der vorlie-
genden Beteiligungsstrategie erläutert (vgl. Kap. 3.2). 
 
Zusätzlich zu den Bemerkungen und Empfehlungen haben wir Zielsetzungen aus 
zwei Planungsberichten in der Beteiligungsstrategie integriert (vgl. Kap. 3.3): Zum ei-
nen aus dem Planungsbericht zur Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter 
und Lebensformen (B 133 vom 30. August 2022) und zum anderen aus dem Pla-
nungsbericht Klima- und Energiepolitik 2021 des Kantons Luzern (B 87 vom 21. Sep-
tember 2021). 
 
Schliesslich wurden zum Thema PCG zwei parlamentarische Vorstösse eingereicht: 
das Postulat von David Roth über die Begrenzung der Löhne der Verwaltungsrats-
mitglieder (Postulat P 1090, eröffnet am 20. März 2023, erheblich erklärt am 7. Mai 
2024) sowie die Motion von Michael Kurmann über einen Lohndeckel für die Mit-
glieder der Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kan-
tons Luzern (Motion M 48, eröffnet am 18. September 2023, als Postulat erheblich 
erklärt am 7. Mai 2024). Die Auswirkungen auf die vorliegende Beteiligungsstrategie 
werden in Kapitel 3.4 beschrieben. 
 
Seit der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 sind fünf neue Beteiligungen einge-
gangen – nämlich an der eOperations Schweiz AG, an der LU Couture AG, bei der 
Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredite, beim Verein iGovPortal.ch und an der 
Viacar AG. Im Beteiligungsspiegel sind damit per Ende 2024 neu insgesamt 57 Betei-
ligungen aufgeführt (siehe Kap. 3.5), wovon für 24 Beteiligungen eine Eignerstrategie 
definiert wurde. 

2 Grundlagen der Luzerner Beteiligungspolitik 

2.1 Auslagerung von Aufgaben 
Verschiedenste kantonale öffentliche Aufgaben werden nicht mehr durch die kanto-
nale Verwaltung selbst erfüllt, sondern an Personen oder Organisationen des öffent-
lichen oder privaten Rechts übertragen. Der Kanton übernimmt für diese Aufgaben 
nach wie vor die Gewährleistungsverantwortung, auch wenn er ihre Erfüllung an Or-
ganisationen mit kantonaler Beteiligung oder an weitere Leistungserbringer übertra-
gen hat. 
 
Für die Erfüllung von ausgelagerten Aufgaben kann der Kanton gemäss § 14 Absatz 
2 der Kantonsverfassung (KV) vom 17. Juni 2007 (SRL Nr. 1) Organisationen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts schaffen oder sich daran beteiligen. Die Beteili-
gung an rechtlich selbständigen Organisationen, denen er kantonale Aufgaben 
überträgt, erfolgt mittels Finanz- oder Sacheinlagen und mittels Einsitz im strategi-
schen Leitungsorgan (§ 46 Abs. 1 Organisationsgesetz [OG] vom 13. März 1995 [SRL 
Nr. 20]). Bei Organisationen des öffentlichen Rechts kann es sich um öffentlich-
rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen handeln. Bei den Organisationen 
des privaten Rechts kommen grundsätzlich Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genossenschaften und Vereine infrage. 
 

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/1
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
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Öffentliche Aufgaben, die von der kantonalen Verwaltung oder den Gerichten selbst 
erfüllt werden, sowie Empfängerinnen und Empfänger von Finanzhilfen und Beteili-
gungen im Finanzvermögen fallen nicht unter die PCG. Ihnen wird keine kantonale 
Aufgabe übertragen, weshalb sich in Bezug auf diese Aufgaben keine Fragen zu Un-
ternehmenszielen und -führung stellen. 
 
Eine erhebliche Anzahl öffentlicher Aufgaben wird von Personen und Organisationen 
des öffentlichen oder des privaten Rechts erbracht, an denen der Kanton nicht betei-
ligt ist. Solche Organisationen ausserhalb der Verwaltung und ausserhalb der PCG 
erhalten auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen Abgeltungen im Sinn von 
§ 3 des Staatsbeitragsgesetzes vom 17. September 1996 (SRL Nr. 601). Solche Staats-
beiträge an Leistungserbringer gilt es im Rahmen des Beitragscontrollings zweck-
mässig zu steuern und zu kontrollieren. 
 
Das Beitragscontrolling findet auch Anwendung bei Organisationen, an denen der 
Kanton beteiligt ist. Sie erbringen ihre Leistung ebenfalls gestützt auf eine Leistungs-
vereinbarung. In der PCG-Systematik werden diese Organisationen des öffentlichen 
oder des privaten Rechts als Beteiligungen behandelt. Die Steuerungsinstrumente 
für die übrigen Leistungserbringer kommen ebenfalls zur Anwendung. Abbildung 1 
bietet einen Überblick über die PCG-Systematik des Kantons. 
 

 
Abb. 1: PCG-Systematik Kanton Luzern 

2.2 Rechtsgrundlagen 
Der vorliegenden Beteiligungsstrategie liegen die gesetzlichen Bestimmungen über 
die Public Corporate Governance des Kantons Luzern zugrunde (Mantelerlass PCG 
vom 10. September 2012). 
 
Nach § 4 Absatz 2c des Gesetzes über die Steuerung der Finanzen und Leistungen 
(FLG) vom 13. September 2010 (SRL Nr. 600) erstreckt sich das Controlling des Re-
gierungsrates auch auf die Beteiligungen des Kantons an Organisationen des öffent-
lichen und des privaten Rechts gemäss § 46 OG. Nach § 20c Absatz 3 FLG legt der 
Regierungsrat dem Kantonsrat die Beteiligungsstrategie alle vier Jahre als Planungs-
bericht gemäss § 77 Absatz 1c KRG zur Genehmigung vor. Der Kantonsrat kann zu 
einzelnen Teilen der Beteiligungsstrategie die Absicht des Regierungsrates bekräfti-
gen oder ein abweichendes Vorgehen empfehlen (§ 79 Abs. 1 KRG). Im Beschluss 
können Sie unserem Rat für die weiteren Planungsarbeiten Aufträge erteilen. 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/601
https://srl.lu.ch/app/de/change_documents/251
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30
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Der zeitliche Horizont der Strategie ist langfristig und beträgt rund zehn Jahre. Die 
Beteiligungsstrategie soll aber alle vier Jahre aktualisiert und insbesondere auf das 
jeweilige Legislaturprogramm abgestimmt werden. Die Grundlagen für die Beteili-
gungsstrategie bilden einerseits die Eignerstrategien und anderseits die Faktenblät-
ter. 
 
Am 11. November 2017 beschloss Ihr Rat die Änderung von § 20e FLG (vgl. Botschaft 
B 64 über die Anpassung der finanzpolitischen Steuerung des Kantons vom 2. No-
vember 2016), womit bei Minderheitsbeteiligungen mit C-Risiko auf die Erstellung 
einer Eignerstrategie verzichtet wird. Ein Faktenblatt wird jedoch weiterhin erstellt. 

2.3 Grundsätze für die Einsitznahme in Gremien 
Am 30. Oktober 2017 hat Ihr Rat die Beteiligungsstrategie 2018 (Botschaft B 91) ge-
nehmigt. Zwei Bemerkungen wurden an unseren Rat überwiesen und mit der er-
gänzten Beteiligungsstrategie 2022 (vgl. KR-Protokoll vom 30. Oktober 2017) bera-
ten. Es wurde festgehalten, dass die geforderte Zielsetzung aus der Bemerkung 1 
(Der Regierungsrat soll Grundsätze für die Einsitznahme in Gremien definieren und 
umsetzen) mit den bestehenden Gesetzesgrundlagen erfüllt werden. Bezugnehmend 
auf die Bemerkung 1 zur Beteiligungsstrategie 2018 zeigt die untenstehende Tabelle 
1 die gesetzlichen Bestimmungen, welche die Einsitznahme in Gremien regelt. 
 

Gesetz § Grundsatz für Einsitznahm e in  Grem ien 
Organisationsgesetz (OG, 
SRL Nr. 20) 

48 Ein Mitglied des Regierungsrates kann im stra-
tegischen Leitungsorgan von rechtlich selb-
ständigen Organisationen des öffentlichen 
Rechts Einsitz nehmen. In Organisationen pri-
vaten Rechts ist die Einsitznahme nur möglich, 
wenn es sich dabei um eine Stiftung, einen  
Verein, eine Genossenschaft oder eine ge-
mischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft  
handelt. 
Die Einsitznahme kann an Angestellte des  
Kantons oder in Ausnahmefällen an Dritte de-
legiert werden. Dies wird jeweils im Einzelfall 
entschieden und kann zum Beispiel aus fachli-
chen Überlegungen der Fall sein. 

Behördengesetz (BehG, 
SRL Nr. 50) 

4 Die Einsitznahme eines Mitglieds des  
Regierungsrates in einem privatrechtlichen Un-
ternehmen setzt die Ermächtigung durch den 
Gesamtregierungsrat voraus. Die Einsitznahme 
ist nur möglich, wenn sie im öffentlichen Inte-
resse liegt. Der Regierungsrat meldet diese 
Fälle der Aufsichts- und Kontrollkommission. 

Gesetz über die Steue-
rung der Finanzen und 
Leistungen (FLG, SRL Nr. 
600) 

20c Die Beteiligungsstrategie zeigt auf, in welchen 
strategischen Leitungsorganen ein Mitglied des 
Regierungsrates oder der Staatsschreiber oder 
die Staatsschreiberin Einsitz nimmt. 

https://www.lu-wahlen.ch/uploads/media/20161205_b_064.pdf
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3767f819cb06470a977673512277a2da
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=7104ecd4316c469f9b81df4ac3b6fad3
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/50
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
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Verordnung zum Gesetz 
über die Steuerung der 
Finanzen und Leistungen 
(FLV, SRL Nr. 600a) 

27f Kriterien, mit welchen der Regierungsrat das 
Anforderungsprofil für strategische  
Leitungsorgane festlegen soll. 

Tab. 1: Gesetzliche Bestimmungen zur Regelung für die Einsitznahme in Gremien 

Diese gesetzlichen Vorgaben bestehen unverändert fort und gelten als Basis für die 
Grundsätze über die Einsitznahme in Gremien. 

2.4 Bezug zur Kantonsstrategie 
Die Kantonsstrategie ist das oberste Planungsinstrument des Regierungsrates. Sie 
gibt Aufschluss über die langfristigen Ziele des Kantons, die massgebenden überge-
ordneten Entwicklungen, den daraus folgenden Handlungsbedarf und die Schwer-
punkte des politischen Handelns. Aus der Kantonsstrategie leitet unser Rat alle vier 
Jahre mittelfristige Ziele ab, die er im Legislaturprogramm darstellt. Fünf Leitsätze 
stellen die neue Grundlage für die langfristige Orientierung der kantonalen Politik 
dar. 
 
Die aktuellen Leitsätze lauten: 
− Luzern steht für Offenheit. 
− Luzern steht für Nachhaltigkeit. 
− Luzern steht für Innovation. 
− Luzern steht für Zusammenhalt. 
− Luzern steht für Lebensqualität. 
 
Wo öffentliche Aufgaben ausgelagert sind, wurden die Leitsätze für die Kantonsent-
wicklung so weit möglich in den entsprechenden Eignerstrategien berücksichtigt. 
Beispielsweise wurden Inhalte aus dem Leitsatz «Luzern steht für Nachhaltigkeit» in 
den Eignerstrategien von Organisationen, die einen Klimabericht erstellen, umge-
setzt. Auch Inhalte aus dem Leitsatz «Luzern steht für Lebensqualität» sind beispiels-
weise im Bereich der Mobilität in der Eignerstrategie des Verkehrsverbundes Luzern 
wiederzufinden. Der Leitsatz «Luzern steht für Zusammenhalt» findet sich beispiels-
weise in der allgemeinen Zielformulierung zu Ausbildungsplätzen oder zur ange-
messenen Vertretung beider Geschlechter in strategischen und operativen Organen. 

2.5 Politische Vorgaben 
Im folgenden Abschnitt werden zentrale Themen, die einen Einfluss auf die Beteili-
gungsstrategie 2026 haben, aufgelistet. In Kapitel 3 wird detailliert auf die Umset-
zung der Themen eingegangen, wobei konkrete Massnahmen vorgestellt werden. Ei-
nige Themen wurden bereits mit der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 um-
gesetzt (siehe Kap. 3): 
− Bemerkungen des Kantonsrates zur ergänzten Beteiligungsstrategie 2022, 
− Empfehlungen der AKK aus dem Schlussbericht «Vertiefte Überprüfung VVL 

2012–2020», 
− Zielsetzungen aus zwei Planungsberichten: Planungsbericht zur Förderung der 

Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensformen (B 133 vom 30. August 
2022) und Klima- und Energiepolitik 2021 des Kantons Luzern (B 87 vom 
21. September 2021), 

− Parlamentarische Vorstösse: Postulat P 1090 von David Roth über die Begren-
zung der Löhne der Verwaltungsratsmitglieder vom 20. März 2023 und Motion 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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M 48 von Michael Kurmann über einen Lohndeckel für die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Luzern 
vom 18. September 2023. 

3 Kantonale Beteiligungspolitik 
Der Kanton Luzern hat Teile seiner Aufgaben an Personen oder Organisationen des 
öffentlichen oder privaten Rechts übertragen. In diesen Fällen ist der Staat sowohl 
Eigner wie auch Gewährleister. Als Eigner ist der Staat primär an Effizienz und Wert-
steigerungen interessiert, als Leistungsbesteller an einer gesicherten effizienten und 
effektiven Leistungserfüllung. Die Basis zur Erreichung dieser Ziele ist mit den ge-
setzlichen Grundlagen aus dem Mantelerlass PCG gegeben (vgl. Kap. 2.2). 
 
Mit den Eignerstrategien, als wichtigstes Führungs- und Steuerungsinstrument des 
Staates, legt der Kanton seine Absichten fest, die er als Mehrheits- oder Minderheits-
eigner verfolgt. Auf dieser Grundlage definiert der Kanton aus seiner Sicht langfris-
tige Ziele (Eignerziele). Die Eignerstrategien wurden erstmals im Jahr 2013 erstellt. 
Mit der letzten Überarbeitung der Eignerstrategien 2021 wurden Zielsetzungen zur 
ausgeglichenen Geschlechtervertretung in den strategischen Leitungsorganen, zur 
Erreichung der Klimaneutralität mittels Klima- oder Geschäftsbericht durch die Orga-
nisationen und Bestimmungen zur Wahl oder Wiederwahl von Mitgliedern in die 
strategischen Leistungsorgane festgelegt. 
 
Der Fokus in der Steuerung und Kontrolle der Organisationen mit kantonaler Beteili-
gung liegt darauf, möglichst effizient Einfluss zu nehmen, eine optimale Kontrolle 
und Aufsicht aufrechtzuerhalten und die risikobasierte Steuerung weiter zu optimie-
ren. Das Prinzip von bestimmten standardmässigen Vorgaben für die Bereiche Füh-
rung, Kontrolle, Effizienz und Transparenz wurde beibehalten. 

3.1 Umsetzung der Bemerkungen des Kantonsrates 
Die ergänzte Beteiligungsstrategie 2022 (Botschaft B 77a vom 27. Juni 2022) hat Ihr 
Rat an der Session vom 30./31. Januar 2023 genehmigt. Mit der Genehmigung ha-
ben Sie acht Bemerkungen überwiesen (vgl. Kantonsblatt Nr. 5 vom 4. Februar 2023). 
 
Nachfolgend erstatten wir Ihnen Bericht, wie unser Rat die Bemerkungen Ihres Rates 
umgesetzt hat. 
 
Bemerkung Nr. 1 / Allgemein: Formulieren und Überprüfen der Eignerziele 
Die in der Eignerstrategie definierten Ziele sind so zu formulieren, dass überprüft wer-
den kann, ob sie erreicht werden. Sie sind mit den Legislaturzielen abzugleichen, und 
es ist ein geeignetes und systematisches Controlling einzurichten. Es ist zu definieren, 
wie die Eignerziele kontrolliert werden und wie darüber berichtet wird. 
 
Die Faktenblätter dienen als Reporting über die Umsetzung der Eignerstrategien. Die 
Faktenblätter werden jährlich durch die fachlich zuständigen Departemente erstellt. 
Allerdings erfolgt die Berichterstattung eher rudimentär und auch nicht systema-
tisch. Um der von Ihrem Rat geforderten Systematik nachzukommen, sind die Fak-
tenblätter für Beteiligungen mit Risiko A und B entsprechend anzupassen. Für das 
Reporting soll ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, um die Kontrolle der 
Eignerziele zu standardisieren und in vernünftigem Rahmen zu vereinheitlichen. Die 

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=53da12248cc2499b98d6b397d301d011
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=e9453293de7e4ac6b9ee8231aa7cca8d
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Anpassung der Faktenblätter und die Bereitstellung des Hilfsmittels erfolgen per 
Jahresabschluss 2025 (erstmaliges Umsetzungsreporting über die überarbeiteten 
Eignerstrategien 2025). 
 
Bemerkung Nr. 2 / Allgemein: Vermeiden einer Aufgabenbündelung 
Die Aufsicht über die Gewährleistung der Aufgabenerfüllung hat inskünftig personell 
unabhängig von der Funktion der Eignervertretung zu erfolgen. 
 
Die personelle Trennung von Eignervertretung und der Aufsicht über die Gewährleis-
tung der Aufgabenerfüllung ist im Kanton Luzern im Grundsatz bereits heute gege-
ben. Dies ergibt sich aus der funktionalen Unterscheidung zwischen dem Beteili-
gungs- und dem Beitragscontrolling. 
 
Die Steuerung und die Kontrolle von Organisationen, an denen der Kanton beteiligt 
ist, erfolgen im Rahmen des Beteiligungscontrollings. Dieses dient in erster Linie der 
Wahrung der Eignerinteressen und der Koordination mit den Unternehmensinteres-
sen. Davon abzugrenzen ist das Beitragscontrolling, das sich auf die Steuerung der 
Leistungserbringung bezieht – unabhängig davon, ob eine Beteiligung des Kantons 
besteht oder nicht. Gegenstand sind öffentliche Aufgaben, die durch Dritte oder 
durch Beteiligungen des Kantons auf Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit 
Abgeltungen von Staatsbeiträgen erbracht werden. Demnach verfügen nicht alle 
kantonalen Beteiligungen über eine Leistungsvereinbarung und umgekehrt stellt 
nicht jede Organisation mit Leistungsvereinbarung eine kantonale Beteiligung dar. 
 
Im Kanton Luzern liegt die Eignervertretung beim jeweils zuständigen Fachdeparte-
ment. Dieses ist verantwortlich für die Erstellung und Aktualisierung der Eignerstra-
tegie sowie für die Durchführung der Eignergespräche. Die Gewährleistung der Auf-
gabenerfüllung, also die Rolle des Gewährleisters, obliegt ebenfalls dem Fachdepar-
tement, ist jedoch in der Regel auf Ebene der zuständigen Dienststelle angesiedelt. 
Diese ist insbesondere für den Abschluss und die Umsetzung der Leistungsvereinba-
rung sowie für die Berichterstattung über die Zielerreichung zuständig. Die organisa-
torische und funktionale Trennung von Eignervertretung (strategische Steuerung) 
und Gewährleistung (operative Leistungssteuerung) ist somit im heutigen System 
grundsätzlich bereits vorgesehen und umgesetzt. Unter Berücksichtigung der Risiko-
situation kann das Finanzdepartement zu den Eignergesprächen beigezogen wer-
den, um den strategischen Aspekten der Eignerrolle verstärkt Rechnung tragen zu 
können. In den Eignerstrategien 2025 der Luzerner Kantonsspital AG und der Luzer-
ner Psychiatrie AG wurde die Teilnahme des Finanzdepartementes konkret geregelt. 
Wir werden in Abstimmung mit der Motion M 280 von Rolf Bossart namens der Auf-
sichts- und Kontrollkommission (AKK) über die Vermeidung von Doppelrollen im Be-
teiligungscontrolling prüfen, ob unser Rat auch bei anderen Mehrheitsbeteiligungen 
mit grosser Bedeutung oder mit hohem Risiko seine Eignerinteressen mit einer Dop-
pelvertretung an solchen Gesprächen noch besser wahrnehmen kann. 
 
Bemerkung Nr. 3 zu S. 9 ff. / 2.3 Grundsätze für die Einsitznahme in Gremien 
Bei jeder Einsitznahme von Exekutivmitgliedern oder Verwaltungsmitarbeitenden des 
Kantons in Entscheidungsorganen der Beteiligungen oder ihrer Tochtergesellschaften 
muss eine Mandatsvereinbarung abgeschlossen werden. 
 

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=28abacd4dacd43ffa6848c6dc634d0fa&back=1&art=-0-1-2-3&bart=-&vart=-0-1-2&status=-0
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Es werden Mandatsverträge für die Einsitznahme von Exekutivmitgliedern oder Ver-
waltungsmitarbeitenden in Entscheidungsorganen der ausgelagerten Einheiten ab-
geschlossen. Bei Wahlgeschäften sind gemäss PCG des Kantons Luzern die Wahlur-
kunde, das Anforderungsprofil, der Straf- und Betreibungsregisterauszug und der 
Mandatsvertrag vorgesehen. Im Sinne der risikobasierten Steuerung werden Man-
datsverträge mit allen Personen abgeschlossen, die vom Regierungsrat in strategi-
sche Leitungsorgane von Organisationen der Risikokategorie A oder B gewählt wer-
den. Für Personen, die in Organisationen der Risikokategorie C gewählt werden, wer-
den keine Mandatsverträge abgeschlossen. 
 
Bemerkung Nr. 4 zu S. 17ff. / 2.5 Kantonale Beteiligungspolitik 
Der Regierungsrat stellt eine angemessene Vertretung beider Geschlechter auf VR-
Ebene mit mindestens 30 Prozent und auf GL-Ebene mit mindestens 20 Prozent sicher. 
Dies gilt für Mehrheitsbeteiligungen (privaten und öffentlichen Rechts sowie Stiftun-
gen) wie auch für Minderheitsbeteiligungen, bei denen der Regierungsrat die Zusam-
mensetzung der Leitungsorgane massgeblich bestimmt. Eingeschlossen sind ebenso 
Tochtergesellschaften der entsprechenden Beteiligungen. Wo dies nicht erreicht wer-
den kann, müssen die Abweichung kommentiert und Massnahmen zur Zielerreichung 
aufgezeigt werden. 
 
Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde wie folgt aufgenommen: 
Der Regierungsrat erwartet, 
− dass das strategische Leitungsorgan, sofern im operativen Leitungsorgan (Ge-

schäftsleitung) nicht jedes Geschlecht mindestens zu 20 Prozent vertreten ist, die 
Abweichung begründet. 

 
Bemerkung Nr. 5 zu S. 19 / 2.5 Kantonale Beteiligungspolitik 
Die Unternehmen, welche einen Klimabericht erstellen müssen (Tabelle 6), veröffentli-
chen diesen bereits 2023. 
 
Die LUKB AG, die LUKS AG und die LUPK haben ihre Klimaberichte bereits veröffent-
licht. Die GVL, der VVL und die HSLU werden im Verlauf des Jahres 2025 erstmalig 
ihre Klimaberichte veröffentlichen. Der Grund für die zeitlich versetzte Veröffentli-
chung liegt darin, dass die Klimaberichterstattung bei diesen drei Organisationen 
zum Zeitpunkt der Eignerstrategien 2021 noch nicht so weit vorgeschritten war wie 
bei der LUKB AG, LUKS AG und der LUPK. Letztere waren aufgrund von regulatori-
schen Vorgaben bereits früher gefordert entsprechende Arbeiten aufzunehmen und 
somit weiter im Prozess fortgeschritten. Die konkretisierten Zielformulierungen wur-
den in die Eignerstrategien 2025 aufgenommen (siehe Kap. 3.3). 
 
Bemerkung Nr. 6 zu S. 25 ff. / 3.1 Organisationen des öffentlichen Rechts / S. 51 ff. – 
3.2 Organisationen des privaten Rechts 
Der Regierungsrat formuliert anlässlich der Aktualisierung der Eignerstrategien der Be-
teiligungen an Organisationen des öffentlichen und des privaten Rechts einheitliche 
Forderungen bei vergleichbaren Unternehmen mit vergleichbarer Ausgangslage be-
züglich: Ausbildung von Lernenden / Ausbildungsplätzen sowie Qualitätskriterien für 
die Ausbildung. 
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Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde wie folgt aufgenommen (für Unternehmen, 
die tatsächlich Ausbildungsplätze anbieten): 
Der Regierungsrat erwartet, dass XY 
− Ausbildungsplätze anbietet und eine angemessene Betreuung sowie Ausbildung 

der Lernenden sicherstellt. Dabei sollen die spezifischen Anforderungen der ver-
schiedenen Berufe berücksichtigt und die Qualitätsstandards der jeweiligen 
Branchenverbände eingehalten werden. 

 
Bemerkung Nr. 7 zu S. 25 ff. / 3.1 Organisationen des öffentlichen Rechts / S. 51 ff. – 
3.2 Organisationen des privaten Rechts 
Der Regierungsrat formuliert anlässlich der Aktualisierung der Eignerstrategien der Be-
teiligungen an Organisationen des öffentlichen und des privaten Rechts einheitliche 
Forderungen bei vergleichbaren Unternehmen mit vergleichbarer Ausgangslage be-
züglich: fortschrittlicher, sozial verantwortlicher, transparenter und ethischen Grund-
sätzen verpflichteter Personalpolitik, die auch die Gleichstellung und die Chancen-
gleichheit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherstellt. 
 
Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt (Details siehe Kap. 3.3). 
 
Bemerkung Nr. 8 zu S. 28 / 3.1.1.3 Pädagogische Hochschule Luzern / S. 30 – 3.1.1.4 
Universität Luzern / S. 37 – 3.1.2.2 Hochschule 
Der Regierungsrat passt die Eignerstrategien so an, dass die Universität Luzern, die 
Hochschule Luzern und die Pädagogische Hochschule Luzern insbesondere in den Be-
reichen Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung ihre Angebote und Aktivitä-
ten aufeinander abstimmen und Synergien nutzen. Diese institutionalisierte Zusam-
menarbeit sowie deren Umsetzung sind zu kontrollieren. 
 
Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde bei den Hochschulen wie folgt aufgenom-
men: 
Der Regierungsrat erwartet, dass xy 
− die Zusammenarbeit mit der Hochschule X und der Hochschule Y in den Berei-

chen Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung intensiviert und Synergien 
aktiv nutzt. 

3.2 Umsetzung der Empfehlungen der Aufsichts- und Kontrollkommis-
sion 
In der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 (Botschaft B 77a vom 27. Juni 2022) 
wurden die PCG-Empfehlungen der AKK aufgenommen. Im Frühjahr 2023 hatte die 
AKK unserem Rat 14 aktualisierte und ergänzte Empfehlungen dazu übermittelt. Die 
AKK-Empfehlungen, die direkt den VVL betreffen, wurden dem Bau-, Umwelt- und 
Wirtschaftsdepartement als zuständiges Fachdepartement zur Prüfung beziehungs-
weise Umsetzung überwiesen. Diese sind, vorbehältlich der Klärung der Rollen zwi-
schen dem Bundesamt für Verkehr (BAV) und den Kantonen in Bezug auf die Auf-
sicht, umgesetzt. Die Klärung der Rollen ist beim BAV pendent. 
 

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=53da12248cc2499b98d6b397d301d011
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Nachfolgend erstatten wir Ihnen Bericht, wie unser Rat die 14 Empfehlungen umge-
setzt hat. 
 
Die AKK empfiehlt, … 
 
Empfehlung Nr. 1 
(Pendenz/Grundsatz) dass der Regierungsrat seine Oberaufsicht0F

1 über die ausgelager-
ten Einheiten generell enger wahrnimmt. 
 
In der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 wurden bereits gewisse Massnahmen 
zur Stärkung der Steuerung (z. B. Mandatsverträge) aufgenommen. Der Kanton Lu-
zern verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Je höher das Risiko einer Einheit, umso 
enger die Steuerung. In den Eignerstrategien der Beteiligungen mit Risiko A oder B 
werden mehr Pflichtziele durch unseren Rat vorgegeben als bei den Beteiligungen 
mit Risiko C. Bei Beteiligungen mit hohem Risiko finden ausserdem mehr Ausspra-
chen zwischen dem zuständigen Departement und dem strategischen Organ statt. 
Zwischen dem Gesundheits- und Sozialdepartement, dem Finanzdepartement und 
dem Verwaltungsrat der LUKS AG finden beispielsweise quartalsweise Aussprachen 
statt. Auch mit dem Verwaltungsrat der Lups AG finden quartalsweise Aussprachen 
statt. Zudem werden die Geschäftsberichte der öffentlich-rechtlichen Organisationen 
mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Luzern gemäss § 20h Absatz 1 FLG durch un-
seren Rat genehmigt. Dies betrifft die Gebäudeversicherung Luzern, die Pädagogi-
sche Hochschule Luzern, die Universität Luzern, die Lustat Statistik Luzern und den 
Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern. Bei Organisationen von grosser 
Bedeutung oder mit grossem Risiko nimmt er deren Geschäftsberichte zur Kenntnis 
(§ 20h Abs. 2 FLG). Darunter fallen die Luzerner Pensionskasse, die Hochschule Lu-
zern, die Luzerner Kantonalbank AG und die Luzerner Kantonsspital AG (§ 27a Abs. 3 
FLV). Gemäss Spitalgesetz wird auch der Geschäftsbericht der Luzerner Psychiatrie 
AG dem Regierungsrat zur Kenntnisnahme unterbreitet (§ 13 Abs. 1k Spitalgesetz, 
SRL Nr. 800a). Wir weisen darauf hin, dass der Regierungsrat in der Funktion der Ge-
neralversammlung gemäss Obligationenrecht (OR) vom 30. März 1911 (SR 220) die 
Jahresrechnung genehmigt sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes be-
schliessen kann (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR). Das betrifft die LUKS AG, die Lups AG und 
die LUKB AG. Zudem nimmt der Regierungsrat den Geschäftsbericht des Verkehrs-
verbundes Luzern zur Kenntnis (§ 6 Abs. 1f des Gesetzes über den öffentlichen Ver-
kehr [öVG] vom 22. Juni 2009 [SRL Nr. 775]). In solchen Beschlüssen unseres Rates 
wird insbesondere auch die Zielerreichung der Vorgaben gemäss Eignerstrategien 
aufgenommen. 
 
Empfehlung Nr. 2 
(Pendenz) die Leistungsvereinbarungen mit den ausgelagerten Verwaltungseinheiten 
so auszugestalten, dass sie aus einer mehrjährigen Rahmenvereinbarung und zusätz-
lich ergänzenden jährlichen Leistungsvereinbarungen bestehen. 
 

                                                 
1 Das öVG spricht im Rahmen der Aufgaben des Regierungsrates von «Oberaufsicht» über den öffentlichen Verkehr 
(§ 6 Abs. 1i öVG). Damit ist nicht die parlamentarische Oberaufsicht gemeint (vgl. Gutachten Müller, Rz. 69). Der Re-
gierungsrat ist vielmehr verantwortlich für die zweckmässige Steuerung der rechtlich selbständigen Organisationen, 
an denen der Kanton beteiligt ist (vgl. § 50 OG). 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/800a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
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Es ist zu beachten, dass Leistungsvereinbarungen grundsätzlich die Rolle des Ge-
währleisters tangieren und somit das Beitrags- und nicht das Beteiligungscontrolling 
betreffen. 
 
Das Beitragscontrolling wird in knapper Form im Gesetz über die Steuerung der Fi-
nanzen und Leistungen geregelt (§§ 20i und 20j FLG). Darin ist bereits eine mehrjäh-
rige Leistungsplanung enthalten. In der Praxis verfügen viele Dienststellen über 
mehrjährige Rahmenvereinbarungen und jährliche Leistungsvereinbarungen mit den 
ausgelagerten Einheiten. Mit dem VVL wird beispielsweise eine mehrjährige Rah-
menvereinbarung und eine ergänzende jährliche Leistungsvereinbarung abgeschlos-
sen. Die Begriffe und die Zuständigkeiten sind jedoch nicht einheitlich. Wir schlagen 
deshalb mit der Antwort auf die Motion M 280 von Rolf Bossart namens der Auf-
sichts- und Kontrollkommission (AKK) über die Vermeidung von Doppelrollen im Be-
teiligungscontrolling vor, eine Weiterentwicklung und eine Vereinheitlichung des 
Beitragscontrollings zu prüfen. 
 
Empfehlung Nr. 3 
(Ergänzung) Mandatsverträge mit allen vom Kanton delegierten Leitungsorganen aller 
ausgelagerter Verwaltungseinheiten abzuschliessen, worin u.a. Aufgaben, Weisungsge-
bundenheit, Informationspflichten gegenüber dem Eigner, Offenlegungs- und Aus-
standspflichten, Entschädigungs- und Haftungsfragen sowie Handlungsanweisungen 
für Krisen (insb. infolge von Interessenkonflikten) zu regeln sind. 
 
Diese Massnahme (Mandatsverträge) ist in der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 
aufgenommen worden und wird seit dem Frühjahr 2022 für Beteiligungen der Risi-
kokategorien A und B umgesetzt. Eine Formulierung zu den Offenlegungs- und Aus-
standspflichten wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 für 
Beteiligungen mit Risiko A und B aufgenommen. Wenn Krisensituationen auftreten, 
werden zeitnah die erforderlichen Massnahmen ergriffen. 
 
Empfehlung Nr. 4 
(neu) dass dort, wo keine Mandatsverträge mit vom Kanton delegierten Leitungsgre-
mien ausgelagerter Einheiten vorgesehen sind (Risikogruppe C), mit geeigneten Mass-
nahmen auf einen korrekten und bedarfsgerechten Informationsfluss zum Regierungs-
rat hinzuwirken und die dafür erforderliche Sensibilität zu erstellen ist. Zudem sind 
auch in einer geeigneten Form Handlungsanweisungen für Krisen (insb. infolge von In-
teressenkonflikten) zu erteilen. 
 
Bei Beteiligungen der Risikokategorie C sind die Einflussmöglichkeiten unseres Rates 
in der Regel relativ gering, da es sich dabei hauptsächlich um Minderheitsbeteiligun-
gen handelt. Im Sinne des risikobasierten Ansatzes sollen darum für C-Beteiligungen 
keine detaillierten Vorgaben gemacht werden, weil sie im Gegensatz zu A- und B-Be-
teiligungen eine tiefere Steuerungsintensität erfordern und das Risiko generell gut 
eingegrenzt werden kann. Falls erforderlich, kann die Risikokategorie von einzelnen 
Beteiligungen erhöht oder gesenkt werden. Bei einer Verschiebung von der Risikoka-
tegorie C in die Kategorie B gelten sodann auch die engeren Aufsichtsinstrumente 
(z. B. Mandatsvertrag). Im jährlichen Bericht über die Umsetzung der Beteiligungs-
strategie wird im Einzelnen über die Entwicklung aller kantonalen Beteiligungen in-
formiert. Die Fachkommissionen, insbesondere die Planungs- und Finanzkommis-

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=28abacd4dacd43ffa6848c6dc634d0fa&back=1&art=-0-1-2-3&bart=-&vart=-0-1-2&status=-0
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sion, haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, beispielsweise weitergehende Infor-
mationen einzufordern oder eine Anpassung der Risikokategorie von einzelnen Be-
teiligungen zu beantragen (§ 21 Abs. 2 KRG). Sollte sich eine Krisensituation für Or-
ganisationen der Risikokategorie C abzeichnen, liegt die Verantwortung beim jeweils 
fachlich zuständigen Departement, unseren Rat frühzeitig darüber zu informieren. 
 
Empfehlung Nr. 5 
(Generalisierung) dass alle Departemente sowie ihre Dienststellen eine systematische 
Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle pflegen. 
Zusammen mit Empfehlung 10 
 
Eine systematische Zusammenarbeit zwischen der Finanzkontrolle und den Departe-
menten sowie ihren Dienststellen ist uns wichtig. Die systematische Zusammenarbeit 
zwischen der Finanzkontrolle und den Departementen und ihren Dienststellen funk-
tioniert grundsätzlich bereits heute sehr gut und wird als gewinnbringend beurteilt. 
 
Empfehlung Nr. 6 
(Neu) dass sowohl die ausgelagerten Einheiten als auch alle Organisationen, die direkt 
oder indirekt erhebliche Leistungen vom Kanton beziehen, Swiss GAAP FER als Rech-
nungslegungsstandard vorzusehen haben. 
 
Der Rechnungslegungsstandard wird in den Eignerstrategien aufgeführt. Bei kanto-
nalen Mehrheitsbeteiligungen der Risikokategorien A und B wird die Anwendung 
von Swiss GAAP FER mittels Eignerstrategie grundsätzlich gefordert. Bei Beteiligun-
gen der Risikokategorie C werden diesbezüglich keine Vorgaben gemacht, weil die 
erforderlichen Grössenkriterien für die Anwendung von Swiss GAAP FER in der Regel 
nicht erfüllt sind. Darüber hinaus handelt es sich bei C-Beteiligungen mehrheitlich 
um Minderheitsbeteiligungen, bei denen die erforderlichen Mehrheitsrechte zur 
Durchsetzung von Vorgaben fehlen. 
 
Empfehlung Nr. 7 
(neu) dass alle ausgelagerten Einheiten über Wirkungsmodelle verfügen, womit über 
griffig formulierte Ziele und sinnvoll definierte Indikatoren Leistungsmessungen vorge-
nommen werden können. 
 
In den Eignerstrategien werden bei Beteiligungen mit Risikokategorie A oder B wei-
tergehende Zielvorgaben definiert. Die Zielvorgaben bei der LUKS AG und der Lups 
AG umfassen beispielsweise die Rentabilität (EBITDA/EBITDAR), die Bilanzstruktur (Ei-
genkapitalanteil), die Gesamtkapitalrendite und die Dividendenausschüttung. Zudem 
wird der Grad der Umsetzung der strategischen Ziele in den Faktenblättern bewertet. 
Zur Prüfung der Umsetzung der Ziele soll im Rahmen der jährlichen Eignergespräche 
mit den beteiligten Organisationen der Risikokategorie A oder B dargelegt werden, 
wie die Leitplanken der Eignerstrategien in die Unternehmensstrategie integriert und 
in der Praxis umgesetzt werden. Wir werden dieses Thema im Zusammenhang mit 
der Bemerkung Nr. 1 Ihres Rates angehen. 
 
Die Leistungsmessungen fallen in den Bereich des Beitragscontrollings. Leistungs-
ziele werden in den Leistungsvereinbarungen formuliert. Die Zielerreichung wird an-
schliessend im Bericht über die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen erläutert. Die 
zuständigen Fachdepartemente sind für die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30
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verantwortlich. Bei Nichteinhaltung der Ziele werden entsprechende Massnahmen 
eingeleitet. 
 
Empfehlung Nr. 8 
(neu) dass auch die Wirkungsmodelle in der Kernverwaltung überprüft und ggf. in Zu-
sammenarbeit mit der Finanzkontrolle weiterentwickelt werden. 
 
Die Wirkungsziele für die Kernverwaltung werden unabhängig vom Beteiligungscon-
trolling alle vier Jahre auf Beginn der neuen Legislaturperiode überarbeitet und in 
den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) aufgenommen. Der Finanzkontrolle obliegt die 
Kontrolle über den Prozess. Die Empfehlungen im Rahmen der Prüfberichte werden 
jeweils aufgenommen und deren Umsetzbarkeit überprüft. Stellt die Finanzkontrolle 
in ihren Prüfungen fest, dass Optimierungspotenzial besteht, wird unser Rat entspre-
chende Empfehlungen selbstverständlich umsetzen. 
 
Gemäss § 11 Absatz 2 des Finanzkontrollgesetzes vom 8. März 2004 (SRL Nr. 615) 
darf die Finanzkontrolle ausserdem nicht mit Vollzugsaufgaben beauftragt werden. 
Eine inhaltliche Mitarbeit der Finanzkontrolle bei der Überarbeitung und Entwicklung 
von Wirkungszielen ist daher aus gesetzlichen Gründen nicht möglich. Im Sinne ei-
ner unabhängigen Einschätzung steht die Finanzkontrolle jedoch jederzeit zur Verfü-
gung und kann spezifisch bei der Entwicklung und Abnahme von Systemen des 
Rechnungswesens beigezogen werden. 
 
Empfehlung Nr. 9 
(neu) dass die Finanzkontrolle gestärkt wird, d.h. gemäss ihrer Einschätzung bzgl. Er-
forderlichkeit ermächtigt und befähigt (Ressourcen) wird, auch vertiefte materielle 
Kontrollen im Zusammenhang mit ausgelagerten Einheiten vorzunehmen (insb. Man-
datsverträge, Beitragscontrolling). 
 
Wir sind mit dieser Empfehlung insofern einverstanden, als dass die personellen und 
finanziellen Ressourcen der Finanzkontrolle im Rahmen des ordentlichen Budgetpro-
zesses und im Rahmen der verfügbaren Mittel definiert werden. Die Finanzkontrolle 
wird als starke und kompetente Partnerin wahrgenommen. Sollten dereinst Anzei-
chen bestehen, dass sie ihre Tätigkeit aus Ressourcengründen nicht gesetzeskonform 
ausüben kann oder die Qualität ihrer Prüftätigkeit nicht stimmt, werden die erforder-
lichen Ressourcen selbstverständlich bereitgestellt. 
 
Die Finanzkontrolle nimmt Kontrollen in Zusammenhang mit ausgelagerten Einhei-
ten vor. Gemäss § 2 Absatz 1c des Finanzkontrollgesetzes gehören zum Aufsichtsbe-
reich der Finanzkontrolle auch die Organisationen und Personen ausserhalb der kan-
tonalen Verwaltung, denen der Kanton öffentliche Aufgaben überträgt (Beteiligungs-
controlling). Im Bereich des Beitragscontrollings werden Prüfungen bei Organisatio-
nen und Personen, die Staatsbeiträge erhalten, in Absprache mit dem für die Erfolgs-
kontrolle zuständigen Departement vorgenommen (§ 2 Abs. 3 Finanzkontrollgesetz). 
Im Sommer 2024 führte die Finanzkontrolle eine Schwerpunktprüfung der Eigner-
strategien und Beteiligungen durch. Die Feststellungen und Empfehlungen der 
Schwerpunktprüfung werden gemäss den vereinbarten Terminen umgesetzt. 
  

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/615
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/615
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Empfehlung Nr. 10 
(neu) dass der Regierungsrat bei allen untergebenen Stellen proaktiv darauf hinwirkt, 
dass die Finanzkontrolle als kritisch-konstruktiver Partner verstanden wird und – falls 
erforderlich – Aussprachen mit der Finanzkontrolle initiiert. 
Zusammen mit Empfehlung 5 
 
Es ist unserem Rat wichtig, dass die Finanzkontrolle als kritisch-konstruktive Partne-
rin in den Departementen und ihren Dienststellen verstanden wird. Im Leitbild der 
Finanzkontrolle wird betont, dass die offene und konstruktive Berichterstattung über 
die Ergebnisse einen hohen Stellenwert hat. Zudem laden unser Rat und die für die 
Finanzaufsicht zuständigen Kommissionen des Kantonsrates die Leiterin der Finanz-
kontrolle periodisch zu Aussprachen ein (§ 9 Abs. 3 Finanzkontrollgesetz). Soweit be-
züglich der Zusammenarbeit Massnahmen erforderlich sind, werden diese selbstver-
ständlich eingeleitet. Aus heutiger Sicht sehen wir aber keinen unmittelbaren Hand-
lungsbedarf. Zudem verweisen wir auf die Ausführungen zur Empfehlung Nr. 5. 
 
Empfehlung Nr. 11 
(Konkretisierung) dass der Regierungsrat bei der Festlegung der Anforderungsprofile 
für strategische Leitungsorgane insbesondere darauf achtet, dass ein ausgeglichenes 
Kräfteverhältnis zu ihren jeweiligen Verhandlungspartnern gewährleistet ist. 
 
Ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis innerhalb der strategischen Organe liegt auch im 
Interesse unseres Rates. Bei der Festlegung der Anforderungsprofile achten die fach-
lich zuständigen Departemente nicht nur auf die fachlichen Anforderungen, sondern 
auch auf die charakterlichen und die weiteren Kriterien gemäss § 27f Absatz 2 FLV. 
 
Empfehlung Nr. 12 
(neu) dass in ausgelagerten Einheiten für den Abschluss von Vereinbarungen mit Leis-
tungsbezügern Kollektivunterschriften vorgesehen werden. 
 
Diese Empfehlung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Im Rahmen eines internen Kontrollsystems (IKS) erachten wir es als wich-
tig, eine Unterschriften- und Kompetenzregelung zu definieren. Die Kollektivunter-
schrift ist ein gängiges (aber kein zwingendes) Kontrollinstrument, das im Rahmen 
eines IKS eingesetzt wird, um Risiken zu minimieren und die Transparenz sowie die 
Richtigkeit von Transaktionen sicherzustellen. Es gewährleistet, dass mindestens zwei 
Personen eine Entscheidung, Freigabe oder einen Prozessschritt prüfen und geneh-
migen, was insbesondere bei sensiblen oder finanziell relevanten Vorgängen eine 
zusätzliche Sicherheit bietet. Insgesamt gehört die Kollektivunterschrift zu den mög-
lichen Massnahmen eines effektiven IKS. 
 
Die Zielformulierung wurde bei Beteiligungen mit Risikokategorie A und B wie folgt 
aufgenommen: 
Der Regierungsrat erwartet, dass xy ein internes Kontrollsystem führt. 
Bei Aktiengesellschaften als Organisationen des privaten Rechts kann auf diese For-
mulierung verzichtet werden, weil sie dem Obligationenrecht unterliegen. Danach ist 
die Revisionsstelle verpflichtet, die Existenz eines internen Kontrollsystems zu über-
prüfen (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR). Demnach ist davon auszugehen, dass Aktienge-
sellschaften bereits über ein internes Kontrollsystem verfügen. 
 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/615
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de
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Empfehlung Nr. 13 
(Pendenz) dass Offenlegungs- und Ausstandsregelungen für strategische Leitungsor-
gane aller ausgelagerter Einheiten vorgesehen werden. 
 
Diese Empfehlung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde für Beteiligungen mit Risiko A und B wie 
folgt aufgenommen: 
Der Regierungsrat erwartet, dass  
− Offenlegungs- und Ausstandsregelungen für das strategische Leitungsorgan vor-

gesehen werden. 
 
Empfehlung Nr. 14 
(neu) dass – mit Verweis darauf, dass Doppelrollen und Verflechtungen zwischen stra-
tegischen Leitungsgremien ausgelagerter Einheiten und ihrer Aufsichtsgremien zu ver-
meiden sind – Mitglieder des Regierungsrates sowie ihre Departementssekretäre/-in-
nen ohne Not von der Möglichkeit der direkten Einsitznahme in Leitungsgremien aus-
gelagerter Einheiten (§ 48 OG ) absehen. 
 
Im Sinne einer «Good Governance» und zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
wird auf die Einsitznahme eines Mitglieds unseres Rates wenn immer möglich ver-
zichtet. Die Einsitznahme eines Mitglieds unseres Rates erfolgt in der Regel nur von 
Amtes wegen und ist entsprechend gesetzlich geregelt. Dem PH-Rat gehört bei-
spielsweise von Amtes wegen der Vorsteher oder die Vorsteherin des Bildungs- und 
Kulturdepartementes an (§ 13 Abs. 2a PH-Gesetz). Der Verwaltungskommission der 
Gebäudeversicherung Luzern gehört von Amtes wegen der Vorsteher oder die Vor-
steherin des Justiz- und Sicherheitsdepartementes an (§ 4 Abs. 2 GVG). 
 
Die folgende Übersicht zeigt die Einsitznahme unseres Rates in den verschiedenen 
Organisationen mit kantonaler Beteiligung (gemäss Faktenblätter): 
 

 
Tab. 2: Einsitznahme des Regierungsrates in Organisationen mit kantonaler Beteiligung 
 
 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/515
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/750
https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter
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Bei den Departementssekretärinnen und -sekretären wird ebenfalls angestrebt, eine 
Einsitznahme weitgehend zu vermeiden. Dennoch kann es in bestimmten Fällen an-
gebracht sein, dass sie Einsitz in ein strategisches Organ nehmen. In diesen Fällen 
wird jeweils darauf geachtet, dass das Präsidium des entsprechenden strategischen 
Organs nicht von einem Departementssekretär oder einer Departementssekretärin 
ausgeübt wird. 
 

3.3 Umsetzung der Zielsetzungen aus Planungsberichten 
Die Zielsetzungen des Planungsberichtes zur Klima- und Energiepolitik 2021 sowie 
des Planungsberichtes zur Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter und Le-
bensformen (2022–2025) wurden in die Eignerstrategien 2025 integriert. 

3.3.1 Zielsetzungen im Bereich Klima und Energie 
In Abstimmung mit dem Planungsbericht Klima- und Energiepolitik 2021 des Kan-
tons Luzern (B 87 vom 21. September 2021) wurde erstmals eine klimapolitische 
Zielformulierung in die Eignerstrategien 2021 aufgenommen. Die Tabelle 3 gibt eine 
Übersicht, von welchen Organisationen die Berichterstattung in welcher Form ver-
langt wird: 
 
Berichterstattung mittels Klimabericht 
Luzerner Kantonsspital AG 
Gebäudeversicherung Luzern 
Luzerner Kantonalbank AG 
Verkehrsverbund Luzern 
Luzerner Pensionskasse 
Hochschule Luzern 
 
Berichterstattung mittels Geschäftsbericht 
Luzerner Psychiatrie AG 
Pädagogische Hochschule Luzern 
Universität Luzern 
Lustat Statistik Luzern 
Zweckverband Grosse Kulturbetriebe 
Stiftung Brändi 
Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL 
Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil 
Speicherbibliothek AG 
Landwirtschaftliche Kreditkasse 
WAS Wirtschaft Arbeit Soziales 
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht ZBSA 
Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See 
Tab. 3: Vorgaben zur Klimaberichterstattung 
 
Die Formulierung zur Klimaberichterstattung ist in den Eignerstrategien 2021 allge-
mein gehalten, weil die Massnahmen- und Umsetzungsplanung des Planungsberich-
tes Klima- und Energiepolitik zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Eignerstrate-

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6


20 
 

gien 2021 noch nicht abgeschlossen war. Mit der mittlerweile erfolgten Massnah-
men- und Umsetzungsplanung Klima und Energie 2022–2026 wurden die Zielset-
zungen konkretisiert, die nun in die Eignerstrategien 2025 aufgenommen wurden. 
 
Im Bereich Politische/Ökologische Ziele der Eignerstrategien wurde je eine Standard-
formulierung für Beteiligungen mit Berichterstattung mittels Klimabericht oder Ge-
schäftsbericht aufgenommen. 
 
Unternehmen, die bereits einen Klima- oder Nachhaltigkeitsbericht erstellen, müssen 
keine zusätzliche Berichterstattung für den Kanton Luzern anfertigen. Es wird jedoch 
erwartet, dass die Inhalte gemäss Zielformulierung in geeigneter Form in die beste-
hende Berichterstattung aufgenommen werden. 

3.3.2 Zielsetzungen im Bereich Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensfor-
men 
Der Planungsbericht zur Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter und Le-
bensformen (2022–2025, B 133 vom 30. August 2022) fokussiert auf Themen und 
Massnahmen, mit denen die wirtschaftliche Autonomie, die soziale Sicherheit und 
ein gewaltfreies Leben in einem diskriminierungsfreien Umfeld gefördert werden. In 
Bezug auf die Beteiligungsstrategie ist die Massnahme 1.3 im Handlungsfeld 1 «För-
derung der wirtschaftlichen Autonomie» von Bedeutung: «Der Kanton weitet die be-
stehenden Massnahmen (Selbstdeklaration) zur Kontrolle der Lohngleichheit im Be-
schaffungswesen, bei subventionierten Einheiten sowie bei Leistungsvereinbarungen 
aus. Die Einhaltung der Lohngleichheit sowie die Pflicht zum Nachweis der Lohn-
gleichheit werden als Bestandteile von Verträgen mit externen Partnern eingeführt. 
Die Durchführung von Stichproben zur Einhaltung der Lohngleichheit wird geprüft. 
Hierzu werden bestehende Informationen und Tools des Eidgenössischen Büros für 
die Gleichstellung von Frau und Mann genutzt. Ergänzend dazu stellt der Kanton Lu-
zern weiterhin Informationsmaterial zur Lohngleichheit für Arbeitgebende und Ar-
beitnehmende zur Verfügung». 
 
Im Bereich Soziale Ziele der Eignerstrategien 2025 wurde eine allgemeine Zielformu-
lierung zur Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes und insbesondere der Lohn-
gleichheit bei allen Beteiligungen festgelegt. 

3.4 Umsetzung der parlamentarischen Vorstösse 
Die in der Einleitung erwähnten Vorstösse Postulat P 1090 über die Begrenzung der 
Löhne der Verwaltungsratsmitglieder und Motion M 48 über einen Lohndeckel für 
die Mitglieder der Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des 
Kantons Luzern haben die Absicht, die Entschädigung/Löhne der Leitungsorgane 
von kantonalen Beteiligungen zu begrenzen, wobei das Postulat P 1090 die Ebene 
des strategischen Leitungsorganes (Ebene Verwaltungsrat) und die Motion M 48 die 
Ebene des operativen Leitungsorganes (Ebene Geschäftsleitung) betrifft. Beide Vor-
stösse wurden an der Mai-Session 2024 von Ihrem Rat beraten und jeweils als Postu-
lat erheblich erklärt. 

https://klima.lu.ch/-/media/Klima/Dokumente/Umsetzung_und_Massnahmenplanung_Klima_und_Energie_2022_2026.pdf?rev=7f47a40d08824a17bc109caf89c620ce
https://klima.lu.ch/-/media/Klima/Dokumente/Umsetzung_und_Massnahmenplanung_Klima_und_Energie_2022_2026.pdf?rev=7f47a40d08824a17bc109caf89c620ce
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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3.4.1 Postulat David Roth über die Begrenzung der Löhne der Verwaltungsrats-
mitglieder 
Das Postulat P 1090 fordert die Prüfung einer Obergrenze für die Vergütung von 
Verwaltungsratsmitgliedern, wobei die Maximalentschädigung für das Präsidium bei 
einem Vollzeitpensum nicht über dem Gehalt eines Regierungsratsmitglieds liegen 
soll. In unserer Stellungnahme zum Postulat betonten wir, dass die Vergütungen 
markt- und wettbewerbsfähig sein müssen, um qualifizierte Personen anzuziehen 
und zu halten. Zudem entrichten derzeit nur die LUKB AG und die LUKS AG höhere 
Vergütungen, als das Postulat fordert. Das Postulat wurde, entgegen dem Antrag 
unseres Rates, erheblich erklärt. 
 
Unser Rat ist weiterhin der Ansicht, dass eine generelle Beschränkung der Entschädi-
gungen aus den oben genannten Gründen nicht zielführend ist. Wir anerkennen al-
lerdings die Notwendigkeit einer verbesserten Kommunikation gegenüber Parlament 
und Öffentlichkeit, um das Verständnis für und die Transparenz bei den Entschädi-
gungen, insbesondere bei der LUKB AG und der LUKS AG, zu fördern. In einem Ge-
spräch zwischen den Kantonsratsfraktionen und der Regierung (Dulliker-Gespräch) 
vom Oktober 2024 zeigte sich eine Mehrheit darüber einig, dass sich eine Begren-
zung der Entschädigungen auf die im Postulat geforderte Höhe nicht zufriedenstel-
lend umsetzen lässt und den Kreis der für die Besetzung der Funktionen verfügbaren 
Personen erheblich einschränken würde. Die Vergütung ist daher, wie bisher, fall-
weise zu prüfen und mit der gebotenen Sorgfalt und Sensibilität festzulegen sowie 
transparent offenzulegen. In den Eignerstrategien 2025 werden die Vergütungen an 
die Verwaltungsratsmitglieder der LUKB AG und der LUKS AG geregelt. Für die Ge-
samtvergütung des Verwaltungsrates der LUKB AG ist ein Höchstbetrag von 
1'000'000 Franken festgelegt. 
 
Die politischen Forderungen rund um das Postulat P 1090 flossen verschiedentlich in 
die Eignerstrategie der LUKS AG ein. Für den Verwaltungsratspräsidenten oder die 
Verwaltungsratspräsidentin gilt neu eine pauschale Vergütung, die auch Entschädi-
gungen für die Ausübung von Mandaten in Tochtergesellschaften einbezieht. Als 
maximale Entschädigung für den Verwaltungsratspräsidenten oder die Verwaltungs-
ratspräsidentin der LUKS AG wurde eine jährliche Pauschalvergütung von 195'000 
Franken definiert. Die Entschädigung des Verwaltungsrates soll insgesamt maximal 
735’000 Franken betragen. Die Gesamtentschädigung für den Verwaltungsrat wurde 
auf neun Mitglieder angepasst – was der Realität entspricht.  
 
Weiter wurde der Rekrutierungsprozess für Verwaltungsratsmitglieder und das Ver-
waltungsratspräsidium angepasst. Mandate müssen neu ausgeschrieben werden. 
Weiter ist definiert, dass bei Mitgliedern des Verwaltungsrates die Gesamtbelastung 
durch bestehende berufliche und öffentliche Engagements zu prüfen ist. Dadurch 
sollen auch Ämterkumulationen erkannt und vermieden werden.  

3.4.2 Motion Michael Kurmann über einen Lohndeckel für die Mitglieder der 
Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Lu-
zern 
Die Motion M 48 verlangt eine Begrenzung der Entschädigung für Mitglieder opera-
tiver Leitungsorgane bei Organisationen mit kantonaler Mehrheitsbeteiligung, wobei 
der Bruttolohn maximal das Dreifache des Mindest-Bruttolohns eines Mitglieds des 

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=dbdb80416683441993d388d2f340aed7
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=dbdb80416683441993d388d2f340aed7
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9349c093b2f746ce9e404a7288c1ecd0
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Regierungsrats betragen soll. In unserer Stellungnahme vom 5. März 2024 wurde 
dargelegt, dass eine gesetzliche Normierung der Entschädigungen von operativen 
Leitungsorganen als zu unflexibel erachtet wird und dass ohnehin nur die LUKB AG 
von der Motion betroffen wäre. Allerdings wurde klar die Bereitschaft bekundet, die 
Entschädigung des CEO der LUKB AG zu überprüfen und entsprechende Anpassun-
gen in der Eignerstrategie 2025 vorzunehmen. Im Ergebnis hat Ihr Rat die Motion als 
Postulat erheblich erklärt. Mit der Erheblicherklärung als Postulat wurde vom Parla-
ment aber klar die Erwartung geäussert, die maximale Entschädigung des CEO der 
LUKB AG zu reduzieren (vgl. KR-Protokoll vom 7. Mai 2024). 
 
Die Formulierung über die maximale Entschädigung der Geschäftsleitung der LUKB 
AG im Sinne der als Postulat erheblich erklärten Motion wurde in der Eignerstrategie 
2025 aufgenommen. 
 
Für die Basisvergütung und die variable Vergütung jedes neu eintretenden Ge-
schäftsleitungsmitglieds der LUKB AG ist jährlich als Maximalsumme der dreifache 
Betrag der maximalen Regierungsratsvergütung (entspricht im Jahr 2024: 847'501 
Franken, resultierend aus dem Maximallohn der Lohnklasse 18 [Maximallohn 
Fr. 239'407.05 * 118 % * Faktor 3]) vorgesehen. Über begründete Ausnahmen auf-
grund von Marktentwicklungen entscheidet unser Rat.  

3.5 Übersicht Organisationen mit kantonaler Beteiligung 
Im Beteiligungsspiegel gemäss § 27a Absatz 2 FLV sind per Ende 2024 57 Unterneh-
men von unterschiedlicher Grösse und strategischer Bedeutung aufgeführt (vgl. Jah-
resbericht 2024 B 50b vom 15. April 2025, S. 382 und 383). Die nachstehende Über-
sicht baut inhaltlich auf dem Beteiligungsspiegel 2024 auf. Daher wird die Roman Fi-
scher-Stiftung in dieser Übersicht geführt. Die Stiftung wird jedoch seit dem Jahr 
2025 nicht mehr als Beteiligung geführt, weil sie keinen direkten Bezug zum Kanton 
Luzern hat. Der Bezug besteht ausschliesslich indirekt via Beteiligung an der Luzer-
ner Kantonsspital AG. 
 
Im Vergleich zur Übersicht über die Organisationen mit kantonaler Beteiligung, die 
sich in der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 befindet, sind folgende Änderun-
gen zu verzeichnen: 
– Zugang der Beteiligung an der eOperations Schweiz AG: Der Kanton Luzern ist 

mit 0,1 Prozent (rund 100 Franken) am Aktienkapital beteiligt. 
– Zugang der Beteiligung an der LU Couture AG: Der Kanton Luzern besitzt  

51 Prozent am Aktienkapital (rund 26'010 Franken) und stellt ein Mitglied im 
fünfköpfigen Verwaltungsrat. 

– Zugang der Beteiligung an der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredite: 
Der Kanton Luzern ist mit rund 25'000 Franken am Gesellschaftskapital beteiligt 
(0,09 Prozent). 

– Zugang der Beteiligung am Verein iGovPortal.ch: Der Kanton Luzern stellt ein 
Mitglied im zehnköpfigen Führungsausschuss. 

– Zugang der Beteiligung an der Viacar AG: Der Kanton Luzern ist mit 20 Prozent 
am Aktienkapital (rund 50'000 Franken) beteiligt und mit einem Mitglied im sie-
benköpfigen Verwaltungsrat vertreten. 

– Änderung «Art der Beteiligung» des Zweckverbandes Grosse Kulturbetriebe von 
E zu F/E, weil die Delegiertenversammlung neu paritätisch zwischen dem Kanton 

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=1a6d3e31bf6d46b4a8f43f0dd5c2d743
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
https://www.lu.ch/-/media/Kanton/Dokumente/FD/Projekte_und_Themen/Finanzen/Jahresbericht_2024_Teil_II.pdf?rev=6455bad82ef44e52bd0e7ece754f1922
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und der Stadt Luzern zusammengesetzt ist, der Kanton aber einen höheren Be-
triebsbeitrag leistet. 

 
Bezeichnung Risiko- 

kategorie 
Art der  
Beteili-
gung* 

Cantosana AG C F/E 
eOperations Schweiz AG C F 
Dr. Josef-Schmid-Stiftung C E 
Gebäudeversicherung Luzern B E 
Hochschule Luzern B E 
Innerschweizer Kulturstiftung C F/E 
InNET Monitoring AG C F/E 
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch C E 
Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil C E 
Landwirtschaftliche Kreditkasse B F/E 
LU Couture AG C F/E 
Lucerne Dialogue C F/E 
Lustat Statistik Luzern C E 
Luzerner Bäuerliche Bürgschaftsstiftung (BST) C F/E 
Luzerner Jugendstiftung C E 
Luzerner Kantonalbank AG A F 
Luzerner Kantonsspital AG A F/E 
Luzerner Pensionskasse A E 
Luzerner Psychiatrie AG B F/E 
Pädagogische Hochschule Luzern B E 
Raumdatenpool Kanton Luzern C F/E 
Roman Fischer-Stiftung** C E 
Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft C F 
Schweizer Salinen AG C F 
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredite C F 
Schweizerische Nationalbank C F 
SelFin Invest AG C F 
Speicherbibliothek AG C F/E 
Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt C E 
Sportanlagen Würzenbach AG C F/E 
Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben 
SSBL 

B E 

St. Charles Hall-Stiftung Paul und Gertrud  
Fischbacher-Labhardt 

C E 

Stiftung Berufsbildung Gesundheit Zentralschweiz C E 
Stiftung Brändi B E 
Stiftung Geistliche Musik an der Jesuitenkirche C E 
Stiftung interkantonale Försterschule Lyss C F/E 
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Bezeichnung Risiko- 
kategorie 

Art der  
Beteili-
gung* 

Stiftung Lucerne Festival C E 
Stiftung Schloss Wyher C E 
Stiftung Verkehrshaus der Schweiz C E 
Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern C F/E 
Swiss Library Service Platform SLSP C F/E 
Swisslos Interkantonale Landeslotterie C E 
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut C F 
TMF Extraktionswerk AG C F/E 
Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See B E 
Universität Luzern B E 
Verein eHealth-Zentralschweiz C F/E 
Verein iGovPortal.ch C E 
Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz C F/E 
Vereinigung Pro Heidegg C E 
Verkehrsverbund Luzern B F/E 
Viacar AG C F/E 
WAS Wirtschaft Arbeit Soziales B E 
Wässermatten-Stiftung C F/E 
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht B E 
Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und  
Gesundheitsförderung 

C E 

Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern C F/E 
* F = finanziell, E = Wahl des obersten Leitungsorgans und/oder Einsitznahme 
** Wird seit dem Jahr 2025 nicht mehr als Beteiligung geführt. 
Tab. 4: Übersicht über die Organisationen mit kantonaler Beteiligung 

4 Berichtsteil 
Die Grundlagen für die Beteiligungsstrategie bilden die Eignerstrategien und die 
Faktenblätter (siehe Kap. 2.2). In den Eignerstrategien sind die Eignerziele definiert. 
In den nachfolgenden Kapiteln 4.1 und 4.2 werden die strategischen Ziele aller Orga-
nisationen aus übergeordneter Sicht zusammenfassend wiedergegeben. Die einzel-
nen Eignerstrategien und die jährlich erstellten Faktenblätter sind zentral auf der 
Website des Kantons Luzern aufgeschaltet. Der entsprechende Link ist 
https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen 
 
Im Vergleich zur ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 bleibt der Umfang der Aussa-
gen zu den Organisationen mit kantonaler Beteiligung teils identisch. Die Eckwerte 
zur Jahresberichterstattung sowie zu den obersten Führungsorganen sind in den 
Faktenblättern ersichtlich und können im obenstehenden Link eingesehen werden. 
Diese Angaben werden in der Beteiligungsstrategie 2026 nicht explizit aufgeführt. Es 
werden nach wie vor Aussagen zur Risikobeurteilung sowie über die Strategie und 
deren Umsetzung gemacht. Die Art und der Umfang der Beteiligung werden darge-
legt. Das Prinzip der risikobasierten Steuerung bei Organisationen mit kantonaler 

https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen
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Beteiligung wird weiterhin angewendet. Bei Minderheitsbeteiligungen mit tiefem Ri-
siko wird auf die Erstellung einer Eignerstrategie verzichtet. Daher sind die Informati-
onen zu diesen Beteiligungen in der vorliegenden Beteiligungsstrategie weniger um-
fangreich und basieren auf dem jährlich von allen Organisationen auszufüllenden 
Faktenblatt. 
 
Risiko 
Die Risikoeinteilung (A: hohes Risiko, B: mittleres Risiko, C: tiefes Risiko) zeigt auf, 
welche Bedeutung die Risiken bei einer Beteiligung für den Kanton haben.  
Massgeblich für die Risikobewertung ist einerseits die Eintretenswahrscheinlichkeit 
und anderseits die potenzielle Schadenhöhe. Die Schadenhöhe umfasst nicht nur die 
finanziellen, sondern auch die politischen Auswirkungen, beispielsweise bei einem 
Abbau von Arbeitsplätzen. 
 
Für die einzelnen Beteiligungen werden die Überlegungen und Begründungen auf-
gezeigt, die der Risikoeinteilung zugrunde liegen. Weiter wird ausgeführt, wie sich 
die Risikoeinschätzungen gegenüber dem Vorjahr verändert haben. Zudem werden 
die Hauptrisiken für Beteiligungen mit A- und B-Risiko ausgewiesen und welche 
Massnahmen im Hinblick auf die Risikominimierung im Berichtsjahr vorgenommen 
wurden. Im Aufgaben- und Finanzplan sind die Konsequenzen der Risikominimie-
rung jeweils in die Planung eingeflossen. 
 
Nicht alle Organisationen mit kantonaler Beteiligung bedürfen einer gleich starken 
Steuerung. Eine Organisation mit hohem Risiko oder grosser politischer Wichtigkeit 
für den Kanton (Schlüsselbeteiligung) soll intensiver betreut werden als andere. Die 
Geschäftsberichte solcher Schlüsselbeteiligungen werden unserem Rat zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. Es sind dies: Die Luzerner Pensionskasse, die Hochschule Luzern, 
die Luzerner Kantonalbank AG und die Luzerner Kantonsspital AG (vgl. § 20h Abs. 2 
FLG und § 27a Abs. 3 FLV). Nebst dieser gesetzlichen Regelung werden unserem Rat 
auch die Geschäftsberichte des Verkehrsverbundes Luzern und der Luzerner Psychi-
atrie AG zur Kenntnisnahme (§ 6 Abs. 1f öVG und § 13 Abs. 1k Spitalgesetz) unter-
breitet. 
 
Bei den Mehrheitsbeteiligungen an öffentlich-rechtlichen Organisationen hat unser 
Rat weitergehende Kompetenzen und eine grössere Verantwortung. Von diesen Or-
ganisationen werden die Geschäftsberichte unserem Rat zur Genehmigung vorge-
legt (§ 20h Abs. 1 FLG): Gebäudeversicherung Luzern, Pädagogische Hochschule Lu-
zern, Universität Luzern, Lustat Statistik Luzern und Zweckverband Grosse Kulturbe-
triebe Kanton Luzern. 
 
Das Sozialversicherungszentrum WAS Wirtschaft Arbeit Soziales stellt beteiligungs-
rechtlich einen Spezialfall dar, indem der Kanton trotz der Bestimmung sämtlicher 
Verwaltungsratsmitglieder durch unseren Rat zur Durchsetzung seiner Interessen auf 
die Kooperation mit dem Bund angewiesen ist, und der Bund auch eine weitgehende 
Aufsicht über das WAS ausübt. Das WAS ist daher als Minderheitsbeteiligung des öf-
fentlichen Rechts in die PCG-Systematik einzuordnen. Unser Rat ist somit nicht für 
die Genehmigung des Geschäftsberichtes des WAS zuständig, er nimmt jedoch vom 
Geschäftsbericht Kenntnis. 
 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/800a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
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Bei den übrigen Organisationen mit kantonaler Beteiligung erfolgt die Kenntnis-
nahme des Geschäftsberichtes auf Departements- oder Dienststellenebene. 
 
Strategie 
In den Eignerstrategien (Faktenblättern) wie auch in der ergänzten Beteiligungsstra-
tegie 2022 sind die Strategien definiert, die wir mit den Beteiligungen verfolgen. Im 
vorliegenden Bericht wird nun darüber informiert, wie die Organisationen, an denen 
der Kanton beteiligt ist, unsere Strategien umgesetzt haben und welche Massnah-
men weiter geplant sind. Sofern eine Neuformulierung der strategischen Ziele erfor-
derlich war, wird dies ebenfalls vermerkt. Der Grad der Umsetzung der strategischen 
Ziele wird zusätzlich mit einer Zahl zwischen eins und zehn ausgedrückt (1 = Strate-
gie nicht umgesetzt, 10 = Strategie umgesetzt). Schliesslich wird auch ausgewiesen, 
ob und in welcher Form die Berichterstattung über die Massnahmen zur Erreichung 
der Klimaneutralität verlangt wird (separater Klimabericht oder entsprechender Ab-
schnitt im Jahresbericht). 
 
Art und Umfang 
Unter Basisinformationen und Art und Umfang wird aufgezeigt, ob es sich um eine 
finanzielle Beteiligung und/oder eine Einsitznahme handelt. Es wird die Rechtsform 
aufgeführt, die Höhe des Aktien- oder des Dotationskapitals und der prozentuale 
Anteil des Kantons am Kapital. 
 
Finanzielles 
Der Aufwand und Ertrag ist in den Faktenblättern der jeweiligen ausgelagerten Ein-
heit zu finden. Auch die Entwicklung zu den Finanzzahlen wird darin erläutert. Falls 
die Zahlen für das Jahr 2024 bereits von der Revisionsstelle geprüft vorliegen, wer-
den diese aufgeführt. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt die Rubrik für das Jahr 2024 
leer. 
 
Ebenfalls werden allfällige Zahlungsströme zwischen dem Kanton und der Organisa-
tion im Faktenblatt aufgezeigt. In den Zahlungsflüssen sind alle Geldzuflüsse und  
-abflüsse ausgewiesen. Einnahmenseitig sind dies beispielsweise Dividendenzahlun-
gen, Mietzinseinnahmen, Beratungshonorare oder Materialverkäufe. Ausgabenseitig 
sind es grösstenteils Geldabflüsse aus Transferaufwänden. Die Geldabflüsse an das 
Sozialversicherungszentrum WAS Wirtschaft Arbeit Soziales sind mit Vorsicht zu be-
trachten, da diese brutto gezeigt werden (ohne Abzug der Bundes- und Gemeinde-
beiträge). Die Geldabflüsse an die LUPK beinhalten zusätzlich zu den Abrechnungen 
für die Kernverwaltung insbesondere auch Abrechnungen für die Spitäler, die Hoch-
schule Luzern und die Löhne von Lehrpersonen der Gemeinden. 
 
Für die C-Beteiligungen werden nur die Zahlungsströme ausgewiesen. Die Finanz-
zahlen und deren Beurteilung werden aufgrund des niedrigen Risikos weggelassen. 
 
Oberstes Führungsorgan 
Zu den Aufgaben des strategischen Leitungsorgans gehören unter anderem die Lei-
tung der Organisation im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und die Umsetzung 
der Eignerstrategie unseres Rates. In den Faktenblättern sind die Mitglieder des stra-
tegischen Organs einschliesslich einer allfälligen Kantonsvertretung aufgeführt. Per-
sonelle Veränderungen im Jahr 2024 und auch die Geschlechtervertretung werden 
darin zusätzlich erläutert. 

https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter
https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter
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4.1 Organisationen des öffentlichen Rechts 

4.1.1 Mehrheitsbeteiligungen des öffentlichen Rechts 

4.1.1.1 Gebäudeversicherung Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Die Höhe der Auswirkung eines Reputationsscha-

dens, das Infragestellen des Gebäudeversiche-
rungsmonopols und das faktische finanzielle Ri-
siko führen zu einer Risikoeinteilung bei B. 

Veränderung zur letzten BS Erwähnung des faktischen finanziellen Risikos. Die 
finanzielle Situation der GVL ist derzeit jedoch so-
lide. 

Hauptrisiken Gross- und Jahrhundertereignisse, negative Fi-
nanzmarktentwicklungen. 

Massnahmen Schadensprävention, Rückversicherungsmassnah-
men, Anlagestrategie/Anlagereglement. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Schadenprävention und Intervention. 
− Gewährleistung günstiger Versiche-

rungsprämien, die so anzusetzen sind, 
dass sie ausreichen, die Schäden zu ver-
güten und einen genügenden Reserve-
fonds zu unterhalten. 

− Prämienrückerstattungen und Überschussab-
gabe an den Kanton von max. 1,5 Millionen 
Franken bei gutem Geschäftsgang. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine besonderen 
  
Art und Umfang  
Rechtsform öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder 

der Verwaltungskommission und die Revisi-
onsstelle. 

− Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Justiz- 
und Sicherheitsdepartementes gehört der 
Verwaltungskommission von Amtes wegen an. 

Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Die Anstalt versichert alle im Kanton Luzern gele-

genen Gebäude gegen Feuer- und Elementar-
schäden. 

Kantonale Aufgabe Obligatorische Versicherung 
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4.1.1.2 Pädagogische Hochschule Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Im schweizerischen Vergleich tiefer Trägerbei-

trag. 
− Entwicklung der Studierendenzahl ist schwie-

rig zu prognostizieren und zu steuern. 
− Geringer Einfluss auf die Höhe der FHV-Tarife. 
− Teuerung wird auf Trägerbeitrag gewährt und 

somit nicht auf die gesamten Personalkosten. 
− Die geplanten Sparmassnahmen des Bundes 

führen voraussichtlich zu Einnahmeausfällen 
(Forschungsbeiträge). 

− Erschwerte Expansionsmöglichkeiten mangels 
ausreichender Raumkapazitäten. 

Veränderung zur letzten BS Risikoerweiterung um geplante Sparmassnahmen 
des Bundes und Teuerung. 

Hauptrisiken − Hohe Abhängigkeit der Einnahmen von den 
Studierendenzahlen. 

− Geringes Eigenkapital. 
− Teuerung ist über FHV-Tarif und Trägerbeitrag 

nicht für das gesamte Personal ausfinanziert. 
− Verzögerter Bezug Campus Horw. 

Massnahmen − Vertretung der Anliegen der Pädagogischen 
Hochschule Luzern auf nationaler Ebene 
(Fachkonferenz, Hochschulrat, Plenarver-
sammlung SHK, EDK-Vorstand und -Plenar-
versammlung, Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI des Bundes). 

− Massnahmen für eine nachhaltig solide Finan-
zierung wurden vom Regierungsrat beschlos-
sen. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Lehrpersonen ausbilden und Lehrpersonen-
mangel verhindern bzw. reduzieren (Förde-
rung auch von Quereinsteiger/innen in den 
Lehrberuf). 

− Fortschrittliches und attraktives Volksschulsys-
tem fördern. 

− PH Luzern als Kompetenzzentrum für Pädago-
gik, Didaktik und für Schulmanagement etab-
lieren. 

− Die Angebote sollen den Bedürfnissen der 
Zentralschweizer Schulen entsprechen. 

Veränderung zur letzten BS Nachhaltig solide Finanzierung der PH sicherstel-
len. 
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Stand der Umsetzung − Attraktives Volksschulsystem / Lehrpersonen-
mangel: Die PH arbeitet eng und konstruktiv 
mit der Dienststelle Volksschulbildung zusam-
men (z. B. Mitwirkung in der Arbeitsgruppe 
zum Thema Lehrpersonenmangel) und ko-
operiert mit Schulen. 

− Kompetenzzentrum: Etablierung läuft. 
− Bedürfnisentsprechung der Schulen: Bei Be-

darf laufende Korrekturen. 
Beteiligung wird gehalten. 

Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Kontinuierliche fachliche Kooperation mit der 

Dienststelle Volksschulbildung. 
− Sorgfältige Prüfung der Beschlussvorlagen für 

den Rat der Pädagogischen Hochschule. 
− Jährliche Überprüfung des Leistungsauftrages. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder 

des Rates der PHLU. 
− Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Bil-

dungs- und Kulturdepartementes übernimmt 
von Amtes wegen den Vorsitz des Rates der 
PHLU. 

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Gewährleistung der Grund- und Zusatzausbildung 

sowie der Weiterbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern (Volksschule, Sekundarstufe II, Heilpäda-
gogik) und Förderung des Nachwuchses an Leh-
rerinnen und Lehrern. Berufsfeldbezogene For-
schung zur Weiterentwicklung des kantonalen 
Schulwesens. 

Kantonale Aufgabe Bildungsförderung 
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4.1.1.3 Universität Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Risiko eines generellen Rückgangs der Studie-

rendenzahlen. 
− Im schweizerischen Vergleich tiefer Trägerbei-

trag. 
− Geringer Einfluss auf die Höhe der IUV-Bei-

träge (IUV= interkantonale Universitätsverein-
barung). 

− Teuerung wird auf Trägerbeitrag gewährt und 
somit nicht auf die gesamten Personalkosten. 

− Die geplanten Sparmassnahmen des Bundes 
führen voraussichtlich zu Einnahmeausfällen 
(Grundbeiträge und Forschungsförderung). 

Veränderung zur letzten BS Risikoerweiterung um geplante Sparmassnahmen 
des Bundes und Teuerung. 

Hauptrisiken − Hohe Abhängigkeit von den Studierenden-
zahlen. 

− Teuerung ist über IUV-Tarif und Trägerbeitrag 
des Kantons Luzern nicht für das gesamte Per-
sonal ausfinanziert. 

Massnahmen Vertretung der Anliegen der Universität auf natio-
naler Ebene (Fachkonferenz, Hochschulrat, Plenar-
versammlung, EDK-Vorstand und -Plenarver-
sammlung, Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI des Bundes) und Ab-
gleich der Finanzplanungen zwischen Universität 
und Kanton. Frühzeitige Entscheide über finanzi-
elle Entwicklung. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Intensivierung des Wissens-, Innovations- und 
Technologietransfers. 

− Kooperation und Koordination mit anderen 
Universitäten und Fachhochschulen, mit öf-
fentlichen Leistungserbringern und mit Unter-
nehmen. 

− Stärkung Region, Steigerung Standortattrakti-
vität. 

− Abwanderung qualifizierter junger Menschen 
stoppen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung − Wissens-, Innovations- und Technologietrans-

fer wird aktuell gestärkt. 
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− Ausbau von Kooperation und Koordination, 
zum Beispiel im Bereich Wirtschaftswissen-
schaften, mit der Hochschule Luzern. 

− Laufende Stärkung der Region mit eigenfinan-
ziertem Ausbau der Universität. 

− Abwanderung qualifizierter junger Menschen 
wird mit attraktiven Angeboten reduziert. 

− Die Abrundung als humanwissenschaftliche 
Universität wurde mit der Gesetzesänderung 
und der Gründung der beiden neuen Fakultä-
ten erreicht. 

− Der Aufbau schreitet erfolgreich voran. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Sorgfältige Prüfung der Beschlussvorlagen für 

den Universitätsrat. 
− Einflussnahme im Universitätsrat. 
− Jährliche Überprüfung des Leistungsauftrages. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder 

des Universitätsrates. 
− Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Bil-

dungs- und Kulturdepartementes gehört von 
Amtes wegen dem Universitätsrat an (1 von 9 
Mitgliedern). 

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Durch die Bereitstellung hochwertiger, wissen-

schaftlich orientierter Ausbildungsangebote er-
halten begabte Jugendliche aus der Region die 
Möglichkeit, in Luzern zu studieren. Damit trägt 
die Universität Luzern dazu bei, dass den regiona-
len Unternehmen genügend hochqualifizierte 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Sie engagiert 
sich zudem in Forschung, Weiterbildung und 
Dienstleistungen und erarbeitet Lösungsmodelle 
für Fragen und Probleme, die sich aus der Ent-
wicklung der Gesellschaft ergeben. 

Kantonale Aufgabe Bildungsförderung  
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4.1.1.4 Lustat Statistik Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Bei allfälligen Verlusten, die nicht mit den Reserven 

gedeckt werden können, besteht ein finanzielles 
Risiko. Fehlerhafte Statistiken, die zu falschen Be-
schlüssen führen, könnten zu einem Reputations-
schaden führen (z. B. Finanzausgleich). 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die unternehmerischen, wirtschaftlichen, politi-

schen und sozialen Ziele der Eignerstrategie wer-
den erreicht. 

Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Jährlich erneuerte Leistungsvereinbarungen für 

die Bereiche öffentliche Statistik, LuReg (Daten-
plattform amtliche Register) und Finanzausgleich 
(jährliche Berechnung). 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des Statis-

tikrates, und der Kanton wird mit einem Mitglied 
im fünfköpfigen Statistikrat vertreten. 

Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Erhebung, Bearbeitung, Speicherung, Analyse und 

Verarbeitung von statistischen Daten. Bereitstellen 
von wichtigen, repräsentativen und kohärenten 
statistischen Informationen über Bevölkerung, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt an die 
kantonalen und kommunalen Behörden und an 
die Öffentlichkeit. 

Kantonale Aufgabe − Koordination der gesamten kantonalen Statis-
tik.  

− Erstellung des statistischen Mehrjahrespro-
grammes.  

− Kontinuierliches Monitoring mittels Indikato-
ren.  

− Erstellung demografischer Szenarien und da-
rauf basierender Zukunftsprognosen. 
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4.1.1.5 Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern  
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es gibt wenige Risiken, weil die Institutionen lang-

jährig professionell geführt werden (Führung, 
Budgetdisziplin, Subventionspraxis). 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Bestand und Weiterentwicklung der Kulturin-

stitutionen sichern. 
− Stärkung von Ansehen und Erfolg als Kultur-

kanton. 
− Inhaltliche Weiterentwicklung durch die In-

tegration neuer Institutionen prüfen. 
− Einrichtung einer Geschäftsstelle, welche die 

administrativen und koordinativen Aufgaben 
übernimmt und ein systematisches Finanz- 
und Zielcontrolling durchführt. 

Veränderung zur letzten BS Einrichtung einer Geschäftsstelle. 
Stand der Umsetzung Kontinuierliche Umsetzung. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Kontinuierliche Evaluation und Strategieentwick-

lung. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Körperschaft des kantonalen öffentlichen Rechts. 
Einflussnahme Die Delegiertenversammlung setzt sich aus drei 

Delegierten des Kantons und drei der Stadt Lu-
zern zusammen. Das Präsidium wechselt alle zwei 
Jahre zwischen dem Vorsteher oder der Vorstehe-
rin des Bildungs- und Kulturdepartementes und 
der Stadt Luzern. 

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Finanzielle, ideelle und inhaltliche Unterstützung  

und Weiterentwicklung der fünf grossen Kulturbe-
triebe (Luzerner Theater, Luzerner Sinfonieorches-
ter, Kunstmuseum, Verkehrshaus der Schweiz und 
Lucerne Festival). 

Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.1.2 Minderheitsbeteiligungen des öffentlichen Rechts 

4.1.2.1 Luzerner Pensionskasse 
 
Risiko  
Risikokategorie A 
Begründung Bei schlechter finanzieller Lage der Luzerner Pen-

sionskasse (LUPK) könnten die finanziellen Aus-
wirkungen auf den Kanton entsprechend hoch 
sein (Sanierungsbeiträge). 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Unterdeckung (Deckungsgrad). 

− Demografie in Verbindung mit den Umwand-
lungssätzen. 

− Bewirtschaftung Anlagevermögen und Umfeld 
Finanzwirtschaft. 

− Attraktivitätsverlust als Arbeitgeber bei unat-
traktiven Rahmenbedingungen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 

− Imageverlust bei schlechten Ergebnissen der 
LUPK. 

Massnahmen − Es wird am Zieldeckungsgrad von über 100 
Prozent festgehalten (Wertschwankungsre-
serve). 

− Strukturell ist die LUPK solid aufgestellt. Mit 
der Senkung der Umwandlungssätze im Rah-
men der LUPK-Reglementsänderung 2019 
wurde die Umverteilung von den aktiven Ver-
sicherten zu den Rentnerinnen und Rentnern 
(Pensionierungsverluste) zwar reduziert, aber 
nicht eliminiert. 

− Im Zusammenhang mit der Sanierungsfähig-
keit/Sanierungsbereitschaft überprüft die 
LUPK ihre versicherungstechnischen Grundla-
gen und Parameter regelmässig und nimmt 
entsprechende Anpassungen an die jeweils 
aktuellsten Gegebenheiten vor. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Vorsorgeziel: 50 Prozent der versicherten Be-
soldung im Rentenalter. 

− Vermeidung von Pensionierungsverlusten 
durch zu hohe Rentenleistungen (Umwand-
lungssätze). 

− Reduktion von Umverteilungen von Aktiven 
zu Rentnerinnen und Rentnern, die durch 
nicht genügend finanzierte Leistungen verur-
sacht werden. 
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− In der Anlagepolitik soll eine angemessene Ri-
sikoverteilung u. a. durch Diversifikation er-
reicht werden; in der Anlagepolitik soll ein Au-
genmerk auf Nachhaltigkeit, Ethik, ökologi-
sche und energetische Aspekte gelegt wer-
den. 

− Deckungsgrad soll 100 Prozent sein. Darüber 
hinaus entsprechend der Anlagestrategie not-
wendige Wertschwankungsreserven bilden. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Umsetzung der strategischen Ziele liegt in der  

Kompetenz des LUPK-Vorstandes. Der Kanton  
wird dabei durch die Arbeitgebervertretung im  
LUPK-Vorstand vertreten. 

Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Zur Umsetzung der strategischen Ziele sind fol-

gende Massnahmen notwendig: 
− Senkung der Umwandlungssätze (mit der 

LUPK-Reglementsänderung per 1. Januar 2019 
umgesetzt) und damit eine Reduktion der 
Umverteilung (in Form von Pensionierungs-
verlusten) von den aktiven Versicherten zu 
den Rentnerinnen und Rentnern. Aufgrund 
des Zinsanstiegs im Jahr 2022 hat der Druck 
auf eine Senkung der Umwandlungssätze et-
was abgenommen. Seither haben sich die Zin-
sen jedoch wieder reduziert. Im letzten versi-
cherungstechnischen Gutachten per 31. De-
zember 2023 empfiehlt der Experte für beruf-
liche Vorsorge, eine weitere Senkung der Um-
wandlungssätze zu prüfen. Der Vorstand hat 
Ende 2024 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
welche die Empfehlung des Experten prüfen 
und dem Vorstand LUPK Lösungsvorschläge 
unterbreiten soll. 

− Erhöhung des Rentenalters von heute 63 auf 
neu 65 Jahre, damit das Vorsorgeziel von 
50 Prozent der versicherten Besoldung im 
Rentenalter trotz Senkung der Umwandlungs-
sätze beibehalten werden kann (wurde mit der 
LUPK-Reglementsänderung per 1. Januar 2019 
umgesetzt). 

− Laufende Bildung der Rückstellungen für ei-
nen zu hohen Umwandlungssatz, um die Leis-
tungseinbussen einer künftigen Umwand-
lungssatz-Senkung teilweise abfedern zu kön-
nen. 

− Laufende Überprüfung der Ziele und Grund- 
sätze der Vermögensbewirtschaftung. 
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Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Kanton nimmt in erster Linie die Rolle des 

Arbeitgebers ein, nicht jene als Eigner. 
− Der Vorstand ist paritätisch (Vertretung von Ar-

beitnehmenden und Arbeitgebenden) zusam-
mengesetzt und besteht aus 12 Mitgliedern. 

− Der Regierungsrat wählt die Arbeitgeberver-
tretung in den Vorstand. Im Vorstand ist er 
nicht vertreten. 

Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Umfassender Schutz gegen die wirtschaftlichen 

Folgen von Alter, Invalidität und Tod.  
Kantonale Aufgabe Vorsorgepflicht als Arbeitgeber. 
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4.1.2.2 Hochschule Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Im Schweizer Vergleich geringer Trägerbei-

trag. 
− Entwicklung der Studierendenzahl ist schwie-

rig zu prognostizieren und zu steuern. 
− Geringer Einfluss auf Höhe der FHV-Tarife. 
− Die geplanten Sparmassnahmen des Bundes 

führen voraussichtlich zu Einnahmenausfällen 
(Grundbeiträge und Forschungsförderung). 

Veränderung zur letzten BS Risikoerweiterung um geplante Sparmassnahmen 
des Bundes.  

Hauptrisiken − Hohe Abhängigkeit der Einnahmen von den 
Studierendenzahlen, zugleich geringe finanzi-
elle Reserven und Spielräume sowie steigende 
Mietkosten.  

− Relativ tiefer Bestand an Eigenkapital. 
− Wegen Pensionierungswelle sind in den kom-

menden Jahren viele Kaderstellen zu besetzen. 
− Ein verzögerter Bezug des Campus Horw würde 

zu Attraktivitätsverlust und Einschränkungen 
durch die lange Bauphase führen. 

Massnahmen − Vertretung der Anliegen der Hochschule Lu-
zern auf nationaler Ebene (Fachkonferenz, 
Hochschulrat, Plenarversammlung, EDK-Vor-
stand und -Plenarversammlung, Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI des Bundes).  

− Regelmässige Absprachen mit den übrigen 
Trägerkantonen. 

− Langfristige Leistungsaufträge und Finanzpla-
nung von HSLU und Kantonen. Frühzeitige 
Entscheide über finanzielle Entwicklung.  

− Mit dem Leistungsauftrag 2024−2027 wird 
eine Eigenkapitalquote von 6 Prozent des 
Umsatzes angestrebt. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Steigerung der Attraktivität des Kantons durch 
das Angebot hochwertiger praxisorientierter 
Ausbildungen und Reputation als Kompetenz-
zentrum für wirtschaftliche, technische, soziale 
und kulturelle Fragen. 

− Intensivierung des Wissens-, Innovations- und 
Technologietransfers.  
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− Kooperation, Koordination mit öffentlichen 
Leistungserbringern und mit Unternehmen.  

− Stärkung der Region und Steigerung der 
Standortattraktivität u. a. durch das strategi-
sche Projekt Smart Region Zentralschweiz. 

− Abwanderung qualifizierter junger Menschen 
stoppen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung − Attraktivität wird laufend gestärkt, auch mit 

dem Aufbau neuer Angebote (z. B. Pflege); 
dies wirkt der Abwanderung entgegen. 

− Kooperation und Koordination mit Unterneh-
men ist intensiv. 

− Stärkung der Region geschieht laufend, u. a. 
dank intensiver Kooperation mit Unternehmen 
der Region Zentralschweiz. 

Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Sorgfältige Prüfung der Beschlussvorlagen für 

den Konkordatsrat. 
− Einflussnahme im Konkordatsrat. 
− Jährliche Überprüfung des Leistungsauftrags. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Konkordatsrat setzt sich aus je einem Mit-

glied der Regierungen der Trägerkantone zu-
sammen.  

− Der Vorsitz steht dem Regierungsmitglied des 
Kantons Luzern zu (Vorsteher BKD). 

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Die Hochschule Luzern ist eine der neun öffent-

lich-rechtlichen Fachhochschulen der Schweiz. Sie 
vereinigt die sechs Departemente Technik und Ar-
chitektur, Wirtschaft, Informatik, Soziale Arbeit & 
Gesundheit, Design Film Kunst sowie Musik. Das 
Fachhochschulgesetz des Bundes sowie ein von 
den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, 
Nidwalden und Zug getragenes Konkordat bilden 
den rechtlichen und institutionellen Rahmen für 
die Hochschule Luzern. 

Kantonale Aufgabe Bildungsförderung 
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4.1.2.3 Landwirtschaftliche Kreditkasse 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Einerseits handelt es sich um hohe Kreditsummen 

an Grundeigentümerinnen und -eigentümer. An-
dererseits sind die Kredite grundpfandrechtlich si-
chergestellt und werden bei der Hofübergabe in 
der Regel weitergegeben. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Ausfall von Kreditsummen und verzögerte Rück-

zahlungen. 
Massnahmen Kredite müssen weit innerhalb des Verkehrswertes 

grundpfändlich sichergestellt sein. Die Gewäh-
rung wird sorgfältig abgeklärt. Risikomanagement 
und IKS werden seit 2009 angewendet. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Wirtschaftliche, zukunftsgerichtete Betriebs-
strukturen unterstützen. 

− Nachhaltige, den Klimazielen des Kantons 
entsprechende und naturnahe Produktions-
formen fördern. 

− Kompetente Ansprechpartnerin und messba-
rer Kundennutzen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Ziele werden laufen umgesetzt. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Zielgerichtete Weiterbildung der Mitarbeitenden. 

Beibehaltung des guten Teamgeistes zur Erbrin-
gung optimaler Leistung. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Genossenschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Genossenschaftskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 10,3 Millionen Franken 
Anteil Kanton 6,9 Millionen Franken, 66,6 Prozent 
Einflussnahme − Acht von 65 Stimmen als Genossenschafter, 

65 Prozent am Genossenschaftskapital. 
− Zwei von fünf Vorstandsmitgliedern werden 

vom Regierungsrat gewählt, drei wählt die Ge-
neralversammlung. 

Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Gewährung von Finanzhilfen zur Grundlagenver-

besserung im ländlichen Raum. 
Kantonale Aufgabe Gewährung von Betriebshilfen. 
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4.1.2.4 Verkehrsverbund Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Änderungen der Finanzierungsregeln des 

Bundes (namentlich Umverteilung zwischen 
RPV und Ortsverkehr) führen dazu, dass der 
VVL einen höheren Anteil der Abgeltungen 
übernehmen muss. 

− Tariferhöhungen wiederum führen je nach 
Höhe und Ausgestaltung der Tarifmassnahmen 
zu einer tieferen Nachfrage mit stagnierenden 
oder gar sinkenden Einnahmen. 

− Der öV ist nur attraktiv, wenn er zuverlässig 
verkehrt. Im Busverkehr bleibt der öV insbe-
sondere zu den Hauptverkehrszeiten im Ver-
kehr stecken, da vielerorts Busbeschleuni-
gungsmassnahmen fehlen. Im Bahnverkehr ist 
der Bahnhof Luzern an der Kapazitätsgrenze. 

− Einmalig anfallende Kosten für Umleitungsver-
kehr, die in der Finanzplanung schwierig zu 
berücksichtigen sind. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Die Umsetzung der Defossilisierung sowie die 

Personalteuerung verursachen Kostensteige-
rungen im öV. 

− Mangelende Zuverlässigkeit im Busverkehr 
aufgrund der Verkehrssituation führt zu Ver-
lust von Fahrgästen und höheren Betriebskos-
ten. 

− Die Reduktion der Mitfinanzierung des RPV 
durch den Bund führt zu einem höheren Ab-
geltungsanteil des VVL. 

Massnahmen Angebotsentwicklung abgestimmt auf Nachfrage-
entwicklung und zur besseren Erschliessung. Ver-
besserung der Zuverlässigkeit. Aktivitäten im Mo-
bilitätsmanagement im Rahmen der kantonalen 
Strategie. Erhöhung der Kantons- und Gemeinde-
beiträge ab 2025, Ausgleichung der Verluste in 
den nächsten Jahren über Eigenkapital. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Leistungsfähigen, attraktiven und einfach zu-
gänglichen öffentlichen Personenverkehr si-
cherstellen und fördern. 

− Die Grundversorgung durch den öffentlichen 
Personenverkehr im ganzen Kantonsgebiet 
gewährleisten. 
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− Erreichbarkeit der Agglomerationen und Ver-
bindungen in die Zentren mit dem öffentli-
chen Personenverkehr verbessern. 

− Mittel der öffentlichen Hand wirtschaftlich 
verwenden. 

− Effizienz erhöhen. 
− Verkehrserträge steigern. 
− Defossilisierung des öffentlichen Personenver-

kehrs vorantreiben (Einsatz von energieeffi-
zienten, emissionsarmen, mit erneuerbarer 
Energie betriebenen Bussen). 

Veränderung zur letzten BS Defossilisierung des öffentlichen Personenver-
kehrs als neues strategisches Ziel. 

Stand der Umsetzung Die Grundversorgung wird auf gutem Niveau si-
chergestellt. Gezielte Angebotsausbauten sollen 
den Anteil des öV am Gesamtverkehr verbessern. 
Die Preissteigerungen bei Ersatzbeschaffungen, 
die Defossilisierung sowie Änderungen in der Fi-
nanzierung werden mehr öffentliche Mittel erfor-
dern. 

Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Der öV-Bericht 2023–2026 sieht drei Schwer-

punkte vor: Kapazität, Zuverlässigkeit und Vernet-
zung.  
Verschiedene Schlüsselplanungen laufen oder 
sind innerhalb der Berichtsperiode anzugehen, 
damit der langfristige Zielzustand erreicht wird. 
Die wichtigsten Massnahmen bis 2026 sind:  
− Projektierung Durchgangsbahnhof Luzern und 

nationale Planungen zu den nächsten Bahn-
ausbauschritten, 

− Planung Angebotskonzepte Bahn 2040 (ZKöV) 
und Bus 2040 (Kanton Luzern), 

− verstärkte Kundenorientierung mit Tarifhar-
monisierung, 

− Kapazitätssteigerung im Bahnkorridor Luzern‒
Olten, 

− schrittweise Umsetzung der AggloMobil-Pla-
nung, der Korridorplanungen im ländlichen 
Raum sowie der einheitlichen Angebotsstan-
dards, 

− stärkere Vernetzung des öV mit anderen Ver-
kehrsmitteln, 

− zunehmender Einsatz effizienter, emissionsar-
mer und mit erneuerbaren Energien betriebe-
ner Busse. 

  
 
 



42 
 

Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt den Verbundrat. Die-

ser besteht aus sieben Mitgliedern, wovon 
drei Mitglieder den Kanton und vier Mitglie-
der die Gemeinden vertreten.  

− Der Regierungsrat ist im Verbundrat zurzeit 
mit einem Angestellten aus dem FD und zwei 
externen Personen vertreten. 

Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Planung und Finanzierung des öffentlichen Ver-

kehrs im Kanton Luzern; Führung der Geschäfts-
stelle des Tarifverbundes Passepartout. Weiterent-
wicklung des öV-Angebots, Festlegung des Sorti-
ments und der Preise sowie Aushandeln von Ver-
einbarungen mit den 11 Transportunternehmen. 

Kantonale Aufgabe Stärkung des öffentlichen Personen- und Schie-
nengüterverkehrs nach wirtschaftlichen Grundsät-
zen. 
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4.1.2.5 WAS Wirtschaft, Arbeit, Soziales 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Die Geschäftsfelder WAS/AK, WAS/IV und 

WAS/wira nehmen Aufgaben wahr, die ihnen das 
Bundesrecht direkt zuweist oder die ihnen vom 
Kanton zur Durchführung übertragen worden sind 
(übertragene kantonale Aufgaben). Das Bundes-
recht sieht eine Haftung des Kantons vor. Zudem 
besteht für die übertragenen kantonalen Aufga-
ben eine Haftung nach kantonalem Haftungs-
recht. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Die übertragenen Aufgaben sind gesetzes-
konform, qualitativ hochstehend und effizient 
zu erbringen.  

− Gut vernetzte Strukturen und Synergiepoten-
zial (Kooperation) nutzen. 

− Indikatoren für die Erreichung dieser Ziele 
sind der Revisionsbericht der pwc betreffend 
die AK, die Berichterstattung des GSD an den 
Regierungsrat über die Entscheide der Ge-
richtsbehörden in seinem Fachbereich und 
das Ergebnis des Controllings des Bundes. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der letzte Revisionsbericht der pwc erwähnt, dass 

die Abläufe der AK zweckmässig organisiert sind, 
und die Aufgaben auch durch Automatisierungen 
effizient und weisungsgemäss durchgeführt wer-
den. Dementsprechend hat die AK im Vergleich zu 
anderen kantonalen Ausgleichskassen eine der 
tiefsten Verwaltungskostensätze. Zudem hebt die 
pwc den Fokus der AK auf das Organisationsma-
nagement positiv hervor. Die Berichterstattung 
des GSD an den Regierungsrat über die Ent-
scheide führte zu keinen Massnahmen. Auch das 
Controlling des Bundes ist positiv ausgefallen. Der 
Bund hat keine Massnahmen ergriffen.  

Grad der Umsetzung 9 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder des 

Verwaltungsrates. 
Zuständiges Departement GSD 
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Zweck der Organisation Das Sozialversicherungszentrum koordiniert den 
Vollzug der Bundesgesetzgebung über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung und die Invali-
denversicherung durch die kantonale Ausgleichs-
kasse und die kantonale IV-Stelle sowie die weite-
ren Aufgaben, die das Bundesrecht diesen Orga-
nen überträgt. Der Kanton überträgt dem Sozial-
versicherungszentrum die Durchführung der Ar-
beitslosenversicherung gemäss dem Bundesge-
setz über die obligatorische Arbeitslosenversiche-
rung und die Insolvenzentschädigung. Der Kanton 
kann dem Sozialversicherungszentrum mit Zu-
stimmung des Bundes weitere Aufgaben übertra-
gen. 

Kantonale Aufgabe Versicherung der Bevölkerung gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krank-
heit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwai-
sung und Verwitwung. 
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4.1.2.6 Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Organisatorische Risiken (Reputation, Finanzen 

und Aufsicht). 
Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Reputation, Haftungsrisiken und Aufsichtspflicht. 
Massnahmen keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine besonderen 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Die Regierungen der Konkordatskantone (to-

tal 6) wählen je ein Mitglied für vier Jahre in 
den Konkordatsrat. 

− Die Vorsteherin oder der Vorsteher des JSD 
gehört dem Konkordatsrat von Amtes wegen 
an. 

Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Wahrnehmung der gesetzlichen Aufsicht über 

sämtliche Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule. 
Aufsichtsbehörde über die klassischen Stiftungen. 

Kantonale Aufgabe Erfüllung der dem Kanton nach Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden Aufgaben. 
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4.1.2.7 Interkantonale Polizeischule Hitzkirch 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Neben dem Ausbildungsangebot spielt die Im-

mobilienstrategie eine wichtige Rolle. Krasses 
Fehlverhalten oder Misswirtschaft der Schuldirek-
tion sowie der Mitarbeitenden könnte die Ausbil-
dungsstätte in ihrer Qualität beeinträchtigen und 
finanzielle Probleme verursachen (z. B. Konkor-
datskantone müssen Geld einschiessen). Die im 
Mai 2021 durch den Berner Regierungsrat in Aus-
sicht gestellte Kündigung des Konkordates per 
Ende 2035 tangiert die Risikobeurteilung der in-
terkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) vorläu-
fig nicht.  

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Eine Ausbildung, die den hohen Ansprüchen 
an die beruflichen Handlungskompetenzen 
von Polizistinnen und Polizisten entspricht.  

− Eine Ausbildung, die wissenschaftliche Er-
kenntnisse in der Curriculumsgestaltung für 
die Erwachsenenbildung berücksichtigt. 

− Berufliche Abschlüsse, welche für die in den 
Rekrutierungsprozessen anvisierten Persön-
lichkeits- und Anforderungsprofilen attraktiv 
und konkurrenzfähig zu anderen Zweitausbil-
dungen sind. 

− Hohes, modernes und kostenoptimiertes Bil-
dungsniveau. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Ziele werden laufen umgesetzt. 
Grad der Umsetzung 9 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Konkordatsbehörde: eines von 11 Mitgliedern. 

− Schulrat: eines von 11 Mitgliedern. 
Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Gemeinsame Polizeischule der Konkordatsmitglie-

der für die Grundausbildung und Weiterbildung 
von Angehörigen ihrer Polizeikorps sowie die For-
schung im Bereich des Polizeiwesens. Vereinheitli-
chung der Ausbildung sowie Einbindung der Poli-
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zeiausbildung ins allgemeine schweizerische Bil-
dungssystem; hoher Praxisbezug, klar definierte 
Berufsprofile und die Möglichkeit der weiterfüh-
renden Laufbahn mit anerkannten Abschlüssen. 

Kantonale Aufgabe − Grundausbildung und Weiterbildung zuguns-
ten der Luzerner Polizei.  

− Eines der regionalen Ausbildungszentren für 
die Polizei in der Schweiz, wie es das bil-
dungspolitische Gesamtkonzept der Justiz- 
und Polizeidirektorinnen und -direktoren vor-
sieht. 
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4.1.2.8 Schweizerische Nationalbank 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Kanton Luzern ist mit 0,4 Millionen Franken am 

Aktienkapital beteiligt (unwesentlich). Der Kanton 
Luzern hat gegenüber der Schweizerischen Natio-
nalbank (SNB) keinerlei Pflichten. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Beteiligung wird gehalten.  
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des Bundes-

rechts (börsenkotiert) 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 25,0 Millionen Franken 
Anteil Kanton 1,77 Prozent 
Einflussnahme Möglichkeit zur Teilnahme an der Generalver-

sammlung. 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Die SNB führt die Geld- und Währungspolitik im 

Gesamtinteresse des Landes und gewährleistet 
die Preisstabilität. Dabei trägt sie der konjunktu-
rellen Entwicklung Rechnung. Die Nationalbank 
hat das ausschliessliche Recht zur Ausgabe der 
Schweizer Banknoten. 

Kantonale Aufgabe keine. Die Beteiligung der Kantone entstand, als 
das Banknoten-Monopol von den Kantonalban-
ken (früher Emissionsbanken) an den Bund über-
gegangen war. Seither unverändert. 
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4.1.2.9 Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredite 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Geringe finanzielle Beteiligung. 
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024. 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. Die SGH ist ein wichtiges In-

strument, um die Hotellerie v. a. in den ländlichen 
Regionen bei der Bewältigung von notwendigen 
Investitionen zu unterstützen. Diesen Unterstüt-
zungsbedarf identifiziert auch die kantonale Tou-
rismusförderung. 

Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024 
Stand der Umsetzung Neue Beteiligung seit 2024 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Genossenschaft 
Einflussnahme Finanziell mit 25'000 Franken am Gesellschaftska-

pital. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Die SGH ist die Partnerin für Fragen zu Finanzie-

rung und Beratung in der Hotellerie. 
Kantonale Aufgabe Kantonale Tourismusförderung. 
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4.1.2.10 Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes ohne di-

rekte Einflussmöglichkeit des Kantons Luzern.  
Beteiligung ist unwesentlich. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs.  
Grad der Umsetzung n. a. da keine aktive Einflussnahme 
Massnahmen Keine aktive Einflussnahme 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Gesellschaftskapital (Art) Dotationskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 14,5 Millionen Franken 
Anteil Kanton 1,7 Prozent 
Einflussnahme Der Kanton stellt 1,7 Prozent des Dotationskapi-

tals zur Verfügung. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit von 

Mensch und Tier, indem nur qualitativ hochste-
hende, sichere und wirksame Heilmittel in Verkehr 
gebracht werden; schweizerische Zulassungs- und 
Aufsichtsbehörde für Heilmittel. 

Kantonale Aufgabe − Sicherstellung einer angemessenen Gesund-
heitsversorgung. 

− Gemäss Artikel 68 Absatz 1 des Heilmittelge-
setzes (SR 812.21) betreibt der Bund das Insti-
tut unter Mitwirkung der Kantone. 

 
 
 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/de
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4.1.2.11 Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe 

und Gesundheitsförderung (ZiSG) wird von Kan-
ton und Gemeinden paritätisch finanziert. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Verlässliche, transparente Zusammenarbeit 
mit Partnern. 

− Hohe Wirtschaftlichkeit. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die strategischen Ziele werden umgesetzt.  
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Zweckverband des kantonalen öffentlichen Rechts 
Einflussnahme − Delegiertenversammlung/Verbandsleitung: 

Stimmrechte bzw. Mitglieder je hälftig Kanton 
und Einwohnergemeinden vier von acht Sit-
zen. 

− Der Regierungsrat wählt die kantonalen Ver-
treterinnen und Vertreter.  

Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Koordination der Leistungen des Kantons und der 

Gemeinden. Unterstützung der Planung, Organi-
sation und Finanzierung der Sozialhilfe sowie der 
Gesundheitsförderung und der Prävention. 

Kantonale Aufgabe Sozialhilfe, Prävention, Gesundheitsförderung. 
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4.2 Organisationen des privaten Rechts 

4.2.1 Mehrheitsbeteiligungen des privaten Rechts 

4.2.1.1 Luzerner Kantonalbank AG 
 
Risiko  
Risikokategorie A 
Begründung Die finanziellen Folgen bei Inanspruchnahme der 

Staatsgarantie und Kursverlust auf Aktien sind 
gravierend für den Kanton. Die Eintrittswahr-
scheinlichkeit dieser Risiken ist als eher gering zu 
erachten. Eine Kürzung der Dividende würde zu 
einem massiven Einnahmeausfall für den Kanton 
führen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risi-
kos ist ebenfalls als eher gering zu erachten. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Gefährdung Dividende infolge schlechten Ge-

schäftsgangs aufgrund Börsenturbulenzen, 
geopolitischen Konflikten, Inflation, Immobi-
lienblase oder infolge Schmälerung des Ge-
winns durch hohe Rückstellungen aufgrund 
drohender Straf- und Klagefälle. 

− Eintritt Inanspruchnahme der Staatsgarantie, 
Kursverlust auf den Aktien. 

Massnahmen Es werden regelmässig Analyseberichte erstellt: 
Analyse Jahres-, Finanz- und Vergütungsbericht, 
Bericht über relevante Änderungen in der natio-
nalen Gesetzgebung und anderen Rechtsgebieten 
wie Aktien- und Steuerrecht, Standard & Poor’s 
Ratings, Bericht der aktienrechtlichen Revisions-
stelle über die Eigenmittel- und Risikosituation 
der LUKB AG gemäss § 7 des Umwandlungsgeset-
zes (SRL Nr. 690), Bericht mit rechtlicher Beurtei-
lung der Generalversammlungs-Anträge und der 
Risiken hinsichtlich der Gesetzgebung Finanz-
markt. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Gewinnorientierter Betrieb einer Universal-
bank, die bankübliche Geschäfte nach aner-
kannten Bankgrundsätzen tätigt. Die Bank be-
rücksichtigt besonders die Bedürfnisse der Be-
völkerung und der Wirtschaft des Kantons Lu-
zern. 

− Die politischen und rechtlichen Entwicklungen 
im Bereich der Staatsgarantie für Banken all-
gemein im gesamtschweizerischen System be-
obachten. 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/690
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Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Geschäftsergebnisse der Luzerner Kantonal-

bank AG zeigen eine stabile und kontinuierliche 
Entwicklung.  

Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Es sind keine besonderen Massnahmen vorgese-

hen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft (börsenkotiert) 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 183,5 Millionen Franken 
Anteil Kanton 61,5 Prozent (davon 51 % im Verwaltungsvermö-

gen) 
Einflussnahme − Teilnahme an der GV mit 61,5 Prozent Beteili-

gung am Aktienkapital. 
− Nach § 48 Absatz 2 OG ist eine Einsitznahme 

des Regierungsrates im Verwaltungsrat ausge-
schlossen. 

− Der Finanzdirektor wird als Aktionärsvertreter 
für die Generalversammlung durch den Regie-
rungsrat mandatiert. 

Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Gewinnorientierter Betrieb einer Universalbank, 

die bankübliche Geschäfte nach anerkannten 
Bankgrundsätzen tätigt; Berücksichtigung insbe-
sondere der Bedürfnisse der Bevölkerung und der 
Wirtschaft des Kantons Luzern; Beteiligungen; Er-
werb und Veräusserung von Liegenschaften. 

Kantonale Aufgabe − Dient der Volkswirtschaft des Kantons Luzern; 
ermöglicht die sichere Anlage von Ersparnis-
sen und Kapitalien sowie die Befriedigung der 
Geld- und Kreditbedürfnisse. 

− Status als Kantonalbank erhalten (Beteiligung 
mindestens ein Drittel). 

− Staatsgarantie. 
 

  
 
 
 
  

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
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4.2.1.2 Luzerner Kantonsspital AG 
 
Risiko  
Risikokategorie A 
Begründung Kritisch für die stationäre und ambulante Gesund-

heitsversorgung für die Bevölkerung des Kantons 
Luzern und der Zentralschweiz. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Exogen verursachte, stark steigende Kosten. 

− Fachkräftemangel. 
− Ungenügende Leistungsfinanzierung und die 

damit verbundenen zunehmenden Schwierig-
keiten, den Betrieb und die notwendigen In-
vestitionsvorhaben finanzieren zu können. 

Massnahmen Umfangreicher Massnahmenkatalog des LUKS zur 
Ergebnisverbesserung und Einhaltung der Eig-
nerstrategie; jährliche Genehmigung der Jahres-
berichte durch den Regierungsrat in seiner Funk-
tion als Generalversammlung; regelmässiger Aus-
tausch zwischen Verwaltungsratspräsident, CEO 
und den Departementsleitungen von GSD und 
FD; enge Begleitung der Bauvorhaben durch die 
Departemente sowie Prüfung einer allfälligen fi-
nanziellen Unterstützung zur Sicherstellung ihrer 
Finanzierung; Kenntnisnahme von der Immobili-
enstrategie durch den Regierungsrat; regelmäs-
sige Überprüfung der Höhe der Abgeltung von 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− In den Bereichen Akutmedizin und teilweise 
Rehabilitation den wesentlichen Teil der stati-
onären Grundversorgung (inkl. entsprechen-
der Notfallversorgung) und einen Teil der am-
bulanten Versorgung der Luzerner Bevölke-
rung sicherstellen. 

− «Ein Spital für alle Standorte»: standortüber-
greifende Angebote und Führungsmodelle 
anstreben (Hub- und Spoke-Modell). 

− Spitalverbund mit den anderen Zentralschwei-
zer Kantonen ausbauen. 

− Eine umfassende medizinische Versorgung für 
die Luzerner Bevölkerung gewährleisten.  

− Betreffend Wirtschaftlichkeit, Qualität und Ar-
beitsplatzattraktivität soll das Kantonsspital zu 
den führenden Spitälern und Kliniken der 
Schweiz zählen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
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Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Zusammenschluss mit dem Kantonsspital Ob-

walden vorantreiben. 
− Die Umsetzung und Planung für die baulichen 

Massnahmen an den Standorten Luzern, Sur-
see und Wolhusen werden weiter vorangetrie-
ben. Es wird weiterhin das Ziel verfolgt, auch 
künftig eine wohnortsnahe Versorgung der 
Luzerner und der Zentralschweizer Bevölke-
rung auf hohem Niveau zu gewährleisten. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Gemeinnützige Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 380,56 Millionen Franken 
Anteil Kanton 100 Prozent  
Einflussnahme − Der Kanton stellt 100 Prozent des Aktienkapi-

tals zur Verfügung. 
− Der Regierungsrat wählt als Generalversamm-

lung sämtliche Mitglieder und das Präsidium 
des Verwaltungsrates. Mindestens ein Mitglied 
wählt er auf Vorschlag des Kantons Nidwal-
den. Der Regierungsrat verzichtet auf einen 
Einsitz im Verwaltungsrat. 

Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Erbringen von Leistungen der Akut- und Rehabili-

tationsmedizin, insbesondere für die Kantonsbe-
völkerung. 

Kantonale Aufgabe − Sicherstellen einer angemessenen Gesund-
heitsversorgung. 

− Gewährleistung einer wirksamen, zweckmässi-
gen und wirtschaftlichen Spitalversorgung für 
die Kantonsbevölkerung. 
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4.2.1.3 Luzerner Psychiatrie AG 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Kritisch für die stationäre und ambulante Gesund-

heitsversorgung für die Bevölkerung des Kantons 
Luzern und der Zentralschweiz. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Nachfrage/Versorgungssicherheit: Auf der ei-

nen Seite bestehen für Patientinnen und Pati-
enten in den ambulanten Bereichen teilweise 
lange Wartefristen, auf der anderen Seite ist 
die Leistungsabgeltung (u. a. Tarife) zu tief, um 
als Klinik wirtschaftlich überleben zu können. 

− Exogen verursachte, stark steigende Kosten.  
− Zunahme von Haftpflichtforderungen und 

medialer Berichterstattung tangiert die Repu-
tation. 

Massnahmen Jährliche Genehmigung der Jahresberichte durch 
den Regierungsrat resp. in seiner Funktion als Ge-
neralversammlung, regelmässige Koordinations-
gremien zwischen Verwaltungsratspräsident, CEO 
sowie dem GSD und dem FD, Beurteilung der mit-
tel-/langfristigen Finanz- und Investitionsplanung 
durch den Regierungsrat. Weiter kostendeckende 
Abgeltung der GWL durch den Kanton. Erhöhung 
des Aktienkapitals im Jahr 2025 zur Stärkung der 
Eigenkapitalbasis. 

  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Weiterentwicklung auf hohem Niveau. 
− Medizinische Fortschritte, ethische und wirt-

schaftliche Aspekte berücksichtigen und Zu-
sammenarbeit mit andern Spitälern und psy-
chiatrischen Diensten anstreben. 

− Versorgung gemeindenah und ambulant. 
− Bedarfsgerechte, regionale und sozialpsychi-

atrische Dienste. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. Umsetzung des Planungsberichtes Psy-

chiatrie und der Strategie lups2025. Strategie 
2030 in Erarbeitung.  

Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Keine besonderen 
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Art und Umfang  
Rechtsform Gemeinnützige Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 37,2 Millionen Franken* 
Anteil Kanton 100 Prozent  
Einflussnahme − Der Kanton stellt 100 Prozent des Aktienkapi-

tals zur Verfügung. 
− Der Regierungsrat wählt als Generalversamm-

lung sämtliche Mitglieder des Verwaltungsra-
tes. 

− Der Regierungsrat verzichtet auf einen Einsitz 
im Verwaltungsrat.  

Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Anbieten von stationären und ambulanten Leis-

tungen der Psychiatrie, insbesondere für Kantons-
einwohnerinnen und -einwohner. 

Kantonale Aufgabe Sicherstellung der Versorgung in der ambulanten  
und stationären Kinder-, Jugend- und Erwach-
senenpsychiatrie im Kantonsgebiet. 

 
*Im Jahr 2025 wird das Gesellschaftskapital auf 60 Millionen Franken erhöht (B 41 vom 24. September 
2024).  
  

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=311cb4754a574cd8acdcb1ee77f2d862
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4.2.1.4 Stiftung Brändi 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Betrieb mit hoher Komplexität, grossen Volumen 

und teilweise konjunkturell exponiert. Risiken wer-
den minimiert durch professionelle Unternehmens-
führung und solide finanzielle Basis. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Steigende Kosten durch sich entwickelnde Anfor-

derungen an Betreuung und Pflege. Betriebswirt-
schaftliche Risiken durch Marktumfeld. 

Massnahmen Monitoring der Leistungsvereinbarung. 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Wirksame und zweckmässige Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Wohnplätze für Menschen mit Be-
hinderungen sicherstellen. 

 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt den Präsidenten oder die 

Präsidentin und die weiteren 7 bis 15 Mitglieder 
des Stiftungsrates. 

Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Förderung und Verwirklichung der beruflichen, ge-

sellschaftlichen und kulturellen Eingliederung von 
Behinderten. Die Stiftung arbeitet mit Institutionen 
der Invalidenhilfe und der eidgenössischen Invali-
denversicherung zusammen und hat insbesondere 
folgende Aufgaben zu erfüllen: Errichtung und 
Führung geeigneter Arbeitsstätten zur Ausbildung, 
Beschäftigung und Betreuung Behinderter; Errich-
tung und Führung von Wohnheimen und Invali-
denwohnungen. 

Kantonale Aufgabe Sicherstellen eines bedarfsgerechten Angebots an  
sozialen Einrichtungen. 
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4.2.1.5 Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben SSBL 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Betrieb mit hoher Komplexität und grossen Volu-

men. Hohe Abhängigkeit von staatlichen Leis-
tungsabgeltungen. Grosser fremdfinanzierter Im-
mobilienbestand, schwache Eigenkapitalbasis. 

Veränderung zur letzten BS Die bisherige Begründung (Betrieb mit hoher Kom-
plexität und grossen Volumen) wurde um die hohe 
Abhängigkeit und grossem fremdfinanzierten Im-
mobilienbestand sowie schwacher Eigenkapitalba-
sis erweitert. 
 

Hauptrisiken Mit kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten 
von über 70 Millionen Franken stellen steigende 
Zinsen am Kapitalmarkt ein wesentliches finanziel-
les Risiko dar.  
Steigende Kosten durch demografische Entwick-
lung, steigender Pflegebedarf, zunehmende Ver-
haltensauffälligkeiten. Fachkräftemangel. 

Massnahmen Monitoring der Leistungsvereinbarung. 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Beschäftigungs- und Wohnplätze für Menschen 
mit Behinderungen wirksam und zweckmässig 
weiterentwickeln und sicherstellen. 

Veränderung zur letzten BS Fokussierung auf erwachsene Klientinnen und Kli-
enten. 

Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt den Präsidenten oder die 

Präsidentin und mindestens sechs, maximal acht 
weitere Mitglieder des Stiftungsrates. 

Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Förderung der sozialen Eingliederung behinderter 

Menschen sowie deren Begleitung in allen Lebens-
bereichen; Anbieten von Wohn-, Förder- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten sowie integrative Mass-
nahmen für Erwachsene und Kinder im Vorschulal-
ter mit geistiger Behinderung; Zugänglichmachen 
der Stiftungsanlagen für Bildungs- und andere 
Zwecke. 
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Kantonale Aufgabe Sicherstellen eines bedarfsgerechten Angebots an 
sozialen Einrichtungen. 

4.2.1.6 Dr. Josef-Schmid-Stiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Risiko besteht einzig darin, dass ohne Zinser-

träge keine Druckkostenbeiträge an wissenschaft-
liche Publikationen ausgerichtet werden können.  

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Mit den Zinserträgen aus dem angelegten Stif-

tungskapital sollen möglichst viele Druckkosten-
beiträge an wissenschaftliche Publikationen von 
Luzerner Autorinnen und Autoren ausgerichtet 
werden. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Das strategische Ziel wird laufend verfolgt.  
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Zusprechung von Druckkostenbeiträgen an wis-

senschaftliche Arbeiten. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Gemäss Stiftungsreglement stellt der Kanton Lu-

zern alle drei Stiftungsräte. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Ausrichtung von Beiträgen an die Drucklegung 

wissenschaftlicher Arbeiten von Luzerner Autorin-
nen und Autoren. 

Kantonale Aufgabe Wahrung der Stiftungsinteressen im Rahmen des 
Erbvertrages. 
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4.2.1.7 Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Seit Bestehen des Jugenddorfes Knutwil sind 

keine Fälle von schwerem Fehlverhalten von der 
Leitung des Jugenddorfs eingetreten.  
Das Jugenddorf wird gut und zukunftsorientiert 
geführt, die Geschäftsleitung reagiert jeweils zeit-
nah auf Belegungsschwankungen mit verschiede-
nen Massnahmen. Zusammen mit dem Stiftungs-
rat werden regelmässig Strategiediskussionen ge-
führt.  
Die Leitung des Jugenddorfes ist innovativ und 
prüft laufend das Bedürfnis nach möglichen 
neuen Angeboten.  
Die Herausforderungen für das Personal werden 
durch die Geschäftsleitung wahrgenommen, und 
es werden entsprechende Unterstützungsmass-
nahmen organisiert. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Fehlverhalten von der Leitung oder von Mitar-

beitenden (Reputation). 
− Im Falle einer Auflösung der Stiftung entstün-

den Mehraufwendungen beim Platzieren von 
Jugendlichen aus dem Kanton Luzern. 

Massnahmen Im ersten Halbjahr 2024 war die Belegung eher 
tief. Die laufenden Kosten und Investitionen wur-
den auf ein Minimum reduziert. Das negative Er-
gebnis konnte mit den bestehenden Reserven 
aufgefangen werden. Die Belegung und die Auf-
tragslage haben sich ab Mitte 2024 deutlich ver-
bessert, was zu einem sehr guten finanziellen 
Start in das Jahr 2025 geführt hat. Das Angebot 
mobil (Aufsuchende sozialpädagogische Familien-
begleitung) ist im Frühjahr 2025 gestartet. 

  

Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung mittels Einsitz im Stiftungsrat soll 

gehalten werden. 
− Es soll mittels spezialisierter Förderung und 

Betreuung ein eigenverantwortliches Leben 
der Betreuten angestrebt werden. 

− Spätere Aufenthalte im Strafvollzug sollen so 
vermieden werden. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine besonderen 
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Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt die Mitglieder des Stif-

tungsrates. Der Kanton stellt zwei von sieben Mit-
gliedern im Stiftungsrat (einmal JSD, einmal Ju-
gendanwaltschaft). 

Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Führung einer Institution für männliche Jugendli-

che und junge Erwachsene mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten und Entwicklungsdefiziten. 

Kantonale Aufgabe Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 
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4.2.1.8 LU Couture AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Risiko besteht einzig darin, dass ein Reputati-

onsschaden entstehen könnte. 
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2023. 
  
Strategie  
Strategische Ziele Ausbildung von Lernenden für die Bekleidungs-

gestaltungsbranche. 
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2023. 
Stand der Umsetzung Es gibt mehr Bewerbungen als Lernende ausgebil-

det werden können. Für die finanzielle Stabilität 
der Gesellschaft wird hierbei auf die passende Ba-
lance zwischen der Anzahl Ausbildende und der 
Anzahl Lernende geachtet.  

Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Neueinstellung eines neuen Jahrgangs von 

Lernenden. 
− Neubeurteilung der finanziellen Situation im 

Jahr 2025. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Einflussnahme Der Kanton Luzern nimmt als Mehrheitsaktionär 

an der Generalversammlung teil. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Betrieb des Lehrateliers für die Berufe in der Be-

kleidungsgestaltung. 
Kantonale Aufgabe Erhalt des Lehrstellenangebots in der Beklei-

dungsgestaltung. 
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4.2.1.9 Roman Fischer-Stiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Roman Fischer-Stiftung ist eine Organisation 

der Wohlfahrtspflege, hervorgegangen aus der 
Widmung eines Vermögens. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten; dies aufgrund des sozialen 

Zwecks und historischen Hintergrunds gemäss 
Faktenblatt 2024. 
Die Stiftung wird seit dem Jahr 2025 nicht mehr 
als Beteiligung geführt (siehe Kap. 3.5). 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Stiftungszweck wird eingehalten. 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des Stif-

tungsrates. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation In Ergänzung der Leistungen der Sozialversiche-

rungen minderbemittelten Schweizerinnen und 
Schweizern sowie Ausländerinnen und Ausländern 
mit Aufenthalt im Kanton Luzern oder in der In-
nerschweiz Beiträge an die Kosten von ärztlichen 
Behandlungen, Operationen, Unterkunft und Ver-
pflegung in der Augenklinik des Kantonsspitals 
Luzern sowie für die Anschaffung von ärztlich ver-
ordneten Brillen, künstlichen Augen und derglei-
chen gewähren oder diese Kosten ganz überneh-
men. Ferner kann die Stiftung Beiträge an medizi-
nische Einrichtungen der Augenklinik leisten. 

Kantonale Aufgabe Soziale Einrichtung, hervorgegangen aus der Wid-
mung eines Vermögens. 
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4.2.1.10 Speicherbibliothek AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Aktiengesellschaft ist nur für die Infrastruktur 

der Speicherbibliothek verantwortlich. Die Risiken, 
die die Infrastruktur betreffen, sind gering (ev. 
nachträgliche Baumängel oder Naturereignisse). 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Bereitstellung der Infrastruktur für ein sicheres 

und wirtschaftliches Aussenlager für die Zent-
ral- und Hochschulbibliothek (ZHB) Luzern, in 
Kooperation mit Partnerbibliotheken aus Zü-
rich (Zentralbibliothek, Universitätsbibliothek), 
Basel (Universitätsbibliothek), Solothurn (Kan-
tonsbibliothek) und St. Gallen (Universitäts-
bibliothek). 

− Sicherung der Infrastruktur für die langfristige 
und sichere Lagerung von Beständen der Bib-
liotheken. 

− Steigerung der Synergieeffekte durch Gewin-
nung neuer Partner und Kundinnen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der ordentliche Betrieb läuft. 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen − Sorgfältige Verwaltung der Liegenschaft.  

− Gewinnung neuer Partner. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 6,15 Millionen Franken 
Anteil Kanton 4,15 Millionen Franken (67,5%), davon 3,15 Millio-

nen Franken in Form einer Sacheinlage und 1 Mil-
lion Franken Bareinlage.  

Einflussnahme Verwaltungsrat: eines von vier Verwaltungsrats-
mitgliedern, 
Generalversammlung gemäss Beteiligungsquote 
(67,5 %). 

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Bereitstellung der Infrastruktur für eine Speicher-

bibliothek mitsamt Planung, Bauausführung, In-
standhaltung und Erweiterung der hierzu erfor-
derlichen Immobilien; Beteiligungen; Erwerb, Be-
lastung, Veräusserung und Verwaltung von 
Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; 
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Eingehen von Garantien und Bürgschaften für 
Tochtergesellschaften und Dritte. 

Kantonale Aufgabe Allgemeine Versorgung sichern. Sicherung und  
Aufbewahrung wertvoller historischer Dokumente  
und Handschriften sowie Dienstleistungen für die  
Öffentlichkeit. 
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4.2.1.11 Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Lediglich Wahrung des Stiftungszwecks gemäss  

Erbvertrag. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Die Beteiligung soll mittelfristig abgelöst werden, 

da der Bezug zur Spitalstiftung nur noch indirekt 
via Luzerner Kantonsspital AG besteht. 

Veränderung zur letzten BS Siehe strategische Ziele. 
Stand der Umsetzung Der Stiftungszweck wird eingehalten. 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine aktive Einflussnahme. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des  

Stiftungsrates. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Leisten eines jährlichen Beitrags sowie weiterer 

Beiträge für besondere Zwecke im Rahmen des 
Betriebs des Kinderspitals. 

Kantonale Aufgabe Wahrung der Stiftungsinteressen im Rahmen des  
Erbvertrages. 
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4.2.1.12 St. Charles Hall-Stiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die private Stiftung ist Eigentümerin der St. 

Charles Hall, und die Verwaltung wird von ihr pro-
fessionell wahrgenommen. Der Regierungsrat 
wählt die von der St. Charles Hall vorgeschlage-
nen Stiftungsrätinnen und -räte. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Optimale und wirtschaftliche Nutzung der 
Liegenschaft im Rahmen des Erbvertrages. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des 

Stiftungsrates. 
− Dem Stiftungsrat gehört von Amtes wegen 

das Mitglied des Regierungsrates an, welches 
dem BKD vorsteht. 

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Die Stiftung bezweckt, «die Liegenschaft mit ihrer 

Ausstattung zu erhalten und sie im Dienste der 
Öffentlichkeit zu gestalten», unter anderem als 
Ort der Begegnung und für kulturelle und andere 
Anlässe. Zudem ist die Stiftung zuständig für den 
Unterhalt und den Betrieb der Liegenschaft. 

Kantonale Aufgabe − Nutzung der Liegenschaft für verschiedenar-
tige Veranstaltungen. 

− Erhalt des kulturell wertvollen Objektes. 
− Kulturförderung. 
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4.2.1.13 Stiftung Schloss Wyher 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Schloss ist offiziell im Eigentum der Stiftung. 

Diese hat aber kaum Stiftungskapital für die Sa-
nierung, den Unterhalt usw. Sie ist deshalb auf 
den Gönnerverein und die öffentliche Hand ange-
wiesen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
 

Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Kosten- und ertragsneutral. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Geschäftsführung durch den Kanton. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt den Stiftungsrat, worin 

der Kanton mit einem Mitglied vertreten ist.  
Zuständiges Departement BKD 

 
Zweck der Organisation Das durch die Restaurierung gerettete Schloss 

samt Schlossanlage ist in einem tadellosen Zu-
stand zu erhalten. Das Kulturdenkmal ist als 
Zeuge vergangener luzernischer Herren- und 
Bauernkultur der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Grundsätzlich muss die ganze Anlage als 
solche der Öffentlichkeit zugänglich sein. Das 
Schloss kann als Ganzes oder einzelne Räume da-
von verpachtet bzw. vermietet oder Organisatio-
nen als Repräsentations- oder Ausstellungsunter-
kunft zur Verfügung gestellt werden. 

Kantonale Aufgabe Denkmalpflege und Kulturförderung. 
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4.2.2 Minderheitsbeteiligungen des privaten Rechts 

4.2.2.1 Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Die Trägerstiftung beansprucht die Bürgschaft. 

Ausgehend von der möglichen Bürgschaft beträgt 
der maximal mögliche Verlust 9 Millionen Fran-
ken. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Bei Eintreten des Bürgschaftsfalles (bzw. wenn ge-

stützt auf § 49 FLV entsprechende Rückstellungen 
gebildet werden müssten) würden die Erfolgs- 
und die Geldflussrechnung und somit die Schul-
denbremse des Kantons entsprechend belastet. 

Massnahmen Das Finanzdepartement nimmt ein periodisches 
Reporting vor. Dieses umfasst die Analyse der Er-
folgsrechnung, der Bilanz und des Revisionsbe-
richtes der Trägerstiftung KKL Luzern und Control-
ling-Gespräche mit der Trägerstiftung KKL Luzern. 
Das Finanzdepartement überwacht die Bürg-
schaft, nimmt jährlich eine Risikoeinschätzung 
und falls notwendig eine Rückstellung vor. 

Strategie  
Strategische Ziele − Schaffung von qualitätsvollen räumlichen und 

betrieblichen Voraussetzungen für kulturelle, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Anlässe. 

− Sicherung eines ordnungsgemässen Unterhal-
tes, von angemessenen baulichen Erneuerun-
gen und von periodischen technischen Nach-
rüstungen des KKL. 

− Trennung der Finanzierung kurzfristiger Be-
triebsaufgaben und mittel-/langfristiger Un-
terhaltsaufgaben. 

− Führung des Betriebs nach marktwirtschaftli-
chen Grundsätzen sowie Sicherstellung eines 
Beitrags der MAG zugunsten des langfristigen 
Unterhaltes. 

− Führung eines Erneuerungsfonds für den Ge-
bäudeunterhalt zwecks Sicherung einer mög-
lichst hohen Selbstfinanzierung.  

− Allfällige Überschüsse, die nicht für Unterhalt, 
Erneuerung oder Nachrüstung zurückgestellt 
werden, müssen zur Unterstützung kultureller 
Aktivitäten im KKL verwendet werden. 

− Erfüllung weiterer politischer, ökologischer 
und sozialer Ziele sowie der Vorgaben zur 
Führung, Kontrolle, Effizienz und Transparenz. 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
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Veränderung zur letzten BS Erweiterung der Ziele um Führung des Betriebs 
nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen, Sicher-
stellung eines Beitrags der MAG zugunsten des 
langfristigen Unterhaltes und Erfüllung weiterer 
politischer, ökologischer und sozialer Ziele sowie 
der Vorgaben zur Führung, Kontrolle, Effizienz 
und Transparenz. 

Stand der Umsetzung Die wesentlichen Ziele und Vorgaben können als 
erfüllt eingestuft werden. Einige Ziele sind identi-
fiziert, deren Erfüllung bei der TS KKL einzufor-
dern sind. 

Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Die Vertreterinnen und Vertreter des Kantons Lu-

zern 
− beurteilen die Zielerreichung periodisch, 
− besprechen nicht erfüllte Zielvorgaben mit der 

TS KKL. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton kann 2 von 13 Stiftungsrätinnen und  

-räten direkt delegieren. 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Eigentümerin des KKL-Gebäudes, dessen Anlagen 

und Einrichtungen. Damit trägt sie die Verantwor-
tung für deren Bestand und Unterhalt. 

Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.2 Cantosana AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Cantosana AG hat keine operativen Aufgaben. 

Die Mitglieder der Cantosana AG motivieren le-
diglich die Leistungserbringer in ihrem Einflussge-
biet zu einem fristgerechten Anschluss an die 
Stammgemeinschaft «Cross Affinity Domain» 
(XAD). 

Veränderung zur letzten BS Die Zukunft der Cantosana AG ist eng verbunden 
mit dem Ausgang der Beratung Botschaft zur um-
fassenden Revision des Bundesgesetzes über das 
elektronische Patientendossier (EPDG) und der 
vom Bund geplanten Zentralisierung der EPD-Inf-
rastruktur. 

  
Strategie  
Strategische Ziele Durch die vielen Wechsel im VR drängt sich 2025 

eine Diskussion über eine generelle Neubeset-
zung des VR auf. Die Kantone NW, UR und SZ 
verzichten auf ein VR-Mandat, behalten aber vor-
derhand ihre Beteiligungen. 

Veränderung zur letzten BS  
Stand der Umsetzung Beratung Botschaft zur umfassenden Revision 

EPDG abwarten. 
Grad der Umsetzung 6 
Massnahmen Beratung Botschaft zur umfassenden Revision 

EPDG abwarten. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,132 Millionen Franken 
Anteil Kanton 10,7 Prozent 
Einflussnahme Verwaltungsrat: eines von fünf Verwaltungsrats- 

mitgliedern. 
Generalversammlung gemäss Beteiligungsquote 
(10,7 %). 

Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Die Cantosana AG ist die Trägerorganisation der 

öffentlichen Hand für den Aufbau eines eHealth-
Netzwerkes zur Umsetzung des Bundesgesetzes 
zum elektronischen Patientendossier (EPDG). 

Kantonale Aufgabe Förderung eines eHealth-Netzwerks für die Um-
setzung des elektronischen Patientendossiers 
(EPD). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/203/de?version=20241001&print=true
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4.2.2.3 eOperations Schweiz AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Kanton Luzern ist lediglich mit einer Beteili-

gung von 100 Franken am Aktienkapital beteiligt.  
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024. 
  
Strategie  
Strategische Ziele eOperations bietet die Voraussetzung für Basis-

dienste und Fachapplikationen der Mitglieder.  
eOperations unterstützt damit die Informatik des 
Kantons Luzern in spezifischen Kernaufgaben.  
eOperations erbringt Dienstleistungen, welche die 
Arbeit der kantonalen Verwaltung praxistauglich 
und effizient unterstützen. 

Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024. 
Stand der Umsetzung Neue Beteiligung seit 2024. 
Grad der Umsetzung Neue Beteiligung seit 2024. 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Einflussnahme keine 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Gemeinsamer Aufbau und Betrieb von IT-Lösun-

gen für digitalisierte Behördenleistungen von  
Bund, Kantonen und Gemeinden. 

Kantonale Aufgabe Förderung der Digitalisierung in der öffentlichen 
Verwaltung und Synergienutzung. 
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4.2.2.4 Innerschweizer Kulturstiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Ausser Reputationsrisiko keine besonderen Risi-

ken ersichtlich. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Imageförderung der Zentralschweiz als Kultur-
raum. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft  
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Keine besonderen 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Zwei von sieben Stiftungsräten. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Auszeichnung von Werken innerschweizerischer 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie wissen-
schaftlicher Werke aus dem Kulturgebiet der In-
nerschweiz gemäss der im Stiftungsstatut vom 30. 
April 1951 enthaltenen Regelung. 

Kantonale Aufgabe − Kulturförderung. 
− Vergabe des Innerschweizer Kulturpreises für 

bedeutende wissenschaftliche oder kulturelle 
Leistungen zur Förderung von Kulturschaffen-
den aus der Region. 
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4.2.2.5 InNet Monitoring AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Aus aktienrechtlicher Sicht haftet der Kanton Lu-

zern als Aktionär nur im Umfang des von ihm ge-
zeichneten Kapitals. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Zielzustand erreicht, keine Veränderung absehbar.  
Grad der Umsetzung 9 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 16,67 Prozent 
Einflussnahme − Verwaltungsrat: ein Mitglied von fünf. 

− Generalversammlung: 16,7 Prozent Stimman-
teil. 

Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Umweltdienstleistungen, insbesondere in den Be-

reichen Monitoring, Datenverwaltung und Kom-
munikation; erfüllt die Aufgaben nach Artikel 2 
der Interkantonalen Vereinbarung über die Grün-
dung einer interkantonalen Umweltagentur vom 
1. Juni 2003 (SRL Nr. 700a). 

Kantonale Aufgabe − Bundesrechtliche Vollzugsaufgaben im Um-
weltbereich. 

− Dienstleistungen im Umweltbereich, insbeson-
dere für Messungen der Luftqualität. 

  
 
  

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/700a
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4.2.2.6 Lucerne Dialogue 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es bestehen angesichts des nach wie vor geringen 

finanziellen Engagements des Kantons nur Repu-
tationsrisiken, z. B. bei einem Ausfall oder finanzi-
ellen Schwierigkeiten von Lucerne Dialogue. 

Veränderung zur letzten BS Namensänderung: Europaforum zu Lucerne Dia-
logue. 

  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. Durch die Umsetzung der revidierten 

Strategie gewinnt Lucerne Dialogue stetig an Aus-
strahlung und Relevanz. 

Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Eines von zehn Vorstandsmitgliedern und zwei 

von 12 Vereinsmitgliedern. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Plattform für europäische Vertreterinnen und Ver-

treter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Sport. Fördert nationalen Dialog über Europa 
und die Schweizer Europapolitik. 

Kantonale Aufgabe Auseinandersetzung mit europapolitischen The-
men und Vernetzung. 
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4.2.2.7 Luzerner Bäuerliche Bürgschaftsstiftung (BST) 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Vorsichtige und auf Sicherheit ausgerichtete Geld-

anlagepraxis und Bürgschaftsübernahme. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Ziele erreicht. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Solide Abklärung der Bürgschaftsverpflichtungen, 

damit keine Verluste entstehen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Gesellschaftskapital (Art) Stiftungskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,8 Millionen Franken 
Anteil Kanton 2,8 Prozent (0,05 Mio. Fr.) 
Einflussnahme Zwei von fünf Stiftungsräten. Der Vorstand ist per-

sonell identisch mit dem Vorstand der Landwirt-
schaftlichen Kreditkasse des Kanton Luzerns. 

Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Beruflich ausgewiesenen Landwirtinnen und 

Landwirten, die landwirtschaftliche Betriebe im 
Kanton Luzern bewirtschaften, durch Leistung von 
Bürgschaften die Aufnahme von Darlehen zu 
tragbaren Bedingungen erleichtern; Eingehen von 
Bürgschaften zugunsten von Körperschaften mit 
Geschäftssitz im Kanton Luzern, welche durch ihre 
Tätigkeit vorwiegend der Landwirtschaft dienen; 
Erbringung von Leistungen im Sinn von Artikel 78 
Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Landwirt-
schaft (SR 910.1). 

Kantonale Aufgabe Gewährung von Betriebshilfen. 
  

 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033_3033_3033/de
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4.2.2.8 Luzerner Jugendstiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Luzerner Jugendstiftung wurde 1991 mit ei-

nem Stiftungskapital von rund 2,2 Millionen Fran-
ken errichtet. Entsprechend ihrem Stiftungszweck 
unterstützt sie mit diesen Geldern Jugendpro-
jekte. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der letz-
ten Jahre hat sich das Kapital seither etwas verrin-
gert. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Stiftungszweck wird eingehalten und umge-

setzt. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Jährliches Austauschtreffen mit dem Präsidenten 

oder Geschäftsführer. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Stiftungsrat setzt sich aus maximal 15 Mitglie-

dern zusammen, wovon mindestens zwei und ma-
ximal vier vom Regierungsrat gewählt werden. 

Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Unterstützung und Förderung der Jugend im Kan-

ton Luzern. 
Kantonale Aufgabe Kinder- und Jugendförderung. 
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4.2.2.9 Raumdatenpool Kanton Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Bietet der Raumdatenpool für die Gemeinden und 

Werke zu wenig attraktive Dienstleistungen an, 
besteht das Risiko, dass diese aus dem Verein 
austreten. Das gefährdet den Bestand einer zent-
ralen Datenplattform und eines gut funktionieren-
den Netzwerks zwischen Kanton, Gemeinden und 
Werken. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten.  
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Beteiligung wird gehalten.  
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Umsetzung der Strategie RDP 2022+, weiterer 

Aufbau und Festigung des Netzwerks. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Gesellschaftskapital (Art) Vereinskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 33,3 Prozent 
Einflussnahme Zwei von sieben Sitzen im Vorstand. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Der Verein bezweckt die kostengünstige und effi-

ziente Schaffung und Aufrechterhaltung einer 
Plattform für die Koordination, den Austausch 
und die Zugänglichkeit raumbezogener Daten auf 
dem Gebiet des Kantons Luzern. Angestrebt wird 
eine möglichst schnelle, flächendeckende und 
standardisierte Datenverfügbarkeit, deren wirt-
schaftliche Nutzung mittels Geoinformationssys-
tem (GIS) sowie der Informationsaustausch zwi-
schen dem Kanton Luzern, den Einwohnerge-
meinden und den Werken. Der Raumdatenpool 
Kanton Luzern bildet einen Teil der nationalen 
Geodaten-Infrastruktur (NGDI). 

Kantonale Aufgabe Erfassung, Nachführung und Dokumentierung 
von Geodaten. 
Erarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und 
Spezifikationen. 
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4.2.2.10 Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Kanton Luzern hat nur eine Kleinstbeteiligung 

und das Risiko ist gering. Aufgrund der sehr brei-
ten Trägerschaft hat ein Ausstieg einzelner Träger 
nur geringe Auswirkungen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Branchentrends, Entwicklungen und Ähnliches 
wahrnehmen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Genossenschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Genossenschaftskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,9 Millionen Franken 
Anteil Kanton 4 Prozent (39'100 Franken) 
Einflussnahme Der Kanton Luzern wird mit einem Mitglied an der  

Generalversammlung vertreten.  
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Fördert als Selbsthilfeorganisation das Biblio-

thekswesen der Schweiz. 
Kantonale Aufgabe − Bildungs- und Kulturförderung. 

− Zugang zu Dienstleistungen des Schweizer 
Bibliotheksdienstes gewährleisten. 
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4.2.2.11 Schweizer Salinen AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es handelt sich um eine Beteiligung, um das Salz-

monopol für den Kanton zu erhalten und die Ver-
sorgung mit günstigem Salz zu gewährleisten. Es 
bestehen für den Kanton keine Risiken. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Kanton muss an der Gesellschaft beteiligt 

sein, um seinen Anteil am Monopol geltend ma-
chen zu können. 

Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Keine besonderen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 11,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 5,2 Prozent 
Einflussnahme Jeder Aktionärskanton sowie das Fürstentum 

Liechtenstein sind durch den Finanzdirektor oder 
die Finanzdirektorin im Verwaltungsrat vertreten. 

Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, die Ein- 

und Ausfuhr, den Handel, den Verkauf und die 
Verwertung von Salz, Salzgemischen und Sole so-
wie die Ausübung aller damit zusammenhängen-
den Geschäfte. 

Kantonale Aufgabe − Salzregal. 
− Sicherstellung der Versorgung mit Salz, insbe-

sondere Auftausalz. 
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4.2.2.12 SelFin Invest AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es bestehen für den Kanton Luzern zurzeit keine 

Risiken. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Kanton Luzern hält seinen Anteil von 5,2 Pro-

zent. Die vorhandenen Mittel werden bewirtschaf-
tet. Aktuell ist keine Finanzierung von Investitio-
nen geplant. 

Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 10,0 Millionen Franken 
Anteil Kanton 5,2 Prozent 
Einflussnahme Anteil am Aktienkapital. Die Amtszeit im Verwal-

tungsrat beträgt ein Jahr. Im Verwaltungsrat sind 
amtierende oder ehemalige Regierungsräte der 
Kantone. Der Kanton Luzern ist zurzeit nicht ver-
treten.  

Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von 

Dienstleistungen mit Immobilienverwaltung, Fi-
nanzierungen und der Verwaltung und Bewirt-
schaftung von Vermögen, Beteiligungen und 
Rechten, einschliesslich Immaterialgüterrechten, 
sowie die Vornahme von Finanz-, Handels- und 
Finanzierungsgeschäften jeglicher Art, namentlich 
im Bereich der Salzgewinnung und der Salzver-
sorgung in der Schweiz. 

Kantonale Aufgabe Salzregal. Die SelFin Invest AG, im Jahr 2013 ge-
gründet, wurde in den Besitz der damals an der 
Schweizer Rheinsalinen AG (heute: Schweizer Sali-
nen AG) beteiligten Kantone übertragen. Im Hin-
blick auf eine mögliche künftige Beteiligung des 
Kantons Waadt an der Schweizer Salinen AG ver-
bleiben nach der Gründung der SelFin Invest AG 
die ursprünglich der Schweizer Salinen AG gehö-
renden freien Mittel von damals 116 Millionen 
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Franken bei jenen Kantonen, welche für deren Bil-
dung als Aktionäre verantwortlich gewesen sind. 
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4.2.2.13 Sportanlagen Würzenbach AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die AG ist schuldenfrei, die Rentabilität der An-

lage ist seit 2022 stabil. Ein Risiko besteht dank 
dem hohen Wert (Grundstück) der Anlage nicht. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Die Beteiligung soll nicht länger gehalten werden.  

Die bisherige Veräusserungsstrategie wird neu 
definiert, wenn seitens der Würzenbach AG klar 
ist, wie die strategische Ausrichtig des Grundstü-
ckes aussieht. 

Veränderung zur letzten BS Definition der strategischen Ausrichtung des 
Grundstückes der Würzenbach AG wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Hauptaktionär begonnen. 
Ein Verkauf der Beteiligung wird erst angestrebt, 
nachdem die Entwicklung des Grundstückes defi-
niert wurde. 

Stand der Umsetzung Die Definition der Ausrichtung wurde 2023 ge-
startet und ist noch nicht abgeschlossen. 

Grad der Umsetzung Die Weiterführung des Betriebs stellt für den Kan-
ton Luzern als Aktionär kein Risiko dar. 

Massnahmen Mitarbeit in der strategischen Ausrichtung durch 
den Kantonsbaumeister und die VR-Delegierten 
seitens Kanton Luzern. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 21,3 Prozent 
Einflussnahme Anteilig am Aktienkapital (Kanton stellt einen von 

vier Abgeordneten im Verwaltungsrat). 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Bau und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, 

insbesondere Betrieb der Sportanlagen Würzen-
bach in Luzern. 

Kantonale Aufgabe Sportunterricht und -förderung (ursprünglich als 
Nutzungsrecht für Sportaktivitäten des Seminars 
Bellerive). 

 
  



85 
 

4.2.2.14 Stiftung Berufsbildung Gesundheit Zentralschweiz (BGZ) 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Forecast 2024 sowie der Finanzplan zeigen 

die Fähigkeit zur Amortisation der Kredite auf. Die 
vom Kanton Luzern gewährte Bürgschaft wird 
jährlich um 2 Millionen Franken reduziert. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Deckung des Fachkräftebedarfs Gesundheits-

berufe in der Zentralschweiz.  
− Gemeinsam mit Xund, Organisation der Ar-

beitswelt, wird das Bildungsangebot auf den 
Bedarf der Praxis abgestimmt. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Trotz Wachstum der Anzahl Lernenden/Studieren-

den von knapp 70 Prozent innert 10 Jahren kann 
der Fachkräftebedarf derzeit nicht vollständig ab-
gedeckt werden. 

Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Mit der Pflegeinitiative soll der zusätzliche Nach-

wuchsbedarf in der Zentralschweiz gedeckt wer-
den. Xund hat von der Zentralschweizer Gesund-
heitsdirektorenkonferenz den Auftrag erhalten, 
die Umsetzung der ersten Etappe (Ausbildungsof-
fensive) der Pflegeinitiative in der Zentralschweiz 
zu koordinieren. Mit den drei Arbeitspaketen (Bei-
träge an Studierende, Beiträge an Ausbildungsbe-
triebe und Beiträge an Xund) soll der Nachwuchs-
bedarf im Kanton Luzern um jährlich rund 170 zu-
sätzliche HF-Studierende Pflege sowie 30 FH-Stu-
dierende gesteigert werden. Einzelne Massnah-
men zur Erhöhung der Nachwuchskräfte sind be-
reits gestartet wie insbesondere der Aufbau des 
FH-Studiengangs Pflege an der HSLU sowie wei-
tere Massnahmen wie die Kampagne für Quer- 
und Wiedereinsteigende, die Woche der Gesund-
heitsberufe und der neue HF-Studienstandort im 
Kanton Schwyz. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton ist mit einem Vertreter des BKD im 

Stiftungsrat (total zehn Stiftungsratsmitglieder) 
vertreten. 

Zuständiges Departement BKD 
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Zweck der Organisation Übernahme der Trägerschaft von Bildungseinrich-
tungen, insbesondere der Trägerschaft der höhe-
ren Fachschule Gesundheit Zentralschweiz (HFGZ); 
Führung, Förderung und Unterstützung sowie Fi-
nanzierung, Betrieb und Entwicklung der von ihr 
getragenen Bildungseinrichtungen. 

Kantonale Aufgabe Gesundheitspolitischer Versorgungsauftrag. 
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4.2.2.15 Stiftung Geistliche Musik an der Jesuitenkirche 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Mit der Beteiligung an der Stiftung sind keinerlei 

finanzielle Verpflichtungen des Kantons verbun-
den. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Das Ziel der Stiftung ist, in Zusammenarbeit mit 

der Hochschule Luzern die musikalisch-spirituelle 
Ausstrahlung der Musikstadt Luzern zu fördern 
und die hohe Qualität der geistlichen Musik an 
der Jesuitenkirche langfristig zu sichern. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton ist mit einem Vertreter des Bildungs- 

und Kulturdepartementes im Stiftungsrat (total 
sechs Stiftungsratsmitglieder) vertreten. 

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Das Ziel der Stiftung ist es, in Zusammenarbeit 

mit der Hochschule Luzern die musikalisch-spiri-
tuelle Ausstrahlung der Musikstadt Luzern zu för-
dern und die hohe Qualität der geistlichen Musik 
an der Jesuitenkirche langfristig zu sichern. 

Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.16 Stiftung Interkantonale Försterschule Lyss 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Forstbranche steht im Wettbewerb mit ande-

ren Bildungsanbietenden und innerhalb der Bran-
che im Wettbewerb mit anderen Bildungsgängen 
(ETH, Fachhochschule). Das Hauptrisiko liegt in 
der Abnahme der Anzahl Studierende und/oder in 
der Abnahme der öffentlichen Bildungsbeiträge. 
Weiter zu beachten ist die Verfügbarkeit qualifi-
zierter Lehrkräfte. Einem allfälligen Fachkräfte-
mangel tritt die Forstbranche bereits mit verschie-
denen Massnahmen entgegen, um proaktiv junge 
Leute für die Forstberufe zu sensibilisieren. Die 
Positionierung in der Bildungslandschaft inkl. Or-
ganisation, Führung und Finanzierung wurde 
überprüft und definiert. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten und Bedarf an qualifiziertem 

Forstfachpersonal sicherstellen. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufende Aufgabe 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist mit einem Vertreter im Stif-

tungsrat (total 15 Stiftungsratsmitglieder, davon 3 
mit beratender Funktion) vertreten. 

Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Errichtung und Betrieb der interkantonalen Förs-

terschule in Lyss. Diese dient der Aus- und Wei-
terbildung von Försterinnen und Förstern. 

Kantonale Aufgabe Bildungsförderung 
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4.2.2.17 Stiftung Lucerne Festival 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Planung der mittel- bis langfristigen Finanzierung 

ist erarbeitet. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Imageförderung als Kulturstandort. 
− Weltklasse-Niveau. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Weiterhin professionelle Führung durch das 

Lucerne Festival. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist Mitglied des Stiftungsrates; 

derzeit vertreten durch den Vorsteher des BKD. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Durchführung und Förderung des jährlich in Lu-

zern stattfindenden Lucerne Festival mit den Ver-
anstaltungen Ostern, Sommer und Piano sowie al-
lenfalls anderer vom Lucerne Festival organisierter 
Veranstaltungen. 

Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.18 Stiftung Verkehrshaus der Schweiz 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung − Die Stiftung ist Eigentümerin der Sammlung, 

welche dem Verein zur Verfügung gestellt 
wird.  

− Der Verein Verkehrshaus ist Eigentümer der 
Immobilien, in welchen die grossen Risiken 
liegen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Langfristige Sicherung der Sammlungstätig-
keit und des Betriebs des Verkehrshauses zu-
sammen mit dem Bund und der Stadt Luzern. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 6 
Massnahmen – Überprüfen von Leistungsvereinbarung und In-

vestitionsgesuchen.  
– Investitionsbeitrag an Erneuerung Schienen-

halle II und III ist angedacht.  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme keine 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Erhalt, Betreuung und Erweiterung der Sammlung 

des Verkehrshauses der Schweiz von Objekten 
zum schweizerischen Verkehrswesen mit dem Ziel 
der Erschliessung und Ausstellung für die Allge-
meinheit im Rahmen des Museumsbetriebs und 
des museumspädagogischen Dienstes des Ver-
kehrshauses in Luzern sowie Erhalt, Betreuung 
und Erweiterung eines Archivs für Text-, Bild-, 
Plan- und Tondokumente und weiterer Objekte 
zur Geschichte von Verkehr und Kommunikation 
zwecks Unterstützung der Ausstellungstätigkeit 
und der fachwissenschaftlichen Forschung. 

Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.19 Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Eintretenswahrscheinlichkeit von Reputations- 

und Netzwerkrisiken wird zurzeit als gering einge-
schätzt. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Wachstumspotenzial ansässiger Unternehmen 
unterstützen. 

− Finanzstarke Unternehmen und Privatperso-
nen ansiedeln. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Die partnerschaftliche Finanzierung von Kanton, 

Gemeinden und der Wirtschaft ist weiter zu ver-
folgen. Das Finanzierungsziel von 2 Millionen 
Franken wurde 2010 erstmals erreicht und beträgt 
Ende 2024 2,6 Millionen Franken. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Gesellschaftskapital (Art) Stiftungsvermögen 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,06 Millionen Franken 
Anteil Kanton 42 Prozent 
Einflussnahme Zwei Personen vertreten den Kanton Luzern im 

Stiftungsrat. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 

Luzerner Wirtschaft; nationale und internationale 
Vermarktung des Wirtschafts- und Wohnstandorts 
Luzern mit Partnern; Ansiedelung neuer Unter-
nehmen und finanzstarker Privatpersonen im Kan-
ton Luzern; Unterstützung des Wachstumspoten-
zials ansässiger Unternehmen; Förderung des In-
novations- und Wissenstransfers zwischen Wirt-
schaft und Bildungsinstitutionen. 

Kantonale Aufgabe Wirtschaftsförderung 
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4.2.2.20 Swiss Library Service Platform SLSP 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es hat sich bestätigt, dass die SLSP weniger Ser-

vices übernehmen kann als ursprünglich im Ser-
vicevertrag zugesichert wurde, und dass die tat-
sächlich angebotenen Services jährlich teurer wer-
den. Prozesse und die Zusammenarbeit haben 
sich verbessert. Die ZHB wird die entstandenen 
Lücken im Service-Portfolio auf eigene Kosten 
schliessen, indem abgelöste Verbundstrukturen 
wiederaufgebaut werden. Die Mehraufwände lie-
gen weiterhin unter 0,5 Millionen Franken, und es 
ist nicht mit weiteren Risiken zu rechnen. 

Veränderung zur letzten BS Risiko: ZHB schliesst entstandene Lücken im Ser-
vice-Portfolio auf eigene Kosten. 

  
Strategie  
Strategische Ziele Kooperation mit Partnern zur Nutzung von Syner-

gien und Steigerung der Effizienz – sowohl auf 
dem Platz Luzern wie auch national. 

Veränderung zur letzten BS Sicherung des Betriebs der Institution Zone Re-
gion Zentralschweiz als Ablösung des IDS Luzern. 
Sicherung des Betriebs der Zentral- und Hoch-
schulbibliothek sowie der Bibliotheken des IDS 
Luzern (HSLU Bibliotheken, Bibliotheken von 
Staatsarchiv, Museen usw.) durch die Ablösung 
der auslaufenden Bibliothekssoftware. Finanzie-
rung des Mehraufwands und der Mindereinnah-
men sicherstellen. 

Stand der Umsetzung Die SLSP agiert weiterhin nicht wie geplant als na-
tionaler Bibliotheksverbund, sondern lediglich als 
technische Dienstleisterin für eine Bibliothekssoft-
ware. Somit müssen bereits aufgelöste Verbund-
strukturen wieder aufgebaut werden, um die bib-
liothekarische Zusammenarbeit auf nationaler 
Ebene aufrechtzuerhalten. 

Grad der Umsetzung 6 
Massnahmen Prozesse optimieren. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,8 Millionen Franken 
Anteil Kanton 4,8 Prozent (40'000 Franken) und 800'000 Franken 

rückzahlbares Darlehen. 
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Einflussnahme An der Generalversammlung: Stimmenanteil von  
4,8 Prozent. 
Mit dem Aktienpaket hat der Kanton Luzern 5 
Prozent Stimmenanteile in der Generalversamm-
lung.  

Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Sicherung des Betriebs der Zentral- und Hoch-

schulbibliothek sowie der Bibliotheken des IDS 
Luzern (HSLU-Bibliotheken, Bibliotheken des 
Staatsarchivs, der Museen usw.) durch die Ablö-
sung der auslaufenden Bibliothekssoftware. 

Kantonale Aufgabe Sicherung der Dienstleistungen der ZHB und IDS-
Bibliotheken. 
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4.2.2.21 Swisslos Interkantonale Landeslotterie 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Verwaltungsrat hat das implementierte Risi-

komanagement der Swisslos im Jahr 2020 behan-
delt, geprüft und genehmigt. Für allfällige Scha-
denersatzforderungen werden Rückstellungen ge-
bildet. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Sicherstellen eines nachfrageorientierten und 

innovativen Lotterie- und Wettangebots unter 
Wahrung der gesetzlichen Regelungen. 

− Schutz der Bevölkerung vor Spielsucht durch 
Massnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht. 

− Möglichst hohe Gewinnausschüttung an die 
kantonalen Swisslos-Fonds, Swisslos-Sport-
fonds und den nationalen Sport. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Keine besonderen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Genossenschaft (es besteht kein eigentliches Ge-

nossenschaftskapital; das Eigenkapital besteht aus 
Gewinnvorträgen und Reserven).  

Einflussnahme Der Kanton Luzern ist im sieben Personen umfas-
senden Verwaltungsrat mit dem ehemaligen Re-
gierungsrat Guido Graf vertreten, was einem 
Stimmenanteil von 14 Prozent entspricht. 

Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Die Genossenschaft bezweckt die Durchführung 

von und die Beteiligung an gemeinnützigen oder 
wohltätigen Lotterien im Sinn von Artikel 3 des 
Bundesgesetzes über Geldspiele (SR 935.51). Wei-
ter stützt sich die Genossenschaft auf die dazuge-
hörige Geldspielverordnung (SR 935.511), die In-
terkantonale Vereinbarung betreffend die ge-
meinsame Durchführung von Geldspielen (SRL Nr. 
992) und das Gesamtschweizerische Geldspiel-
konkordat (SRL Nr. 992a). 

Kantonale Aufgabe Kultur- und Sportförderung 
 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/795/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/796/de
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/992
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/992a


95 
 

4.2.2.22 TMF Extraktionswerk AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Beteiligungsbetrag ist gering. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die strategischen Grundziele der TMF Extraktions-

werk AG werden erreicht und weiterverfolgt. 
Grad der Umsetzung N.a. da keine aktive Einflussnahme. 
Massnahmen Keine aktive Einflussnahme. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 5,3 Prozent 
Einflussnahme Stimmrechte an der Generalversammlung gemäss 

Anteil am Aktienkapital.  
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Entsorgung von tierischen Nebenprodukten. Die 

Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errich-
ten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, 
gleichartige oder verwandte Unternehmungen er-
werben oder errichten, Grundstücke erwerben  
oder veräussern. Sie kann auch ähnliche weitere 
Entsorgungsaufgaben übernehmen. 

Kantonale Aufgabe Aufgabe gemäss Bundesverordnung über die Ent-
sorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 
916.441.22). 

 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/372/de
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4.2.2.23 Verein eHealth-Zentralschweiz 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Mitgliedschaft ist freiwillig und der Verein soll 

solange aktiv bleiben, bis seine Zielsetzungen er-
füllt sind oder keine Notwendigkeit zur Koordina-
tion der verschiedenen eHealth-Aufgaben mehr 
besteht. Der Kanton Luzern beteiligt sich lediglich 
via Jahresbeitrag am Verein. Werden die Vereins-
tätigkeiten eingestellt, so wird auch der Jahresbei-
trag hinfällig, und es bestehen für den Kanton Lu-
zern keine weiteren Verpflichtungen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Strategie  
Strategische Ziele − Schaffung von organisatorischen Vorausset-

zungen zur nutzbringenden regionalen Koor-
dination von eHealth. 

− Entstehung einer schlanken, handlungsfähi-
gen Vernetzungsplattform, an der sich mög-
lichst viele Akteure des regionalen Gesund-
heitswesens beteiligen, um ihre eHealth-Stra-
tegien zum Wohle der Patientinnen und Pati-
enten aufeinander abzustimmen. 

− Regelmässige Information für Vereinsmitglie-
der und die interessierte Öffentlichkeit (Politik, 
Medien, Patientinnen und Patienten). 

− Unterstützung bei der Lancierung und Umset-
zung des Bundesgesetzes über das elektroni-
sche Patientendossier (EPDG). 
 

Veränderung zur letzten BS Erweiterung um zweites Ziel: Entstehung einer 
schlanken, handlungsfähigen Vernetzungsplatt-
form.  

Stand der Umsetzung Totalrevision EPDG hat zur vorläufigen Reduktion 
der Vereinstätigkeiten 2024 geführt.  

Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Generalversammlung im Frühjahr 2025 inkl. 

Standortbestimmung und Zukunftsplanung. 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/203/de?version=20241001&print=true
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Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist mit einem Mitglied im 

zehnköpfigen Vorstand vertreten. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Der Verein eHealth Zentralschweiz fördert die 

nutzbringende Anwendung von eHealth-Lösun-
gen in der Versorgungsregion Zentralschweiz. Er 
tut dies, indem er eine Koordinationsstelle 
eHealth Zentralschweiz betreibt. 

Kantonale Aufgabe Förderung eines eHealth-Netzwerks für die Um-
setzung des elektronischen Patientendossiers 
(EPD). 
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4.2.2.24 Verein iGovPortal.ch 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Bei iGovPortal.ch handelt es sich um eine er-

probte Software, die durch jährliche Weiterent-
wicklungen aktuell gehalten wird. Die Anwendun-
gen beim Kanton Luzern können modular ausge-
wählt werden. Zudem könnte man jederzeit wie-
der vom Verein austreten. Der Anbieter der Lö-
sung iGovPortal speichert keine Daten der Nutzer. 
Der technische Betrieb liegt in der Verantwortung 
des einzelnen Kantons. Die Beteiligung wird daher 
als tiefes Risiko klassifiziert. 

Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
  
Strategie  
Strategische Ziele Das iGovPortal ermöglicht die Vernetzung zwi-

schen den Einwohnerinnen und Einwohnern, Un-
ternehmungen und der Verwaltung und bietet 
eine Hülle für diverse Verwaltungsdienstleistun-
gen (einheitliches Benutzerkonto für Einwohnerin-
nen und Einwohner sowie Unternehmen). 

Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Anteil Einsitznahmen im obersten Leitungsorgan:  

Vertretung im Führungsausschuss (1 von 10 Mit-
gliedern). 

Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Das iGovPortal ermöglicht die Vernetzung zwi-

schen den Einwohnerinnen und Einwohnern, Un-
ternehmungen und der Verwaltung und bietet 
eine Hülle für diverse Verwaltungsdienstleistun-
gen wie zum Beispiel ein einheitliches Benutzer-
konto für Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
Unternehmen. 

Kantonale Aufgabe Technische Lösungen zur Förderung der digitalen 
Verwaltung. 
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4.2.2.25 Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Tiefes Risiko, weil die Kosten dank zusätzlichen 

Partnern weiter sinken. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Führung und Betrieb eines sicheren Aussenla-

gers für die ZHB Luzern in Kooperation mit 
Partnerbibliotheken (Zentralbibliothek Zürich, 
Universitätsbibliothek Zürich, Universitätsbib-
liothek Basel, Zentralbibliothek Solothurn, 
Universitätsbibliothek St. Gallen).  

− Sicherung eines wirtschaftlich effizienten Be-
triebs eines Aussenlagers durch Nutzung von 
Kooperationen und Synergien. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Betrieb läuft. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Hohes Niveau der Dienstleistungen beibehal-

ten. 
− Bauliche Erweiterung für ausreichend Lagerka-

pazität. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Der Kanton Luzern hat eine Stimmkraft von 37,55 

Prozent. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Effiziente, raumsparende, kostengünstige und an 

konservatorischen Vorgaben ausgerichtete Lage-
rung und Bewirtschaftung von Büchern, Zeit-
schriften und weiteren Medien in einer Speicher-
bibliothek für Mitglieder und Kundinnen und 
Kunden (für Mitglieder teilweise Zusammenfüh-
rung in einen kollektiven Bestand); Erbringung 
von verschiedenen archivarischen und biblio-
thekstechnischen Dienstleistungen, insbesondere 
Ausleihe und Dokumentenlieferung; der Verein ist 
nicht gewinnorientiert. 

Kantonale Aufgabe Allgemeine Versorgung sichern. Sicherung und 
Aufbewahrung wertvoller historischer Dokumente 
und Handschriften sowie Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit. 
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4.2.2.26 Vereinigung Pro Heidegg 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Geringe finanzielle Beteiligung des Kantons (an 

Betriebskosten). 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 

− Beteiligung und Betriebsbeitrag der Leistungs-
vereinbarung erhöhen. 

Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Leistungsvereinbarungen mit der Dienststelle Im-

mobilien und der Dienststelle Kultur wurden neu 
aufgesetzt und der Betriebsbeitrag erhöht. 

Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist durch eine Person aus dem 

BKD im Vereinsvorstand (total 9) vertreten.  
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Schloss Heidegg soll als Ort erhalten bleiben, wel-

cher das Amt Hochdorf kulturell und geschichtlich 
repräsentiert. 

Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.27 Viacar AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Strassenverkehrsamt nutzt bereits die Soft-

warelösung dieses Unternehmens, trägt also be-
reits jetzt das Risiko eines Totalausfalls der Soft-
ware. Mit der Beteiligung ist das Risiko hinzuge-
kommen, dass diese abgeschrieben werden 
müsste. Die Auswirkung der Abschreibung der 
Beteiligung im Betrag von 50'000 Franken ist als 
tief einzustufen. Die Eintretenswahrscheinlichkeit 
liegt ebenso unterhalb des üblichen unternehme-
rischen Risikos, da es sich um ein Produkt handelt, 
welches nicht auf dem freien Markt gehandelt 
wird. 

Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung beibehalten. 

− Hauptzielsetzung ist es, eine anwenderfreund-
liche und wirtschaftliche Software für die effi-
ziente Verwaltung von Fahrzeugen durch Vi-
acar betreiben und weiterentwickeln zu lassen. 

Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
Stand der Umsetzung Laufend 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen − Kontinuierliche Evaluation der Weiterentwick-

lung des Viacar-Systems. 
− Strategische Planung von Innovationsprojekten. 

  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,25 Millionen Franken 
Anteil Kanton 20 Prozent 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist durch eine Person im Ver-

waltungsrat (total 7) vertreten.  
Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Entwicklung, Betrieb und Wartung der Bran-

chensoftware Viacar für kantonale Strassenver-
kehrsämter in der Schweiz. 

Kantonale Aufgabe Verwaltung der Strassenverkehrsdaten und deren  
Digitalisierung. 
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4.2.2.28 Wässermatten-Stiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Verhältnismässig kleine Beteiligung des Kantons 

Luzern. Gemeinnützige Stiftung mit ursprüngli-
chem Stiftungskapital im Umfang von 8'230'000 
Franken, davon 950'000 Franken durch Kanton 
Luzern bei Gründung der Stiftung. Der Kanton Lu-
zern hat eine Anfrage für das Eingehen einer 
Eventualverpflichtung im Jahr 2018 abgelehnt. 
Dies schliesst nicht aus, dass zu gegebener Zeit 
offen über die Sanierung des Stiftungskapitals 
diskutiert werden muss. 

Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Das Stiftungskapital ist einbezahlt. Das Wässern 

wird aus Erträgen auf dem Kapitalmarkt und seit 
2015 auch durch Verwenden von Stiftungskapital 
entschädigt. 

Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist durch eine Person im Stif-

tungsrat (total 13) vertreten.  
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Die als Wässermatten bekannten Kulturlandschaf-

ten im Perimeter des Bundesinventars der Land-
schaften und Naturdenkmäler (BLN) des Objektes 
Nr.°1312 «Wässermatten in den Tälern der Lange-
ten, der Oenz und der Rot» zu erhalten und deren 
traditionelle Bewirtschaftung zu sichern, indem sie 
diese durch die Ausrichtung von Beiträgen unter-
stützt. 

Kantonale Aufgabe Natur- und Landschaftsschutz 
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5 Schlussfolgerungen 
Die Organisationen mit kantonaler Beteiligung sind im Hinblick auf ihre Führbarkeit 
nach wie vor gut und zweckmässig organisiert. Die strategischen Ziele werden 
grundsätzlich durchgehend erreicht, und es werden durch die Fachdepartemente 
geeignete Massnahmen umgesetzt, um diese Ziele zu erreichen beziehungsweise 
längerfristig zu halten. Nur bei drei Organisationen wurde der Grad der Umsetzung 
(1 bis 10) mit der Zahl sechs bewertet. Eine tiefere Bewertung liegt bei keiner Orga-
nisation vor. 
 
Mit den überarbeiteten Eignerstrategien 2025 wurden vier Bemerkungen Ihres Rates 
und zwei Empfehlungen der AKK bereits umgesetzt. Es wurde eine Regelung zur 
ausgewogenen Geschlechtervertretung im operativen Organ aufgenommen. Damit 
leisten wir einen Beitrag zur Förderung der Gleichstellung und Diversität. Auch 
wurde ein Ziel zur Ausbildung von Lernenden formuliert, um dem Fachkräftemangel 
zu begegnen und hohe Standards sicherzustellen. Zudem fördern wir mit einer Vor-
gabe zur Zusammenarbeit zwischen den drei Hochschulen die Innovationskraft in 
Forschung und Entwicklung. Auch haben wir eine Pflichtvorgabe zur Führung eines 
internen Kontrollsystems bei Beteiligungen mit Risiko A oder B aufgenommen, um 
Risiken zu minimieren und die Transparenz sowie folglich die Richtigkeit von Trans-
aktionen sicherzustellen. Die Kollektivunterschrift gehört zu den möglichen Mass-
nahmen eines effektiven IKS. Bei privatrechtlichen Aktiengesellschaften wird auf 
diese Zielformulierung verzichtet, da bereits Regelungen im Obligationenrecht be-
stehen. Für das strategische Leitungsorgan der Beteiligungen mit Risiko A und B sind 
ebenfalls neu Offenlegungs- und Ausstandsregelungen vorgesehen. 
 
Auf der Grundlage der Bemerkung zur Einrichtung eines systematischen Controllings 
soll ein Hilfsmittel für ein Reporting über die Umsetzung der Eignerstrategien zur 
Verfügung gestellt werden. Die Umsetzung erfolgt per Jahresabschluss 2025. 
 
Einige Empfehlungen beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle. 
Es ist uns wichtig, eine gute und systematische Zusammenarbeit mit der Finanzkon-
trolle zu pflegen.  
 
Im Bereich des Beitragscontrollings sind die Begriffe und die Zuständigkeiten zurzeit 
nicht einheitlich. Wir schlagen deshalb mit der Antwort auf die Motion M 280 über 
die Vermeidung von Doppelrollen im Beteiligungscontrolling vor, eine Weiterent-
wicklung und Vereinheitlichung des Beitragscontrollings zu prüfen. 
 
Im Bereich Klima und Energie sowie Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensfor-
men wurden zum einen aus dem Planungsbericht zur Förderung der Gleichstellung 
aller Geschlechter und Lebensformen (Botschaft B 133 vom 30. August 2022) und 
zum anderen aus dem Planungsbericht Klima- und Energiepolitik 2021 des Kantons 
Luzern (Botschaft B 87 vom 21. September 2021) Zielsetzungen aufgenommen. Auch 
wurde im Rahmen der Motion M 48 über einen Lohndeckel für die Mitglieder der 
Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Luzern 
eine Formulierung zur maximalen Entschädigung der Geschäftsleitung der LUKB AG 
in der Eignerstrategie aufgenommen. Zudem wurde infolge des Postulats P 1090 
über die Begrenzung der Löhne der Verwaltungsratsmitglieder insbesondere eine 

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=28abacd4dacd43ffa6848c6dc634d0fa&back=1&geschaeftsnr=280&art=-1&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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Formulierung zur maximalen Entschädigung des Verwaltungsrates der LUKB AG und 
der LUKS AG in deren Eignerstrategie berücksichtigt. 
 
Die Zahlungsströme zwischen dem Kanton und den Organisationen, an denen er be-
teiligt ist, sind in den Faktenblättern ersichtlich. Das meiste Geld floss im Jahr 2024 
ans Sozialversicherungszentrum WAS – Wirtschaft, Arbeit, Soziales (rund 690 Mio. 
Fr.), an die Luzerner Pensionskasse (rund 308 Mio. Fr.) und an die Luzerner Kan-
tonsspital AG (rund 231 Mio. Fr.). Ein weiterer nennenswerter Betrag ging an die Lu-
zerner Psychiatrie AG (rund 65 Mio. Fr.). 
 
Die grössten Geldzuflüsse im Jahr 2024 hat der Kanton in Form von Dividenden und 
mit der Abgeltung der Staatsgarantie der Luzerner Kantonalbank (total rund 64 Mio. 
Fr.) sowie aus dem Anteil der Gewinnausschüttung von Swisslos (rund 28 Mio. Fr.) er-
halten. 

6 Antrag 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen 
Ihnen, die Beteiligungsstrategie 2026 des Kantons Luzern zu genehmigen. 
 
 
 
 
Luzern, 4. Juli 2025 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Michaela Tschuor 
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser 
 
  

https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter
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Entwurf 

 
Kantonsratsbeschluss 
über die Beteiligungsstrategie 2026 des  
Kantons Luzern 

vom  

Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 4. Juli 2025, 
beschliesst: 
 
 
1.  Die Beteiligungsstrategie 2026 des Kantons Luzern wird genehmigt.  
2.  Der Kantonsratsbeschluss ist zu veröffentlichen. 

Luzern,  

Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin:  
Der Staatsschreiber:  
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Zusammenfassung 


Die Beteiligungsstrategie für die Gesamtheit der Beteiligungen des Kantons 
legt der Regierungsrat dem Kantonsrat gemäss § 20c Absatz 3 des Gesetzes 
über die Steuerung der Finanzen und Leistungen alle vier Jahre als Planungsbe-
richt zur Genehmigung vor. Der vorliegenden Beteiligungsstrategie liegen die 
gesetzlichen Bestimmungen über die Public Corporate Governance des Kantons 
Luzern zugrunde. Der Kantonsrat kann die Absicht des Regierungsrates zu ein-
zelnen Teilen der Beteiligungsstrategie bekräftigen oder ein abweichendes 
Vorgehen empfehlen. 


Die parlamentarische Steuerung von Organisationen mit kantonaler Beteiligung ist 
auf die längerfristigen politisch-strategischen Inhalte ausgerichtet. Der Kantonsrat 
definiert die Ziele im Aufgaben- und Finanzplan, beschliesst die dazugehörende Fi-
nanzierung mittels Voranschlag, genehmigt den Jahresbericht und gestaltet das 
staatliche Handeln durch Vorstösse mit. Zur Umsetzung der ins Gesamtsteuerungs-
system integrierten Steuerung der Beteiligungen sind für den Kantonsrat zwei Instru-
mente vorgesehen: der vorliegende Planungsbericht Beteiligungsstrategie (Planung) 
und ein jährlicher Bericht über die Umsetzung der Beteiligungsstrategie (Berichter-
stattung im Rahmen des Jahresberichtes Teil II). 


In der Beteiligungsstrategie zeigt der Regierungsrat seine strategischen Überlegun-
gen in Bezug auf die Beteiligung des Kantons an den einzelnen Organisationen auf. 
Für jede Organisation werden Ausführungen zu den strategischen Zielen, die mit der 
Beteiligung verfolgt werden, zur Art und zum Umfang der Kantonsbeteiligung sowie 
zu den Risiken gemacht. Grundlage dafür bilden einerseits die Eignerstrategien und 
anderseits die Faktenblätter, die als Grundlage für die Berichterstattung über die 
Umsetzung der Beteiligungsstrategie dienen. In die Betrachtung der vorliegenden 
Beteiligungsstrategie sind total 57 Beteiligungen eingeflossen. Drei Organisationen 
sind in der Risikoeinteilung A (hohes Risiko), zwölf Organisationen in der Risikoein-
teilung B (mittleres Risiko) und 42 Organisationen in der Risikoeinteilung C (tiefes Ri-
siko) eingestuft. In der vorliegenden Beteiligungsstrategie erstattet der Regierungs-
rat Bericht über die Umsetzung der acht Bemerkungen des Kantonsrates zur ergänz-
ten Beteiligungsstrategie 2022, zu 14 Empfehlungen der Aufsichts- und Kontroll-
kommission, zu zwei Vorstössen und zu Zielsetzungen aus zwei Planungsberichten. 


Die mit dieser Botschaft beantragte Genehmigung der Beteiligungsstrategie 2026 
dient den folgenden Zielen und Inhalten gemäss der Kantonsstrategie und dem  
Legislaturprogramm: 


Kantonsstrategie : 
− Globalisierung
− Ökologisierung
− Digitaler Wandel
− Gesellschaftlicher Wandel
− Urbanisierung
Legislaturprogramm :
Es werden verschiedene Legislaturziele aus den Hauptaufgaben in der Beteiligungs-
strategie 2026 berücksichtigt.



https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=c9c75f407a8e4dddbe05ec181659acdd

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=c9c75f407a8e4dddbe05ec181659acdd
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat 


 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Kantonsratsbeschlus-
ses über die Genehmigung der Beteiligungsstrategie 2026. Diese hat die Form eines 
Planungsberichtes gemäss § 77 Absatz 1c des Kantonsratsgesetzes (KRG) vom 
28. Juni 1976 (SRL Nr. 30). Die Beteiligungsstrategie enthält die strategischen Vorga-
ben für die Gesamtheit der Beteiligungen des Kantons. 


1 Einleitung 
Der Kanton Luzern hat im Jahr 2012 zur Steuerung der Beteiligungen des Kantons 
die Public-Corporate-Governance-Gesetzgebung erlassen (vgl. Mantelerlass PCG ge-
mäss B 33 vom 28. Februar 2012, vgl. Gesetzessammlung 2012, S. 247). Diese ist seit 
dem 1. Januar 2013 in Kraft. In deren Grundsätzen legte er auch die Instrumente zur 
Steuerung von Organisationen mit kantonaler Beteiligung fest. Es sind dies die Eig-
nerstrategien, die Beteiligungsstrategie und der Bericht über die Umsetzung der Be-
teiligungsstrategie. Die Beteiligungsstrategie des Kantons wurde Ihrem Rat erstmals 
im Jahr 2014 vorgelegt (B 104 über die Beteiligungsstrategie des Kantons vom 
18. Februar 2014). Im Jahr 2017 folgte der zweite Planungsbericht zur kantonalen 
Beteiligungsstrategie (B 91 über die Beteiligungsstrategie 2018 vom 27. Juni 2017). 
 
Der dritte Planungsbericht wurde Ihrem Rat im Jahr 2021 zur Genehmigung vorge-
legt (B 77 über die über die Beteiligungsstrategie 2022 vom 6. Juli 2021). In der Ok-
tobersession 2021 wurde diese jedoch zurückgewiesen. Mit der Rückweisung wurde 
unserem Rat der Auftrag erteilt, auf das von der Aufsichts- und Kontrollkommission 
(AKK) in Auftrag gegebene Rechtsgutachten zur kantonalen Public Corporate Gover-
nance (PCG) und die daraus resultierenden Feststellungen und Empfehlungen einzu-
gehen. Auslöser des Rechtsgutachtens war die Auseinandersetzung zwischen dem 
Verkehrsverbund Luzern (VVL) und den Verkehrsbetrieben Luzern AG (vbl). Basierend 
auf der Rückweisung wurde die Beteiligungsstrategie 2022 inhaltlich mit den Fest-
stellungen und Empfehlungen der AKK ergänzt (B 77a über die ergänzte Beteili-
gungsstrategie 2022 vom 27. Juni 2022). 
 
Die ergänzte Beteiligungsstrategie 2022 hat Ihr Rat an der Session vom 30./31. Ja-
nuar 2023 anschliessend genehmigt. Mit der Genehmigung wurden acht Bemerkun-
gen überwiesen. Vier Bemerkungen werden in den Eignerstrategien 2025 berück-
sichtigt. Die Umsetzung der weiteren vier Bemerkungen wird in der vorliegenden Be-
teiligungsstrategie erläutert (vgl. Kap. 3.1). 
 
Zusätzlich hat die AKK im Dezember 2022 unserem Rat ein Feststellungs-/Empfeh-
lungsschreiben entsprechend den Forderungen aus dem Schlussbericht «Vertiefte 
Überprüfung VVL 2012–2020» in Aussicht gestellt. Im Frühjahr 2023 wurde der 
Schlussbericht mit aktualisierten und ergänzten Empfehlungen an unseren Rat über-



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30

https://srl.lu.ch/app/de/change_documents/251

https://www.lu.ch/downloads/lu/kr/botschaften/2011-2015/b_033.pdf

https://www.lu.ch/downloads/lu/kr/botschaften/2011-2015/b_104.pdf

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3767f819cb06470a977673512277a2da

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=070b0884a08e48c485781b79b5e531d1

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=53da12248cc2499b98d6b397d301d011
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mittelt. Zwei dieser Empfehlungen wurden in den Eignerstrategien 2025 berücksich-
tigt. Die Massnahmen zu den weiteren Empfehlungen der AKK werden in der vorlie-
genden Beteiligungsstrategie erläutert (vgl. Kap. 3.2). 
 
Zusätzlich zu den Bemerkungen und Empfehlungen haben wir Zielsetzungen aus 
zwei Planungsberichten in der Beteiligungsstrategie integriert (vgl. Kap. 3.3): Zum ei-
nen aus dem Planungsbericht zur Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter 
und Lebensformen (B 133 vom 30. August 2022) und zum anderen aus dem Pla-
nungsbericht Klima- und Energiepolitik 2021 des Kantons Luzern (B 87 vom 21. Sep-
tember 2021). 
 
Schliesslich wurden zum Thema PCG zwei parlamentarische Vorstösse eingereicht: 
das Postulat von David Roth über die Begrenzung der Löhne der Verwaltungsrats-
mitglieder (Postulat P 1090, eröffnet am 20. März 2023, erheblich erklärt am 7. Mai 
2024) sowie die Motion von Michael Kurmann über einen Lohndeckel für die Mit-
glieder der Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kan-
tons Luzern (Motion M 48, eröffnet am 18. September 2023, als Postulat erheblich 
erklärt am 7. Mai 2024). Die Auswirkungen auf die vorliegende Beteiligungsstrategie 
werden in Kapitel 3.4 beschrieben. 
 
Seit der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 sind fünf neue Beteiligungen einge-
gangen – nämlich an der eOperations Schweiz AG, an der LU Couture AG, bei der 
Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredite, beim Verein iGovPortal.ch und an der 
Viacar AG. Im Beteiligungsspiegel sind damit per Ende 2024 neu insgesamt 57 Betei-
ligungen aufgeführt (siehe Kap. 3.5), wovon für 24 Beteiligungen eine Eignerstrategie 
definiert wurde. 


2 Grundlagen der Luzerner Beteiligungspolitik 


2.1 Auslagerung von Aufgaben 
Verschiedenste kantonale öffentliche Aufgaben werden nicht mehr durch die kanto-
nale Verwaltung selbst erfüllt, sondern an Personen oder Organisationen des öffent-
lichen oder privaten Rechts übertragen. Der Kanton übernimmt für diese Aufgaben 
nach wie vor die Gewährleistungsverantwortung, auch wenn er ihre Erfüllung an Or-
ganisationen mit kantonaler Beteiligung oder an weitere Leistungserbringer übertra-
gen hat. 
 
Für die Erfüllung von ausgelagerten Aufgaben kann der Kanton gemäss § 14 Absatz 
2 der Kantonsverfassung (KV) vom 17. Juni 2007 (SRL Nr. 1) Organisationen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts schaffen oder sich daran beteiligen. Die Beteili-
gung an rechtlich selbständigen Organisationen, denen er kantonale Aufgaben 
überträgt, erfolgt mittels Finanz- oder Sacheinlagen und mittels Einsitz im strategi-
schen Leitungsorgan (§ 46 Abs. 1 Organisationsgesetz [OG] vom 13. März 1995 [SRL 
Nr. 20]). Bei Organisationen des öffentlichen Rechts kann es sich um öffentlich-
rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen handeln. Bei den Organisationen 
des privaten Rechts kommen grundsätzlich Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genossenschaften und Vereine infrage. 
 



https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/1

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
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Öffentliche Aufgaben, die von der kantonalen Verwaltung oder den Gerichten selbst 
erfüllt werden, sowie Empfängerinnen und Empfänger von Finanzhilfen und Beteili-
gungen im Finanzvermögen fallen nicht unter die PCG. Ihnen wird keine kantonale 
Aufgabe übertragen, weshalb sich in Bezug auf diese Aufgaben keine Fragen zu Un-
ternehmenszielen und -führung stellen. 
 
Eine erhebliche Anzahl öffentlicher Aufgaben wird von Personen und Organisationen 
des öffentlichen oder des privaten Rechts erbracht, an denen der Kanton nicht betei-
ligt ist. Solche Organisationen ausserhalb der Verwaltung und ausserhalb der PCG 
erhalten auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen Abgeltungen im Sinn von 
§ 3 des Staatsbeitragsgesetzes vom 17. September 1996 (SRL Nr. 601). Solche Staats-
beiträge an Leistungserbringer gilt es im Rahmen des Beitragscontrollings zweck-
mässig zu steuern und zu kontrollieren. 
 
Das Beitragscontrolling findet auch Anwendung bei Organisationen, an denen der 
Kanton beteiligt ist. Sie erbringen ihre Leistung ebenfalls gestützt auf eine Leistungs-
vereinbarung. In der PCG-Systematik werden diese Organisationen des öffentlichen 
oder des privaten Rechts als Beteiligungen behandelt. Die Steuerungsinstrumente 
für die übrigen Leistungserbringer kommen ebenfalls zur Anwendung. Abbildung 1 
bietet einen Überblick über die PCG-Systematik des Kantons. 
 


 
Abb. 1: PCG-Systematik Kanton Luzern 


2.2 Rechtsgrundlagen 
Der vorliegenden Beteiligungsstrategie liegen die gesetzlichen Bestimmungen über 
die Public Corporate Governance des Kantons Luzern zugrunde (Mantelerlass PCG 
vom 10. September 2012). 
 
Nach § 4 Absatz 2c des Gesetzes über die Steuerung der Finanzen und Leistungen 
(FLG) vom 13. September 2010 (SRL Nr. 600) erstreckt sich das Controlling des Re-
gierungsrates auch auf die Beteiligungen des Kantons an Organisationen des öffent-
lichen und des privaten Rechts gemäss § 46 OG. Nach § 20c Absatz 3 FLG legt der 
Regierungsrat dem Kantonsrat die Beteiligungsstrategie alle vier Jahre als Planungs-
bericht gemäss § 77 Absatz 1c KRG zur Genehmigung vor. Der Kantonsrat kann zu 
einzelnen Teilen der Beteiligungsstrategie die Absicht des Regierungsrates bekräfti-
gen oder ein abweichendes Vorgehen empfehlen (§ 79 Abs. 1 KRG). Im Beschluss 
können Sie unserem Rat für die weiteren Planungsarbeiten Aufträge erteilen. 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/601

https://srl.lu.ch/app/de/change_documents/251

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30
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Der zeitliche Horizont der Strategie ist langfristig und beträgt rund zehn Jahre. Die 
Beteiligungsstrategie soll aber alle vier Jahre aktualisiert und insbesondere auf das 
jeweilige Legislaturprogramm abgestimmt werden. Die Grundlagen für die Beteili-
gungsstrategie bilden einerseits die Eignerstrategien und anderseits die Faktenblät-
ter. 
 
Am 11. November 2017 beschloss Ihr Rat die Änderung von § 20e FLG (vgl. Botschaft 
B 64 über die Anpassung der finanzpolitischen Steuerung des Kantons vom 2. No-
vember 2016), womit bei Minderheitsbeteiligungen mit C-Risiko auf die Erstellung 
einer Eignerstrategie verzichtet wird. Ein Faktenblatt wird jedoch weiterhin erstellt. 


2.3 Grundsätze für die Einsitznahme in Gremien 
Am 30. Oktober 2017 hat Ihr Rat die Beteiligungsstrategie 2018 (Botschaft B 91) ge-
nehmigt. Zwei Bemerkungen wurden an unseren Rat überwiesen und mit der er-
gänzten Beteiligungsstrategie 2022 (vgl. KR-Protokoll vom 30. Oktober 2017) bera-
ten. Es wurde festgehalten, dass die geforderte Zielsetzung aus der Bemerkung 1 
(Der Regierungsrat soll Grundsätze für die Einsitznahme in Gremien definieren und 
umsetzen) mit den bestehenden Gesetzesgrundlagen erfüllt werden. Bezugnehmend 
auf die Bemerkung 1 zur Beteiligungsstrategie 2018 zeigt die untenstehende Tabelle 
1 die gesetzlichen Bestimmungen, welche die Einsitznahme in Gremien regelt. 
 


Gesetz § Grundsatz für Einsitznahm e in  Grem ien 
Organisationsgesetz (OG, 
SRL Nr. 20) 


48 Ein Mitglied des Regierungsrates kann im stra-
tegischen Leitungsorgan von rechtlich selb-
ständigen Organisationen des öffentlichen 
Rechts Einsitz nehmen. In Organisationen pri-
vaten Rechts ist die Einsitznahme nur möglich, 
wenn es sich dabei um eine Stiftung, einen  
Verein, eine Genossenschaft oder eine ge-
mischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft  
handelt. 
Die Einsitznahme kann an Angestellte des  
Kantons oder in Ausnahmefällen an Dritte de-
legiert werden. Dies wird jeweils im Einzelfall 
entschieden und kann zum Beispiel aus fachli-
chen Überlegungen der Fall sein. 


Behördengesetz (BehG, 
SRL Nr. 50) 


4 Die Einsitznahme eines Mitglieds des  
Regierungsrates in einem privatrechtlichen Un-
ternehmen setzt die Ermächtigung durch den 
Gesamtregierungsrat voraus. Die Einsitznahme 
ist nur möglich, wenn sie im öffentlichen Inte-
resse liegt. Der Regierungsrat meldet diese 
Fälle der Aufsichts- und Kontrollkommission. 


Gesetz über die Steue-
rung der Finanzen und 
Leistungen (FLG, SRL Nr. 
600) 


20c Die Beteiligungsstrategie zeigt auf, in welchen 
strategischen Leitungsorganen ein Mitglied des 
Regierungsrates oder der Staatsschreiber oder 
die Staatsschreiberin Einsitz nimmt. 



https://www.lu-wahlen.ch/uploads/media/20161205_b_064.pdf

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3767f819cb06470a977673512277a2da

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=7104ecd4316c469f9b81df4ac3b6fad3

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/50

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
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Verordnung zum Gesetz 
über die Steuerung der 
Finanzen und Leistungen 
(FLV, SRL Nr. 600a) 


27f Kriterien, mit welchen der Regierungsrat das 
Anforderungsprofil für strategische  
Leitungsorgane festlegen soll. 


Tab. 1: Gesetzliche Bestimmungen zur Regelung für die Einsitznahme in Gremien 


Diese gesetzlichen Vorgaben bestehen unverändert fort und gelten als Basis für die 
Grundsätze über die Einsitznahme in Gremien. 


2.4 Bezug zur Kantonsstrategie 
Die Kantonsstrategie ist das oberste Planungsinstrument des Regierungsrates. Sie 
gibt Aufschluss über die langfristigen Ziele des Kantons, die massgebenden überge-
ordneten Entwicklungen, den daraus folgenden Handlungsbedarf und die Schwer-
punkte des politischen Handelns. Aus der Kantonsstrategie leitet unser Rat alle vier 
Jahre mittelfristige Ziele ab, die er im Legislaturprogramm darstellt. Fünf Leitsätze 
stellen die neue Grundlage für die langfristige Orientierung der kantonalen Politik 
dar. 
 
Die aktuellen Leitsätze lauten: 
− Luzern steht für Offenheit. 
− Luzern steht für Nachhaltigkeit. 
− Luzern steht für Innovation. 
− Luzern steht für Zusammenhalt. 
− Luzern steht für Lebensqualität. 
 
Wo öffentliche Aufgaben ausgelagert sind, wurden die Leitsätze für die Kantonsent-
wicklung so weit möglich in den entsprechenden Eignerstrategien berücksichtigt. 
Beispielsweise wurden Inhalte aus dem Leitsatz «Luzern steht für Nachhaltigkeit» in 
den Eignerstrategien von Organisationen, die einen Klimabericht erstellen, umge-
setzt. Auch Inhalte aus dem Leitsatz «Luzern steht für Lebensqualität» sind beispiels-
weise im Bereich der Mobilität in der Eignerstrategie des Verkehrsverbundes Luzern 
wiederzufinden. Der Leitsatz «Luzern steht für Zusammenhalt» findet sich beispiels-
weise in der allgemeinen Zielformulierung zu Ausbildungsplätzen oder zur ange-
messenen Vertretung beider Geschlechter in strategischen und operativen Organen. 


2.5 Politische Vorgaben 
Im folgenden Abschnitt werden zentrale Themen, die einen Einfluss auf die Beteili-
gungsstrategie 2026 haben, aufgelistet. In Kapitel 3 wird detailliert auf die Umset-
zung der Themen eingegangen, wobei konkrete Massnahmen vorgestellt werden. Ei-
nige Themen wurden bereits mit der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 um-
gesetzt (siehe Kap. 3): 
− Bemerkungen des Kantonsrates zur ergänzten Beteiligungsstrategie 2022, 
− Empfehlungen der AKK aus dem Schlussbericht «Vertiefte Überprüfung VVL 


2012–2020», 
− Zielsetzungen aus zwei Planungsberichten: Planungsbericht zur Förderung der 


Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensformen (B 133 vom 30. August 
2022) und Klima- und Energiepolitik 2021 des Kantons Luzern (B 87 vom 
21. September 2021), 


− Parlamentarische Vorstösse: Postulat P 1090 von David Roth über die Begren-
zung der Löhne der Verwaltungsratsmitglieder vom 20. März 2023 und Motion 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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M 48 von Michael Kurmann über einen Lohndeckel für die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Luzern 
vom 18. September 2023. 


3 Kantonale Beteiligungspolitik 
Der Kanton Luzern hat Teile seiner Aufgaben an Personen oder Organisationen des 
öffentlichen oder privaten Rechts übertragen. In diesen Fällen ist der Staat sowohl 
Eigner wie auch Gewährleister. Als Eigner ist der Staat primär an Effizienz und Wert-
steigerungen interessiert, als Leistungsbesteller an einer gesicherten effizienten und 
effektiven Leistungserfüllung. Die Basis zur Erreichung dieser Ziele ist mit den ge-
setzlichen Grundlagen aus dem Mantelerlass PCG gegeben (vgl. Kap. 2.2). 
 
Mit den Eignerstrategien, als wichtigstes Führungs- und Steuerungsinstrument des 
Staates, legt der Kanton seine Absichten fest, die er als Mehrheits- oder Minderheits-
eigner verfolgt. Auf dieser Grundlage definiert der Kanton aus seiner Sicht langfris-
tige Ziele (Eignerziele). Die Eignerstrategien wurden erstmals im Jahr 2013 erstellt. 
Mit der letzten Überarbeitung der Eignerstrategien 2021 wurden Zielsetzungen zur 
ausgeglichenen Geschlechtervertretung in den strategischen Leitungsorganen, zur 
Erreichung der Klimaneutralität mittels Klima- oder Geschäftsbericht durch die Orga-
nisationen und Bestimmungen zur Wahl oder Wiederwahl von Mitgliedern in die 
strategischen Leistungsorgane festgelegt. 
 
Der Fokus in der Steuerung und Kontrolle der Organisationen mit kantonaler Beteili-
gung liegt darauf, möglichst effizient Einfluss zu nehmen, eine optimale Kontrolle 
und Aufsicht aufrechtzuerhalten und die risikobasierte Steuerung weiter zu optimie-
ren. Das Prinzip von bestimmten standardmässigen Vorgaben für die Bereiche Füh-
rung, Kontrolle, Effizienz und Transparenz wurde beibehalten. 


3.1 Umsetzung der Bemerkungen des Kantonsrates 
Die ergänzte Beteiligungsstrategie 2022 (Botschaft B 77a vom 27. Juni 2022) hat Ihr 
Rat an der Session vom 30./31. Januar 2023 genehmigt. Mit der Genehmigung ha-
ben Sie acht Bemerkungen überwiesen (vgl. Kantonsblatt Nr. 5 vom 4. Februar 2023). 
 
Nachfolgend erstatten wir Ihnen Bericht, wie unser Rat die Bemerkungen Ihres Rates 
umgesetzt hat. 
 
Bemerkung Nr. 1 / Allgemein: Formulieren und Überprüfen der Eignerziele 
Die in der Eignerstrategie definierten Ziele sind so zu formulieren, dass überprüft wer-
den kann, ob sie erreicht werden. Sie sind mit den Legislaturzielen abzugleichen, und 
es ist ein geeignetes und systematisches Controlling einzurichten. Es ist zu definieren, 
wie die Eignerziele kontrolliert werden und wie darüber berichtet wird. 
 
Die Faktenblätter dienen als Reporting über die Umsetzung der Eignerstrategien. Die 
Faktenblätter werden jährlich durch die fachlich zuständigen Departemente erstellt. 
Allerdings erfolgt die Berichterstattung eher rudimentär und auch nicht systema-
tisch. Um der von Ihrem Rat geforderten Systematik nachzukommen, sind die Fak-
tenblätter für Beteiligungen mit Risiko A und B entsprechend anzupassen. Für das 
Reporting soll ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, um die Kontrolle der 
Eignerziele zu standardisieren und in vernünftigem Rahmen zu vereinheitlichen. Die 



https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=53da12248cc2499b98d6b397d301d011

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=e9453293de7e4ac6b9ee8231aa7cca8d
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Anpassung der Faktenblätter und die Bereitstellung des Hilfsmittels erfolgen per 
Jahresabschluss 2025 (erstmaliges Umsetzungsreporting über die überarbeiteten 
Eignerstrategien 2025). 
 
Bemerkung Nr. 2 / Allgemein: Vermeiden einer Aufgabenbündelung 
Die Aufsicht über die Gewährleistung der Aufgabenerfüllung hat inskünftig personell 
unabhängig von der Funktion der Eignervertretung zu erfolgen. 
 
Die personelle Trennung von Eignervertretung und der Aufsicht über die Gewährleis-
tung der Aufgabenerfüllung ist im Kanton Luzern im Grundsatz bereits heute gege-
ben. Dies ergibt sich aus der funktionalen Unterscheidung zwischen dem Beteili-
gungs- und dem Beitragscontrolling. 
 
Die Steuerung und die Kontrolle von Organisationen, an denen der Kanton beteiligt 
ist, erfolgen im Rahmen des Beteiligungscontrollings. Dieses dient in erster Linie der 
Wahrung der Eignerinteressen und der Koordination mit den Unternehmensinteres-
sen. Davon abzugrenzen ist das Beitragscontrolling, das sich auf die Steuerung der 
Leistungserbringung bezieht – unabhängig davon, ob eine Beteiligung des Kantons 
besteht oder nicht. Gegenstand sind öffentliche Aufgaben, die durch Dritte oder 
durch Beteiligungen des Kantons auf Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit 
Abgeltungen von Staatsbeiträgen erbracht werden. Demnach verfügen nicht alle 
kantonalen Beteiligungen über eine Leistungsvereinbarung und umgekehrt stellt 
nicht jede Organisation mit Leistungsvereinbarung eine kantonale Beteiligung dar. 
 
Im Kanton Luzern liegt die Eignervertretung beim jeweils zuständigen Fachdeparte-
ment. Dieses ist verantwortlich für die Erstellung und Aktualisierung der Eignerstra-
tegie sowie für die Durchführung der Eignergespräche. Die Gewährleistung der Auf-
gabenerfüllung, also die Rolle des Gewährleisters, obliegt ebenfalls dem Fachdepar-
tement, ist jedoch in der Regel auf Ebene der zuständigen Dienststelle angesiedelt. 
Diese ist insbesondere für den Abschluss und die Umsetzung der Leistungsvereinba-
rung sowie für die Berichterstattung über die Zielerreichung zuständig. Die organisa-
torische und funktionale Trennung von Eignervertretung (strategische Steuerung) 
und Gewährleistung (operative Leistungssteuerung) ist somit im heutigen System 
grundsätzlich bereits vorgesehen und umgesetzt. Unter Berücksichtigung der Risiko-
situation kann das Finanzdepartement zu den Eignergesprächen beigezogen wer-
den, um den strategischen Aspekten der Eignerrolle verstärkt Rechnung tragen zu 
können. In den Eignerstrategien 2025 der Luzerner Kantonsspital AG und der Luzer-
ner Psychiatrie AG wurde die Teilnahme des Finanzdepartementes konkret geregelt. 
Wir werden in Abstimmung mit der Motion M 280 von Rolf Bossart namens der Auf-
sichts- und Kontrollkommission (AKK) über die Vermeidung von Doppelrollen im Be-
teiligungscontrolling prüfen, ob unser Rat auch bei anderen Mehrheitsbeteiligungen 
mit grosser Bedeutung oder mit hohem Risiko seine Eignerinteressen mit einer Dop-
pelvertretung an solchen Gesprächen noch besser wahrnehmen kann. 
 
Bemerkung Nr. 3 zu S. 9 ff. / 2.3 Grundsätze für die Einsitznahme in Gremien 
Bei jeder Einsitznahme von Exekutivmitgliedern oder Verwaltungsmitarbeitenden des 
Kantons in Entscheidungsorganen der Beteiligungen oder ihrer Tochtergesellschaften 
muss eine Mandatsvereinbarung abgeschlossen werden. 
 



https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=28abacd4dacd43ffa6848c6dc634d0fa&back=1&art=-0-1-2-3&bart=-&vart=-0-1-2&status=-0
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Es werden Mandatsverträge für die Einsitznahme von Exekutivmitgliedern oder Ver-
waltungsmitarbeitenden in Entscheidungsorganen der ausgelagerten Einheiten ab-
geschlossen. Bei Wahlgeschäften sind gemäss PCG des Kantons Luzern die Wahlur-
kunde, das Anforderungsprofil, der Straf- und Betreibungsregisterauszug und der 
Mandatsvertrag vorgesehen. Im Sinne der risikobasierten Steuerung werden Man-
datsverträge mit allen Personen abgeschlossen, die vom Regierungsrat in strategi-
sche Leitungsorgane von Organisationen der Risikokategorie A oder B gewählt wer-
den. Für Personen, die in Organisationen der Risikokategorie C gewählt werden, wer-
den keine Mandatsverträge abgeschlossen. 
 
Bemerkung Nr. 4 zu S. 17ff. / 2.5 Kantonale Beteiligungspolitik 
Der Regierungsrat stellt eine angemessene Vertretung beider Geschlechter auf VR-
Ebene mit mindestens 30 Prozent und auf GL-Ebene mit mindestens 20 Prozent sicher. 
Dies gilt für Mehrheitsbeteiligungen (privaten und öffentlichen Rechts sowie Stiftun-
gen) wie auch für Minderheitsbeteiligungen, bei denen der Regierungsrat die Zusam-
mensetzung der Leitungsorgane massgeblich bestimmt. Eingeschlossen sind ebenso 
Tochtergesellschaften der entsprechenden Beteiligungen. Wo dies nicht erreicht wer-
den kann, müssen die Abweichung kommentiert und Massnahmen zur Zielerreichung 
aufgezeigt werden. 
 
Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde wie folgt aufgenommen: 
Der Regierungsrat erwartet, 
− dass das strategische Leitungsorgan, sofern im operativen Leitungsorgan (Ge-


schäftsleitung) nicht jedes Geschlecht mindestens zu 20 Prozent vertreten ist, die 
Abweichung begründet. 


 
Bemerkung Nr. 5 zu S. 19 / 2.5 Kantonale Beteiligungspolitik 
Die Unternehmen, welche einen Klimabericht erstellen müssen (Tabelle 6), veröffentli-
chen diesen bereits 2023. 
 
Die LUKB AG, die LUKS AG und die LUPK haben ihre Klimaberichte bereits veröffent-
licht. Die GVL, der VVL und die HSLU werden im Verlauf des Jahres 2025 erstmalig 
ihre Klimaberichte veröffentlichen. Der Grund für die zeitlich versetzte Veröffentli-
chung liegt darin, dass die Klimaberichterstattung bei diesen drei Organisationen 
zum Zeitpunkt der Eignerstrategien 2021 noch nicht so weit vorgeschritten war wie 
bei der LUKB AG, LUKS AG und der LUPK. Letztere waren aufgrund von regulatori-
schen Vorgaben bereits früher gefordert entsprechende Arbeiten aufzunehmen und 
somit weiter im Prozess fortgeschritten. Die konkretisierten Zielformulierungen wur-
den in die Eignerstrategien 2025 aufgenommen (siehe Kap. 3.3). 
 
Bemerkung Nr. 6 zu S. 25 ff. / 3.1 Organisationen des öffentlichen Rechts / S. 51 ff. – 
3.2 Organisationen des privaten Rechts 
Der Regierungsrat formuliert anlässlich der Aktualisierung der Eignerstrategien der Be-
teiligungen an Organisationen des öffentlichen und des privaten Rechts einheitliche 
Forderungen bei vergleichbaren Unternehmen mit vergleichbarer Ausgangslage be-
züglich: Ausbildung von Lernenden / Ausbildungsplätzen sowie Qualitätskriterien für 
die Ausbildung. 
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Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde wie folgt aufgenommen (für Unternehmen, 
die tatsächlich Ausbildungsplätze anbieten): 
Der Regierungsrat erwartet, dass XY 
− Ausbildungsplätze anbietet und eine angemessene Betreuung sowie Ausbildung 


der Lernenden sicherstellt. Dabei sollen die spezifischen Anforderungen der ver-
schiedenen Berufe berücksichtigt und die Qualitätsstandards der jeweiligen 
Branchenverbände eingehalten werden. 


 
Bemerkung Nr. 7 zu S. 25 ff. / 3.1 Organisationen des öffentlichen Rechts / S. 51 ff. – 
3.2 Organisationen des privaten Rechts 
Der Regierungsrat formuliert anlässlich der Aktualisierung der Eignerstrategien der Be-
teiligungen an Organisationen des öffentlichen und des privaten Rechts einheitliche 
Forderungen bei vergleichbaren Unternehmen mit vergleichbarer Ausgangslage be-
züglich: fortschrittlicher, sozial verantwortlicher, transparenter und ethischen Grund-
sätzen verpflichteter Personalpolitik, die auch die Gleichstellung und die Chancen-
gleichheit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherstellt. 
 
Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt (Details siehe Kap. 3.3). 
 
Bemerkung Nr. 8 zu S. 28 / 3.1.1.3 Pädagogische Hochschule Luzern / S. 30 – 3.1.1.4 
Universität Luzern / S. 37 – 3.1.2.2 Hochschule 
Der Regierungsrat passt die Eignerstrategien so an, dass die Universität Luzern, die 
Hochschule Luzern und die Pädagogische Hochschule Luzern insbesondere in den Be-
reichen Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung ihre Angebote und Aktivitä-
ten aufeinander abstimmen und Synergien nutzen. Diese institutionalisierte Zusam-
menarbeit sowie deren Umsetzung sind zu kontrollieren. 
 
Diese Bemerkung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde bei den Hochschulen wie folgt aufgenom-
men: 
Der Regierungsrat erwartet, dass xy 
− die Zusammenarbeit mit der Hochschule X und der Hochschule Y in den Berei-


chen Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung intensiviert und Synergien 
aktiv nutzt. 


3.2 Umsetzung der Empfehlungen der Aufsichts- und Kontrollkommis-
sion 
In der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 (Botschaft B 77a vom 27. Juni 2022) 
wurden die PCG-Empfehlungen der AKK aufgenommen. Im Frühjahr 2023 hatte die 
AKK unserem Rat 14 aktualisierte und ergänzte Empfehlungen dazu übermittelt. Die 
AKK-Empfehlungen, die direkt den VVL betreffen, wurden dem Bau-, Umwelt- und 
Wirtschaftsdepartement als zuständiges Fachdepartement zur Prüfung beziehungs-
weise Umsetzung überwiesen. Diese sind, vorbehältlich der Klärung der Rollen zwi-
schen dem Bundesamt für Verkehr (BAV) und den Kantonen in Bezug auf die Auf-
sicht, umgesetzt. Die Klärung der Rollen ist beim BAV pendent. 
 



https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=53da12248cc2499b98d6b397d301d011
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Nachfolgend erstatten wir Ihnen Bericht, wie unser Rat die 14 Empfehlungen umge-
setzt hat. 
 
Die AKK empfiehlt, … 
 
Empfehlung Nr. 1 
(Pendenz/Grundsatz) dass der Regierungsrat seine Oberaufsicht0F


1 über die ausgelager-
ten Einheiten generell enger wahrnimmt. 
 
In der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 wurden bereits gewisse Massnahmen 
zur Stärkung der Steuerung (z. B. Mandatsverträge) aufgenommen. Der Kanton Lu-
zern verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Je höher das Risiko einer Einheit, umso 
enger die Steuerung. In den Eignerstrategien der Beteiligungen mit Risiko A oder B 
werden mehr Pflichtziele durch unseren Rat vorgegeben als bei den Beteiligungen 
mit Risiko C. Bei Beteiligungen mit hohem Risiko finden ausserdem mehr Ausspra-
chen zwischen dem zuständigen Departement und dem strategischen Organ statt. 
Zwischen dem Gesundheits- und Sozialdepartement, dem Finanzdepartement und 
dem Verwaltungsrat der LUKS AG finden beispielsweise quartalsweise Aussprachen 
statt. Auch mit dem Verwaltungsrat der Lups AG finden quartalsweise Aussprachen 
statt. Zudem werden die Geschäftsberichte der öffentlich-rechtlichen Organisationen 
mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Luzern gemäss § 20h Absatz 1 FLG durch un-
seren Rat genehmigt. Dies betrifft die Gebäudeversicherung Luzern, die Pädagogi-
sche Hochschule Luzern, die Universität Luzern, die Lustat Statistik Luzern und den 
Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern. Bei Organisationen von grosser 
Bedeutung oder mit grossem Risiko nimmt er deren Geschäftsberichte zur Kenntnis 
(§ 20h Abs. 2 FLG). Darunter fallen die Luzerner Pensionskasse, die Hochschule Lu-
zern, die Luzerner Kantonalbank AG und die Luzerner Kantonsspital AG (§ 27a Abs. 3 
FLV). Gemäss Spitalgesetz wird auch der Geschäftsbericht der Luzerner Psychiatrie 
AG dem Regierungsrat zur Kenntnisnahme unterbreitet (§ 13 Abs. 1k Spitalgesetz, 
SRL Nr. 800a). Wir weisen darauf hin, dass der Regierungsrat in der Funktion der Ge-
neralversammlung gemäss Obligationenrecht (OR) vom 30. März 1911 (SR 220) die 
Jahresrechnung genehmigt sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes be-
schliessen kann (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR). Das betrifft die LUKS AG, die Lups AG und 
die LUKB AG. Zudem nimmt der Regierungsrat den Geschäftsbericht des Verkehrs-
verbundes Luzern zur Kenntnis (§ 6 Abs. 1f des Gesetzes über den öffentlichen Ver-
kehr [öVG] vom 22. Juni 2009 [SRL Nr. 775]). In solchen Beschlüssen unseres Rates 
wird insbesondere auch die Zielerreichung der Vorgaben gemäss Eignerstrategien 
aufgenommen. 
 
Empfehlung Nr. 2 
(Pendenz) die Leistungsvereinbarungen mit den ausgelagerten Verwaltungseinheiten 
so auszugestalten, dass sie aus einer mehrjährigen Rahmenvereinbarung und zusätz-
lich ergänzenden jährlichen Leistungsvereinbarungen bestehen. 
 


                                                 
1 Das öVG spricht im Rahmen der Aufgaben des Regierungsrates von «Oberaufsicht» über den öffentlichen Verkehr 
(§ 6 Abs. 1i öVG). Damit ist nicht die parlamentarische Oberaufsicht gemeint (vgl. Gutachten Müller, Rz. 69). Der Re-
gierungsrat ist vielmehr verantwortlich für die zweckmässige Steuerung der rechtlich selbständigen Organisationen, 
an denen der Kanton beteiligt ist (vgl. § 50 OG). 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/800a

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
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Es ist zu beachten, dass Leistungsvereinbarungen grundsätzlich die Rolle des Ge-
währleisters tangieren und somit das Beitrags- und nicht das Beteiligungscontrolling 
betreffen. 
 
Das Beitragscontrolling wird in knapper Form im Gesetz über die Steuerung der Fi-
nanzen und Leistungen geregelt (§§ 20i und 20j FLG). Darin ist bereits eine mehrjäh-
rige Leistungsplanung enthalten. In der Praxis verfügen viele Dienststellen über 
mehrjährige Rahmenvereinbarungen und jährliche Leistungsvereinbarungen mit den 
ausgelagerten Einheiten. Mit dem VVL wird beispielsweise eine mehrjährige Rah-
menvereinbarung und eine ergänzende jährliche Leistungsvereinbarung abgeschlos-
sen. Die Begriffe und die Zuständigkeiten sind jedoch nicht einheitlich. Wir schlagen 
deshalb mit der Antwort auf die Motion M 280 von Rolf Bossart namens der Auf-
sichts- und Kontrollkommission (AKK) über die Vermeidung von Doppelrollen im Be-
teiligungscontrolling vor, eine Weiterentwicklung und eine Vereinheitlichung des 
Beitragscontrollings zu prüfen. 
 
Empfehlung Nr. 3 
(Ergänzung) Mandatsverträge mit allen vom Kanton delegierten Leitungsorganen aller 
ausgelagerter Verwaltungseinheiten abzuschliessen, worin u.a. Aufgaben, Weisungsge-
bundenheit, Informationspflichten gegenüber dem Eigner, Offenlegungs- und Aus-
standspflichten, Entschädigungs- und Haftungsfragen sowie Handlungsanweisungen 
für Krisen (insb. infolge von Interessenkonflikten) zu regeln sind. 
 
Diese Massnahme (Mandatsverträge) ist in der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 
aufgenommen worden und wird seit dem Frühjahr 2022 für Beteiligungen der Risi-
kokategorien A und B umgesetzt. Eine Formulierung zu den Offenlegungs- und Aus-
standspflichten wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 für 
Beteiligungen mit Risiko A und B aufgenommen. Wenn Krisensituationen auftreten, 
werden zeitnah die erforderlichen Massnahmen ergriffen. 
 
Empfehlung Nr. 4 
(neu) dass dort, wo keine Mandatsverträge mit vom Kanton delegierten Leitungsgre-
mien ausgelagerter Einheiten vorgesehen sind (Risikogruppe C), mit geeigneten Mass-
nahmen auf einen korrekten und bedarfsgerechten Informationsfluss zum Regierungs-
rat hinzuwirken und die dafür erforderliche Sensibilität zu erstellen ist. Zudem sind 
auch in einer geeigneten Form Handlungsanweisungen für Krisen (insb. infolge von In-
teressenkonflikten) zu erteilen. 
 
Bei Beteiligungen der Risikokategorie C sind die Einflussmöglichkeiten unseres Rates 
in der Regel relativ gering, da es sich dabei hauptsächlich um Minderheitsbeteiligun-
gen handelt. Im Sinne des risikobasierten Ansatzes sollen darum für C-Beteiligungen 
keine detaillierten Vorgaben gemacht werden, weil sie im Gegensatz zu A- und B-Be-
teiligungen eine tiefere Steuerungsintensität erfordern und das Risiko generell gut 
eingegrenzt werden kann. Falls erforderlich, kann die Risikokategorie von einzelnen 
Beteiligungen erhöht oder gesenkt werden. Bei einer Verschiebung von der Risikoka-
tegorie C in die Kategorie B gelten sodann auch die engeren Aufsichtsinstrumente 
(z. B. Mandatsvertrag). Im jährlichen Bericht über die Umsetzung der Beteiligungs-
strategie wird im Einzelnen über die Entwicklung aller kantonalen Beteiligungen in-
formiert. Die Fachkommissionen, insbesondere die Planungs- und Finanzkommis-



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=28abacd4dacd43ffa6848c6dc634d0fa&back=1&art=-0-1-2-3&bart=-&vart=-0-1-2&status=-0
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sion, haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, beispielsweise weitergehende Infor-
mationen einzufordern oder eine Anpassung der Risikokategorie von einzelnen Be-
teiligungen zu beantragen (§ 21 Abs. 2 KRG). Sollte sich eine Krisensituation für Or-
ganisationen der Risikokategorie C abzeichnen, liegt die Verantwortung beim jeweils 
fachlich zuständigen Departement, unseren Rat frühzeitig darüber zu informieren. 
 
Empfehlung Nr. 5 
(Generalisierung) dass alle Departemente sowie ihre Dienststellen eine systematische 
Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle pflegen. 
Zusammen mit Empfehlung 10 
 
Eine systematische Zusammenarbeit zwischen der Finanzkontrolle und den Departe-
menten sowie ihren Dienststellen ist uns wichtig. Die systematische Zusammenarbeit 
zwischen der Finanzkontrolle und den Departementen und ihren Dienststellen funk-
tioniert grundsätzlich bereits heute sehr gut und wird als gewinnbringend beurteilt. 
 
Empfehlung Nr. 6 
(Neu) dass sowohl die ausgelagerten Einheiten als auch alle Organisationen, die direkt 
oder indirekt erhebliche Leistungen vom Kanton beziehen, Swiss GAAP FER als Rech-
nungslegungsstandard vorzusehen haben. 
 
Der Rechnungslegungsstandard wird in den Eignerstrategien aufgeführt. Bei kanto-
nalen Mehrheitsbeteiligungen der Risikokategorien A und B wird die Anwendung 
von Swiss GAAP FER mittels Eignerstrategie grundsätzlich gefordert. Bei Beteiligun-
gen der Risikokategorie C werden diesbezüglich keine Vorgaben gemacht, weil die 
erforderlichen Grössenkriterien für die Anwendung von Swiss GAAP FER in der Regel 
nicht erfüllt sind. Darüber hinaus handelt es sich bei C-Beteiligungen mehrheitlich 
um Minderheitsbeteiligungen, bei denen die erforderlichen Mehrheitsrechte zur 
Durchsetzung von Vorgaben fehlen. 
 
Empfehlung Nr. 7 
(neu) dass alle ausgelagerten Einheiten über Wirkungsmodelle verfügen, womit über 
griffig formulierte Ziele und sinnvoll definierte Indikatoren Leistungsmessungen vorge-
nommen werden können. 
 
In den Eignerstrategien werden bei Beteiligungen mit Risikokategorie A oder B wei-
tergehende Zielvorgaben definiert. Die Zielvorgaben bei der LUKS AG und der Lups 
AG umfassen beispielsweise die Rentabilität (EBITDA/EBITDAR), die Bilanzstruktur (Ei-
genkapitalanteil), die Gesamtkapitalrendite und die Dividendenausschüttung. Zudem 
wird der Grad der Umsetzung der strategischen Ziele in den Faktenblättern bewertet. 
Zur Prüfung der Umsetzung der Ziele soll im Rahmen der jährlichen Eignergespräche 
mit den beteiligten Organisationen der Risikokategorie A oder B dargelegt werden, 
wie die Leitplanken der Eignerstrategien in die Unternehmensstrategie integriert und 
in der Praxis umgesetzt werden. Wir werden dieses Thema im Zusammenhang mit 
der Bemerkung Nr. 1 Ihres Rates angehen. 
 
Die Leistungsmessungen fallen in den Bereich des Beitragscontrollings. Leistungs-
ziele werden in den Leistungsvereinbarungen formuliert. Die Zielerreichung wird an-
schliessend im Bericht über die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen erläutert. Die 
zuständigen Fachdepartemente sind für die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30
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verantwortlich. Bei Nichteinhaltung der Ziele werden entsprechende Massnahmen 
eingeleitet. 
 
Empfehlung Nr. 8 
(neu) dass auch die Wirkungsmodelle in der Kernverwaltung überprüft und ggf. in Zu-
sammenarbeit mit der Finanzkontrolle weiterentwickelt werden. 
 
Die Wirkungsziele für die Kernverwaltung werden unabhängig vom Beteiligungscon-
trolling alle vier Jahre auf Beginn der neuen Legislaturperiode überarbeitet und in 
den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) aufgenommen. Der Finanzkontrolle obliegt die 
Kontrolle über den Prozess. Die Empfehlungen im Rahmen der Prüfberichte werden 
jeweils aufgenommen und deren Umsetzbarkeit überprüft. Stellt die Finanzkontrolle 
in ihren Prüfungen fest, dass Optimierungspotenzial besteht, wird unser Rat entspre-
chende Empfehlungen selbstverständlich umsetzen. 
 
Gemäss § 11 Absatz 2 des Finanzkontrollgesetzes vom 8. März 2004 (SRL Nr. 615) 
darf die Finanzkontrolle ausserdem nicht mit Vollzugsaufgaben beauftragt werden. 
Eine inhaltliche Mitarbeit der Finanzkontrolle bei der Überarbeitung und Entwicklung 
von Wirkungszielen ist daher aus gesetzlichen Gründen nicht möglich. Im Sinne ei-
ner unabhängigen Einschätzung steht die Finanzkontrolle jedoch jederzeit zur Verfü-
gung und kann spezifisch bei der Entwicklung und Abnahme von Systemen des 
Rechnungswesens beigezogen werden. 
 
Empfehlung Nr. 9 
(neu) dass die Finanzkontrolle gestärkt wird, d.h. gemäss ihrer Einschätzung bzgl. Er-
forderlichkeit ermächtigt und befähigt (Ressourcen) wird, auch vertiefte materielle 
Kontrollen im Zusammenhang mit ausgelagerten Einheiten vorzunehmen (insb. Man-
datsverträge, Beitragscontrolling). 
 
Wir sind mit dieser Empfehlung insofern einverstanden, als dass die personellen und 
finanziellen Ressourcen der Finanzkontrolle im Rahmen des ordentlichen Budgetpro-
zesses und im Rahmen der verfügbaren Mittel definiert werden. Die Finanzkontrolle 
wird als starke und kompetente Partnerin wahrgenommen. Sollten dereinst Anzei-
chen bestehen, dass sie ihre Tätigkeit aus Ressourcengründen nicht gesetzeskonform 
ausüben kann oder die Qualität ihrer Prüftätigkeit nicht stimmt, werden die erforder-
lichen Ressourcen selbstverständlich bereitgestellt. 
 
Die Finanzkontrolle nimmt Kontrollen in Zusammenhang mit ausgelagerten Einhei-
ten vor. Gemäss § 2 Absatz 1c des Finanzkontrollgesetzes gehören zum Aufsichtsbe-
reich der Finanzkontrolle auch die Organisationen und Personen ausserhalb der kan-
tonalen Verwaltung, denen der Kanton öffentliche Aufgaben überträgt (Beteiligungs-
controlling). Im Bereich des Beitragscontrollings werden Prüfungen bei Organisatio-
nen und Personen, die Staatsbeiträge erhalten, in Absprache mit dem für die Erfolgs-
kontrolle zuständigen Departement vorgenommen (§ 2 Abs. 3 Finanzkontrollgesetz). 
Im Sommer 2024 führte die Finanzkontrolle eine Schwerpunktprüfung der Eigner-
strategien und Beteiligungen durch. Die Feststellungen und Empfehlungen der 
Schwerpunktprüfung werden gemäss den vereinbarten Terminen umgesetzt. 
  



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/615

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/615
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Empfehlung Nr. 10 
(neu) dass der Regierungsrat bei allen untergebenen Stellen proaktiv darauf hinwirkt, 
dass die Finanzkontrolle als kritisch-konstruktiver Partner verstanden wird und – falls 
erforderlich – Aussprachen mit der Finanzkontrolle initiiert. 
Zusammen mit Empfehlung 5 
 
Es ist unserem Rat wichtig, dass die Finanzkontrolle als kritisch-konstruktive Partne-
rin in den Departementen und ihren Dienststellen verstanden wird. Im Leitbild der 
Finanzkontrolle wird betont, dass die offene und konstruktive Berichterstattung über 
die Ergebnisse einen hohen Stellenwert hat. Zudem laden unser Rat und die für die 
Finanzaufsicht zuständigen Kommissionen des Kantonsrates die Leiterin der Finanz-
kontrolle periodisch zu Aussprachen ein (§ 9 Abs. 3 Finanzkontrollgesetz). Soweit be-
züglich der Zusammenarbeit Massnahmen erforderlich sind, werden diese selbstver-
ständlich eingeleitet. Aus heutiger Sicht sehen wir aber keinen unmittelbaren Hand-
lungsbedarf. Zudem verweisen wir auf die Ausführungen zur Empfehlung Nr. 5. 
 
Empfehlung Nr. 11 
(Konkretisierung) dass der Regierungsrat bei der Festlegung der Anforderungsprofile 
für strategische Leitungsorgane insbesondere darauf achtet, dass ein ausgeglichenes 
Kräfteverhältnis zu ihren jeweiligen Verhandlungspartnern gewährleistet ist. 
 
Ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis innerhalb der strategischen Organe liegt auch im 
Interesse unseres Rates. Bei der Festlegung der Anforderungsprofile achten die fach-
lich zuständigen Departemente nicht nur auf die fachlichen Anforderungen, sondern 
auch auf die charakterlichen und die weiteren Kriterien gemäss § 27f Absatz 2 FLV. 
 
Empfehlung Nr. 12 
(neu) dass in ausgelagerten Einheiten für den Abschluss von Vereinbarungen mit Leis-
tungsbezügern Kollektivunterschriften vorgesehen werden. 
 
Diese Empfehlung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Im Rahmen eines internen Kontrollsystems (IKS) erachten wir es als wich-
tig, eine Unterschriften- und Kompetenzregelung zu definieren. Die Kollektivunter-
schrift ist ein gängiges (aber kein zwingendes) Kontrollinstrument, das im Rahmen 
eines IKS eingesetzt wird, um Risiken zu minimieren und die Transparenz sowie die 
Richtigkeit von Transaktionen sicherzustellen. Es gewährleistet, dass mindestens zwei 
Personen eine Entscheidung, Freigabe oder einen Prozessschritt prüfen und geneh-
migen, was insbesondere bei sensiblen oder finanziell relevanten Vorgängen eine 
zusätzliche Sicherheit bietet. Insgesamt gehört die Kollektivunterschrift zu den mög-
lichen Massnahmen eines effektiven IKS. 
 
Die Zielformulierung wurde bei Beteiligungen mit Risikokategorie A und B wie folgt 
aufgenommen: 
Der Regierungsrat erwartet, dass xy ein internes Kontrollsystem führt. 
Bei Aktiengesellschaften als Organisationen des privaten Rechts kann auf diese For-
mulierung verzichtet werden, weil sie dem Obligationenrecht unterliegen. Danach ist 
die Revisionsstelle verpflichtet, die Existenz eines internen Kontrollsystems zu über-
prüfen (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR). Demnach ist davon auszugehen, dass Aktienge-
sellschaften bereits über ein internes Kontrollsystem verfügen. 
 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/615

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de
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Empfehlung Nr. 13 
(Pendenz) dass Offenlegungs- und Ausstandsregelungen für strategische Leitungsor-
gane aller ausgelagerter Einheiten vorgesehen werden. 
 
Diese Empfehlung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Eignerstrategien 2025 
umgesetzt. Die Zielformulierung wurde für Beteiligungen mit Risiko A und B wie 
folgt aufgenommen: 
Der Regierungsrat erwartet, dass  
− Offenlegungs- und Ausstandsregelungen für das strategische Leitungsorgan vor-


gesehen werden. 
 
Empfehlung Nr. 14 
(neu) dass – mit Verweis darauf, dass Doppelrollen und Verflechtungen zwischen stra-
tegischen Leitungsgremien ausgelagerter Einheiten und ihrer Aufsichtsgremien zu ver-
meiden sind – Mitglieder des Regierungsrates sowie ihre Departementssekretäre/-in-
nen ohne Not von der Möglichkeit der direkten Einsitznahme in Leitungsgremien aus-
gelagerter Einheiten (§ 48 OG ) absehen. 
 
Im Sinne einer «Good Governance» und zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
wird auf die Einsitznahme eines Mitglieds unseres Rates wenn immer möglich ver-
zichtet. Die Einsitznahme eines Mitglieds unseres Rates erfolgt in der Regel nur von 
Amtes wegen und ist entsprechend gesetzlich geregelt. Dem PH-Rat gehört bei-
spielsweise von Amtes wegen der Vorsteher oder die Vorsteherin des Bildungs- und 
Kulturdepartementes an (§ 13 Abs. 2a PH-Gesetz). Der Verwaltungskommission der 
Gebäudeversicherung Luzern gehört von Amtes wegen der Vorsteher oder die Vor-
steherin des Justiz- und Sicherheitsdepartementes an (§ 4 Abs. 2 GVG). 
 
Die folgende Übersicht zeigt die Einsitznahme unseres Rates in den verschiedenen 
Organisationen mit kantonaler Beteiligung (gemäss Faktenblätter): 
 


 
Tab. 2: Einsitznahme des Regierungsrates in Organisationen mit kantonaler Beteiligung 
 
 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/515

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/750

https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter
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Bei den Departementssekretärinnen und -sekretären wird ebenfalls angestrebt, eine 
Einsitznahme weitgehend zu vermeiden. Dennoch kann es in bestimmten Fällen an-
gebracht sein, dass sie Einsitz in ein strategisches Organ nehmen. In diesen Fällen 
wird jeweils darauf geachtet, dass das Präsidium des entsprechenden strategischen 
Organs nicht von einem Departementssekretär oder einer Departementssekretärin 
ausgeübt wird. 
 


3.3 Umsetzung der Zielsetzungen aus Planungsberichten 
Die Zielsetzungen des Planungsberichtes zur Klima- und Energiepolitik 2021 sowie 
des Planungsberichtes zur Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter und Le-
bensformen (2022–2025) wurden in die Eignerstrategien 2025 integriert. 


3.3.1 Zielsetzungen im Bereich Klima und Energie 
In Abstimmung mit dem Planungsbericht Klima- und Energiepolitik 2021 des Kan-
tons Luzern (B 87 vom 21. September 2021) wurde erstmals eine klimapolitische 
Zielformulierung in die Eignerstrategien 2021 aufgenommen. Die Tabelle 3 gibt eine 
Übersicht, von welchen Organisationen die Berichterstattung in welcher Form ver-
langt wird: 
 
Berichterstattung mittels Klimabericht 
Luzerner Kantonsspital AG 
Gebäudeversicherung Luzern 
Luzerner Kantonalbank AG 
Verkehrsverbund Luzern 
Luzerner Pensionskasse 
Hochschule Luzern 
 
Berichterstattung mittels Geschäftsbericht 
Luzerner Psychiatrie AG 
Pädagogische Hochschule Luzern 
Universität Luzern 
Lustat Statistik Luzern 
Zweckverband Grosse Kulturbetriebe 
Stiftung Brändi 
Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL 
Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil 
Speicherbibliothek AG 
Landwirtschaftliche Kreditkasse 
WAS Wirtschaft Arbeit Soziales 
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht ZBSA 
Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See 
Tab. 3: Vorgaben zur Klimaberichterstattung 
 
Die Formulierung zur Klimaberichterstattung ist in den Eignerstrategien 2021 allge-
mein gehalten, weil die Massnahmen- und Umsetzungsplanung des Planungsberich-
tes Klima- und Energiepolitik zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Eignerstrate-



https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6
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gien 2021 noch nicht abgeschlossen war. Mit der mittlerweile erfolgten Massnah-
men- und Umsetzungsplanung Klima und Energie 2022–2026 wurden die Zielset-
zungen konkretisiert, die nun in die Eignerstrategien 2025 aufgenommen wurden. 
 
Im Bereich Politische/Ökologische Ziele der Eignerstrategien wurde je eine Standard-
formulierung für Beteiligungen mit Berichterstattung mittels Klimabericht oder Ge-
schäftsbericht aufgenommen. 
 
Unternehmen, die bereits einen Klima- oder Nachhaltigkeitsbericht erstellen, müssen 
keine zusätzliche Berichterstattung für den Kanton Luzern anfertigen. Es wird jedoch 
erwartet, dass die Inhalte gemäss Zielformulierung in geeigneter Form in die beste-
hende Berichterstattung aufgenommen werden. 


3.3.2 Zielsetzungen im Bereich Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensfor-
men 
Der Planungsbericht zur Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter und Le-
bensformen (2022–2025, B 133 vom 30. August 2022) fokussiert auf Themen und 
Massnahmen, mit denen die wirtschaftliche Autonomie, die soziale Sicherheit und 
ein gewaltfreies Leben in einem diskriminierungsfreien Umfeld gefördert werden. In 
Bezug auf die Beteiligungsstrategie ist die Massnahme 1.3 im Handlungsfeld 1 «För-
derung der wirtschaftlichen Autonomie» von Bedeutung: «Der Kanton weitet die be-
stehenden Massnahmen (Selbstdeklaration) zur Kontrolle der Lohngleichheit im Be-
schaffungswesen, bei subventionierten Einheiten sowie bei Leistungsvereinbarungen 
aus. Die Einhaltung der Lohngleichheit sowie die Pflicht zum Nachweis der Lohn-
gleichheit werden als Bestandteile von Verträgen mit externen Partnern eingeführt. 
Die Durchführung von Stichproben zur Einhaltung der Lohngleichheit wird geprüft. 
Hierzu werden bestehende Informationen und Tools des Eidgenössischen Büros für 
die Gleichstellung von Frau und Mann genutzt. Ergänzend dazu stellt der Kanton Lu-
zern weiterhin Informationsmaterial zur Lohngleichheit für Arbeitgebende und Ar-
beitnehmende zur Verfügung». 
 
Im Bereich Soziale Ziele der Eignerstrategien 2025 wurde eine allgemeine Zielformu-
lierung zur Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes und insbesondere der Lohn-
gleichheit bei allen Beteiligungen festgelegt. 


3.4 Umsetzung der parlamentarischen Vorstösse 
Die in der Einleitung erwähnten Vorstösse Postulat P 1090 über die Begrenzung der 
Löhne der Verwaltungsratsmitglieder und Motion M 48 über einen Lohndeckel für 
die Mitglieder der Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des 
Kantons Luzern haben die Absicht, die Entschädigung/Löhne der Leitungsorgane 
von kantonalen Beteiligungen zu begrenzen, wobei das Postulat P 1090 die Ebene 
des strategischen Leitungsorganes (Ebene Verwaltungsrat) und die Motion M 48 die 
Ebene des operativen Leitungsorganes (Ebene Geschäftsleitung) betrifft. Beide Vor-
stösse wurden an der Mai-Session 2024 von Ihrem Rat beraten und jeweils als Postu-
lat erheblich erklärt. 



https://klima.lu.ch/-/media/Klima/Dokumente/Umsetzung_und_Massnahmenplanung_Klima_und_Energie_2022_2026.pdf?rev=7f47a40d08824a17bc109caf89c620ce

https://klima.lu.ch/-/media/Klima/Dokumente/Umsetzung_und_Massnahmenplanung_Klima_und_Energie_2022_2026.pdf?rev=7f47a40d08824a17bc109caf89c620ce

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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3.4.1 Postulat David Roth über die Begrenzung der Löhne der Verwaltungsrats-
mitglieder 
Das Postulat P 1090 fordert die Prüfung einer Obergrenze für die Vergütung von 
Verwaltungsratsmitgliedern, wobei die Maximalentschädigung für das Präsidium bei 
einem Vollzeitpensum nicht über dem Gehalt eines Regierungsratsmitglieds liegen 
soll. In unserer Stellungnahme zum Postulat betonten wir, dass die Vergütungen 
markt- und wettbewerbsfähig sein müssen, um qualifizierte Personen anzuziehen 
und zu halten. Zudem entrichten derzeit nur die LUKB AG und die LUKS AG höhere 
Vergütungen, als das Postulat fordert. Das Postulat wurde, entgegen dem Antrag 
unseres Rates, erheblich erklärt. 
 
Unser Rat ist weiterhin der Ansicht, dass eine generelle Beschränkung der Entschädi-
gungen aus den oben genannten Gründen nicht zielführend ist. Wir anerkennen al-
lerdings die Notwendigkeit einer verbesserten Kommunikation gegenüber Parlament 
und Öffentlichkeit, um das Verständnis für und die Transparenz bei den Entschädi-
gungen, insbesondere bei der LUKB AG und der LUKS AG, zu fördern. In einem Ge-
spräch zwischen den Kantonsratsfraktionen und der Regierung (Dulliker-Gespräch) 
vom Oktober 2024 zeigte sich eine Mehrheit darüber einig, dass sich eine Begren-
zung der Entschädigungen auf die im Postulat geforderte Höhe nicht zufriedenstel-
lend umsetzen lässt und den Kreis der für die Besetzung der Funktionen verfügbaren 
Personen erheblich einschränken würde. Die Vergütung ist daher, wie bisher, fall-
weise zu prüfen und mit der gebotenen Sorgfalt und Sensibilität festzulegen sowie 
transparent offenzulegen. In den Eignerstrategien 2025 werden die Vergütungen an 
die Verwaltungsratsmitglieder der LUKB AG und der LUKS AG geregelt. Für die Ge-
samtvergütung des Verwaltungsrates der LUKB AG ist ein Höchstbetrag von 
1'000'000 Franken festgelegt. 
 
Die politischen Forderungen rund um das Postulat P 1090 flossen verschiedentlich in 
die Eignerstrategie der LUKS AG ein. Für den Verwaltungsratspräsidenten oder die 
Verwaltungsratspräsidentin gilt neu eine pauschale Vergütung, die auch Entschädi-
gungen für die Ausübung von Mandaten in Tochtergesellschaften einbezieht. Als 
maximale Entschädigung für den Verwaltungsratspräsidenten oder die Verwaltungs-
ratspräsidentin der LUKS AG wurde eine jährliche Pauschalvergütung von 195'000 
Franken definiert. Die Entschädigung des Verwaltungsrates soll insgesamt maximal 
735’000 Franken betragen. Die Gesamtentschädigung für den Verwaltungsrat wurde 
auf neun Mitglieder angepasst – was der Realität entspricht.  
 
Weiter wurde der Rekrutierungsprozess für Verwaltungsratsmitglieder und das Ver-
waltungsratspräsidium angepasst. Mandate müssen neu ausgeschrieben werden. 
Weiter ist definiert, dass bei Mitgliedern des Verwaltungsrates die Gesamtbelastung 
durch bestehende berufliche und öffentliche Engagements zu prüfen ist. Dadurch 
sollen auch Ämterkumulationen erkannt und vermieden werden.  


3.4.2 Motion Michael Kurmann über einen Lohndeckel für die Mitglieder der 
Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Lu-
zern 
Die Motion M 48 verlangt eine Begrenzung der Entschädigung für Mitglieder opera-
tiver Leitungsorgane bei Organisationen mit kantonaler Mehrheitsbeteiligung, wobei 
der Bruttolohn maximal das Dreifache des Mindest-Bruttolohns eines Mitglieds des 



https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=dbdb80416683441993d388d2f340aed7

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=dbdb80416683441993d388d2f340aed7

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9349c093b2f746ce9e404a7288c1ecd0
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Regierungsrats betragen soll. In unserer Stellungnahme vom 5. März 2024 wurde 
dargelegt, dass eine gesetzliche Normierung der Entschädigungen von operativen 
Leitungsorganen als zu unflexibel erachtet wird und dass ohnehin nur die LUKB AG 
von der Motion betroffen wäre. Allerdings wurde klar die Bereitschaft bekundet, die 
Entschädigung des CEO der LUKB AG zu überprüfen und entsprechende Anpassun-
gen in der Eignerstrategie 2025 vorzunehmen. Im Ergebnis hat Ihr Rat die Motion als 
Postulat erheblich erklärt. Mit der Erheblicherklärung als Postulat wurde vom Parla-
ment aber klar die Erwartung geäussert, die maximale Entschädigung des CEO der 
LUKB AG zu reduzieren (vgl. KR-Protokoll vom 7. Mai 2024). 
 
Die Formulierung über die maximale Entschädigung der Geschäftsleitung der LUKB 
AG im Sinne der als Postulat erheblich erklärten Motion wurde in der Eignerstrategie 
2025 aufgenommen. 
 
Für die Basisvergütung und die variable Vergütung jedes neu eintretenden Ge-
schäftsleitungsmitglieds der LUKB AG ist jährlich als Maximalsumme der dreifache 
Betrag der maximalen Regierungsratsvergütung (entspricht im Jahr 2024: 847'501 
Franken, resultierend aus dem Maximallohn der Lohnklasse 18 [Maximallohn 
Fr. 239'407.05 * 118 % * Faktor 3]) vorgesehen. Über begründete Ausnahmen auf-
grund von Marktentwicklungen entscheidet unser Rat.  


3.5 Übersicht Organisationen mit kantonaler Beteiligung 
Im Beteiligungsspiegel gemäss § 27a Absatz 2 FLV sind per Ende 2024 57 Unterneh-
men von unterschiedlicher Grösse und strategischer Bedeutung aufgeführt (vgl. Jah-
resbericht 2024 B 50b vom 15. April 2025, S. 382 und 383). Die nachstehende Über-
sicht baut inhaltlich auf dem Beteiligungsspiegel 2024 auf. Daher wird die Roman Fi-
scher-Stiftung in dieser Übersicht geführt. Die Stiftung wird jedoch seit dem Jahr 
2025 nicht mehr als Beteiligung geführt, weil sie keinen direkten Bezug zum Kanton 
Luzern hat. Der Bezug besteht ausschliesslich indirekt via Beteiligung an der Luzer-
ner Kantonsspital AG. 
 
Im Vergleich zur Übersicht über die Organisationen mit kantonaler Beteiligung, die 
sich in der ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 befindet, sind folgende Änderun-
gen zu verzeichnen: 
– Zugang der Beteiligung an der eOperations Schweiz AG: Der Kanton Luzern ist 


mit 0,1 Prozent (rund 100 Franken) am Aktienkapital beteiligt. 
– Zugang der Beteiligung an der LU Couture AG: Der Kanton Luzern besitzt  


51 Prozent am Aktienkapital (rund 26'010 Franken) und stellt ein Mitglied im 
fünfköpfigen Verwaltungsrat. 


– Zugang der Beteiligung an der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredite: 
Der Kanton Luzern ist mit rund 25'000 Franken am Gesellschaftskapital beteiligt 
(0,09 Prozent). 


– Zugang der Beteiligung am Verein iGovPortal.ch: Der Kanton Luzern stellt ein 
Mitglied im zehnköpfigen Führungsausschuss. 


– Zugang der Beteiligung an der Viacar AG: Der Kanton Luzern ist mit 20 Prozent 
am Aktienkapital (rund 50'000 Franken) beteiligt und mit einem Mitglied im sie-
benköpfigen Verwaltungsrat vertreten. 


– Änderung «Art der Beteiligung» des Zweckverbandes Grosse Kulturbetriebe von 
E zu F/E, weil die Delegiertenversammlung neu paritätisch zwischen dem Kanton 



https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=1a6d3e31bf6d46b4a8f43f0dd5c2d743
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und der Stadt Luzern zusammengesetzt ist, der Kanton aber einen höheren Be-
triebsbeitrag leistet. 


 
Bezeichnung Risiko- 


kategorie 
Art der  
Beteili-
gung* 


Cantosana AG C F/E 
eOperations Schweiz AG C F 
Dr. Josef-Schmid-Stiftung C E 
Gebäudeversicherung Luzern B E 
Hochschule Luzern B E 
Innerschweizer Kulturstiftung C F/E 
InNET Monitoring AG C F/E 
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch C E 
Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil C E 
Landwirtschaftliche Kreditkasse B F/E 
LU Couture AG C F/E 
Lucerne Dialogue C F/E 
Lustat Statistik Luzern C E 
Luzerner Bäuerliche Bürgschaftsstiftung (BST) C F/E 
Luzerner Jugendstiftung C E 
Luzerner Kantonalbank AG A F 
Luzerner Kantonsspital AG A F/E 
Luzerner Pensionskasse A E 
Luzerner Psychiatrie AG B F/E 
Pädagogische Hochschule Luzern B E 
Raumdatenpool Kanton Luzern C F/E 
Roman Fischer-Stiftung** C E 
Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft C F 
Schweizer Salinen AG C F 
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredite C F 
Schweizerische Nationalbank C F 
SelFin Invest AG C F 
Speicherbibliothek AG C F/E 
Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt C E 
Sportanlagen Würzenbach AG C F/E 
Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben 
SSBL 


B E 


St. Charles Hall-Stiftung Paul und Gertrud  
Fischbacher-Labhardt 


C E 


Stiftung Berufsbildung Gesundheit Zentralschweiz C E 
Stiftung Brändi B E 
Stiftung Geistliche Musik an der Jesuitenkirche C E 
Stiftung interkantonale Försterschule Lyss C F/E 
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Bezeichnung Risiko- 
kategorie 


Art der  
Beteili-
gung* 


Stiftung Lucerne Festival C E 
Stiftung Schloss Wyher C E 
Stiftung Verkehrshaus der Schweiz C E 
Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern C F/E 
Swiss Library Service Platform SLSP C F/E 
Swisslos Interkantonale Landeslotterie C E 
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut C F 
TMF Extraktionswerk AG C F/E 
Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See B E 
Universität Luzern B E 
Verein eHealth-Zentralschweiz C F/E 
Verein iGovPortal.ch C E 
Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz C F/E 
Vereinigung Pro Heidegg C E 
Verkehrsverbund Luzern B F/E 
Viacar AG C F/E 
WAS Wirtschaft Arbeit Soziales B E 
Wässermatten-Stiftung C F/E 
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht B E 
Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und  
Gesundheitsförderung 


C E 


Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern C F/E 
* F = finanziell, E = Wahl des obersten Leitungsorgans und/oder Einsitznahme 
** Wird seit dem Jahr 2025 nicht mehr als Beteiligung geführt. 
Tab. 4: Übersicht über die Organisationen mit kantonaler Beteiligung 


4 Berichtsteil 
Die Grundlagen für die Beteiligungsstrategie bilden die Eignerstrategien und die 
Faktenblätter (siehe Kap. 2.2). In den Eignerstrategien sind die Eignerziele definiert. 
In den nachfolgenden Kapiteln 4.1 und 4.2 werden die strategischen Ziele aller Orga-
nisationen aus übergeordneter Sicht zusammenfassend wiedergegeben. Die einzel-
nen Eignerstrategien und die jährlich erstellten Faktenblätter sind zentral auf der 
Website des Kantons Luzern aufgeschaltet. Der entsprechende Link ist 
https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen 
 
Im Vergleich zur ergänzten Beteiligungsstrategie 2022 bleibt der Umfang der Aussa-
gen zu den Organisationen mit kantonaler Beteiligung teils identisch. Die Eckwerte 
zur Jahresberichterstattung sowie zu den obersten Führungsorganen sind in den 
Faktenblättern ersichtlich und können im obenstehenden Link eingesehen werden. 
Diese Angaben werden in der Beteiligungsstrategie 2026 nicht explizit aufgeführt. Es 
werden nach wie vor Aussagen zur Risikobeurteilung sowie über die Strategie und 
deren Umsetzung gemacht. Die Art und der Umfang der Beteiligung werden darge-
legt. Das Prinzip der risikobasierten Steuerung bei Organisationen mit kantonaler 



https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen
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Beteiligung wird weiterhin angewendet. Bei Minderheitsbeteiligungen mit tiefem Ri-
siko wird auf die Erstellung einer Eignerstrategie verzichtet. Daher sind die Informati-
onen zu diesen Beteiligungen in der vorliegenden Beteiligungsstrategie weniger um-
fangreich und basieren auf dem jährlich von allen Organisationen auszufüllenden 
Faktenblatt. 
 
Risiko 
Die Risikoeinteilung (A: hohes Risiko, B: mittleres Risiko, C: tiefes Risiko) zeigt auf, 
welche Bedeutung die Risiken bei einer Beteiligung für den Kanton haben.  
Massgeblich für die Risikobewertung ist einerseits die Eintretenswahrscheinlichkeit 
und anderseits die potenzielle Schadenhöhe. Die Schadenhöhe umfasst nicht nur die 
finanziellen, sondern auch die politischen Auswirkungen, beispielsweise bei einem 
Abbau von Arbeitsplätzen. 
 
Für die einzelnen Beteiligungen werden die Überlegungen und Begründungen auf-
gezeigt, die der Risikoeinteilung zugrunde liegen. Weiter wird ausgeführt, wie sich 
die Risikoeinschätzungen gegenüber dem Vorjahr verändert haben. Zudem werden 
die Hauptrisiken für Beteiligungen mit A- und B-Risiko ausgewiesen und welche 
Massnahmen im Hinblick auf die Risikominimierung im Berichtsjahr vorgenommen 
wurden. Im Aufgaben- und Finanzplan sind die Konsequenzen der Risikominimie-
rung jeweils in die Planung eingeflossen. 
 
Nicht alle Organisationen mit kantonaler Beteiligung bedürfen einer gleich starken 
Steuerung. Eine Organisation mit hohem Risiko oder grosser politischer Wichtigkeit 
für den Kanton (Schlüsselbeteiligung) soll intensiver betreut werden als andere. Die 
Geschäftsberichte solcher Schlüsselbeteiligungen werden unserem Rat zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. Es sind dies: Die Luzerner Pensionskasse, die Hochschule Luzern, 
die Luzerner Kantonalbank AG und die Luzerner Kantonsspital AG (vgl. § 20h Abs. 2 
FLG und § 27a Abs. 3 FLV). Nebst dieser gesetzlichen Regelung werden unserem Rat 
auch die Geschäftsberichte des Verkehrsverbundes Luzern und der Luzerner Psychi-
atrie AG zur Kenntnisnahme (§ 6 Abs. 1f öVG und § 13 Abs. 1k Spitalgesetz) unter-
breitet. 
 
Bei den Mehrheitsbeteiligungen an öffentlich-rechtlichen Organisationen hat unser 
Rat weitergehende Kompetenzen und eine grössere Verantwortung. Von diesen Or-
ganisationen werden die Geschäftsberichte unserem Rat zur Genehmigung vorge-
legt (§ 20h Abs. 1 FLG): Gebäudeversicherung Luzern, Pädagogische Hochschule Lu-
zern, Universität Luzern, Lustat Statistik Luzern und Zweckverband Grosse Kulturbe-
triebe Kanton Luzern. 
 
Das Sozialversicherungszentrum WAS Wirtschaft Arbeit Soziales stellt beteiligungs-
rechtlich einen Spezialfall dar, indem der Kanton trotz der Bestimmung sämtlicher 
Verwaltungsratsmitglieder durch unseren Rat zur Durchsetzung seiner Interessen auf 
die Kooperation mit dem Bund angewiesen ist, und der Bund auch eine weitgehende 
Aufsicht über das WAS ausübt. Das WAS ist daher als Minderheitsbeteiligung des öf-
fentlichen Rechts in die PCG-Systematik einzuordnen. Unser Rat ist somit nicht für 
die Genehmigung des Geschäftsberichtes des WAS zuständig, er nimmt jedoch vom 
Geschäftsbericht Kenntnis. 
 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/800a

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
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Bei den übrigen Organisationen mit kantonaler Beteiligung erfolgt die Kenntnis-
nahme des Geschäftsberichtes auf Departements- oder Dienststellenebene. 
 
Strategie 
In den Eignerstrategien (Faktenblättern) wie auch in der ergänzten Beteiligungsstra-
tegie 2022 sind die Strategien definiert, die wir mit den Beteiligungen verfolgen. Im 
vorliegenden Bericht wird nun darüber informiert, wie die Organisationen, an denen 
der Kanton beteiligt ist, unsere Strategien umgesetzt haben und welche Massnah-
men weiter geplant sind. Sofern eine Neuformulierung der strategischen Ziele erfor-
derlich war, wird dies ebenfalls vermerkt. Der Grad der Umsetzung der strategischen 
Ziele wird zusätzlich mit einer Zahl zwischen eins und zehn ausgedrückt (1 = Strate-
gie nicht umgesetzt, 10 = Strategie umgesetzt). Schliesslich wird auch ausgewiesen, 
ob und in welcher Form die Berichterstattung über die Massnahmen zur Erreichung 
der Klimaneutralität verlangt wird (separater Klimabericht oder entsprechender Ab-
schnitt im Jahresbericht). 
 
Art und Umfang 
Unter Basisinformationen und Art und Umfang wird aufgezeigt, ob es sich um eine 
finanzielle Beteiligung und/oder eine Einsitznahme handelt. Es wird die Rechtsform 
aufgeführt, die Höhe des Aktien- oder des Dotationskapitals und der prozentuale 
Anteil des Kantons am Kapital. 
 
Finanzielles 
Der Aufwand und Ertrag ist in den Faktenblättern der jeweiligen ausgelagerten Ein-
heit zu finden. Auch die Entwicklung zu den Finanzzahlen wird darin erläutert. Falls 
die Zahlen für das Jahr 2024 bereits von der Revisionsstelle geprüft vorliegen, wer-
den diese aufgeführt. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt die Rubrik für das Jahr 2024 
leer. 
 
Ebenfalls werden allfällige Zahlungsströme zwischen dem Kanton und der Organisa-
tion im Faktenblatt aufgezeigt. In den Zahlungsflüssen sind alle Geldzuflüsse und  
-abflüsse ausgewiesen. Einnahmenseitig sind dies beispielsweise Dividendenzahlun-
gen, Mietzinseinnahmen, Beratungshonorare oder Materialverkäufe. Ausgabenseitig 
sind es grösstenteils Geldabflüsse aus Transferaufwänden. Die Geldabflüsse an das 
Sozialversicherungszentrum WAS Wirtschaft Arbeit Soziales sind mit Vorsicht zu be-
trachten, da diese brutto gezeigt werden (ohne Abzug der Bundes- und Gemeinde-
beiträge). Die Geldabflüsse an die LUPK beinhalten zusätzlich zu den Abrechnungen 
für die Kernverwaltung insbesondere auch Abrechnungen für die Spitäler, die Hoch-
schule Luzern und die Löhne von Lehrpersonen der Gemeinden. 
 
Für die C-Beteiligungen werden nur die Zahlungsströme ausgewiesen. Die Finanz-
zahlen und deren Beurteilung werden aufgrund des niedrigen Risikos weggelassen. 
 
Oberstes Führungsorgan 
Zu den Aufgaben des strategischen Leitungsorgans gehören unter anderem die Lei-
tung der Organisation im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und die Umsetzung 
der Eignerstrategie unseres Rates. In den Faktenblättern sind die Mitglieder des stra-
tegischen Organs einschliesslich einer allfälligen Kantonsvertretung aufgeführt. Per-
sonelle Veränderungen im Jahr 2024 und auch die Geschlechtervertretung werden 
darin zusätzlich erläutert. 



https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter

https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter
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4.1 Organisationen des öffentlichen Rechts 


4.1.1 Mehrheitsbeteiligungen des öffentlichen Rechts 


4.1.1.1 Gebäudeversicherung Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Die Höhe der Auswirkung eines Reputationsscha-


dens, das Infragestellen des Gebäudeversiche-
rungsmonopols und das faktische finanzielle Ri-
siko führen zu einer Risikoeinteilung bei B. 


Veränderung zur letzten BS Erwähnung des faktischen finanziellen Risikos. Die 
finanzielle Situation der GVL ist derzeit jedoch so-
lide. 


Hauptrisiken Gross- und Jahrhundertereignisse, negative Fi-
nanzmarktentwicklungen. 


Massnahmen Schadensprävention, Rückversicherungsmassnah-
men, Anlagestrategie/Anlagereglement. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Schadenprävention und Intervention. 
− Gewährleistung günstiger Versiche-


rungsprämien, die so anzusetzen sind, 
dass sie ausreichen, die Schäden zu ver-
güten und einen genügenden Reserve-
fonds zu unterhalten. 


− Prämienrückerstattungen und Überschussab-
gabe an den Kanton von max. 1,5 Millionen 
Franken bei gutem Geschäftsgang. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine besonderen 
  
Art und Umfang  
Rechtsform öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder 


der Verwaltungskommission und die Revisi-
onsstelle. 


− Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Justiz- 
und Sicherheitsdepartementes gehört der 
Verwaltungskommission von Amtes wegen an. 


Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Die Anstalt versichert alle im Kanton Luzern gele-


genen Gebäude gegen Feuer- und Elementar-
schäden. 


Kantonale Aufgabe Obligatorische Versicherung 
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4.1.1.2 Pädagogische Hochschule Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Im schweizerischen Vergleich tiefer Trägerbei-


trag. 
− Entwicklung der Studierendenzahl ist schwie-


rig zu prognostizieren und zu steuern. 
− Geringer Einfluss auf die Höhe der FHV-Tarife. 
− Teuerung wird auf Trägerbeitrag gewährt und 


somit nicht auf die gesamten Personalkosten. 
− Die geplanten Sparmassnahmen des Bundes 


führen voraussichtlich zu Einnahmeausfällen 
(Forschungsbeiträge). 


− Erschwerte Expansionsmöglichkeiten mangels 
ausreichender Raumkapazitäten. 


Veränderung zur letzten BS Risikoerweiterung um geplante Sparmassnahmen 
des Bundes und Teuerung. 


Hauptrisiken − Hohe Abhängigkeit der Einnahmen von den 
Studierendenzahlen. 


− Geringes Eigenkapital. 
− Teuerung ist über FHV-Tarif und Trägerbeitrag 


nicht für das gesamte Personal ausfinanziert. 
− Verzögerter Bezug Campus Horw. 


Massnahmen − Vertretung der Anliegen der Pädagogischen 
Hochschule Luzern auf nationaler Ebene 
(Fachkonferenz, Hochschulrat, Plenarver-
sammlung SHK, EDK-Vorstand und -Plenar-
versammlung, Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI des Bundes). 


− Massnahmen für eine nachhaltig solide Finan-
zierung wurden vom Regierungsrat beschlos-
sen. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Lehrpersonen ausbilden und Lehrpersonen-
mangel verhindern bzw. reduzieren (Förde-
rung auch von Quereinsteiger/innen in den 
Lehrberuf). 


− Fortschrittliches und attraktives Volksschulsys-
tem fördern. 


− PH Luzern als Kompetenzzentrum für Pädago-
gik, Didaktik und für Schulmanagement etab-
lieren. 


− Die Angebote sollen den Bedürfnissen der 
Zentralschweizer Schulen entsprechen. 


Veränderung zur letzten BS Nachhaltig solide Finanzierung der PH sicherstel-
len. 
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Stand der Umsetzung − Attraktives Volksschulsystem / Lehrpersonen-
mangel: Die PH arbeitet eng und konstruktiv 
mit der Dienststelle Volksschulbildung zusam-
men (z. B. Mitwirkung in der Arbeitsgruppe 
zum Thema Lehrpersonenmangel) und ko-
operiert mit Schulen. 


− Kompetenzzentrum: Etablierung läuft. 
− Bedürfnisentsprechung der Schulen: Bei Be-


darf laufende Korrekturen. 
Beteiligung wird gehalten. 


Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Kontinuierliche fachliche Kooperation mit der 


Dienststelle Volksschulbildung. 
− Sorgfältige Prüfung der Beschlussvorlagen für 


den Rat der Pädagogischen Hochschule. 
− Jährliche Überprüfung des Leistungsauftrages. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder 


des Rates der PHLU. 
− Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Bil-


dungs- und Kulturdepartementes übernimmt 
von Amtes wegen den Vorsitz des Rates der 
PHLU. 


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Gewährleistung der Grund- und Zusatzausbildung 


sowie der Weiterbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern (Volksschule, Sekundarstufe II, Heilpäda-
gogik) und Förderung des Nachwuchses an Leh-
rerinnen und Lehrern. Berufsfeldbezogene For-
schung zur Weiterentwicklung des kantonalen 
Schulwesens. 


Kantonale Aufgabe Bildungsförderung 
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4.1.1.3 Universität Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Risiko eines generellen Rückgangs der Studie-


rendenzahlen. 
− Im schweizerischen Vergleich tiefer Trägerbei-


trag. 
− Geringer Einfluss auf die Höhe der IUV-Bei-


träge (IUV= interkantonale Universitätsverein-
barung). 


− Teuerung wird auf Trägerbeitrag gewährt und 
somit nicht auf die gesamten Personalkosten. 


− Die geplanten Sparmassnahmen des Bundes 
führen voraussichtlich zu Einnahmeausfällen 
(Grundbeiträge und Forschungsförderung). 


Veränderung zur letzten BS Risikoerweiterung um geplante Sparmassnahmen 
des Bundes und Teuerung. 


Hauptrisiken − Hohe Abhängigkeit von den Studierenden-
zahlen. 


− Teuerung ist über IUV-Tarif und Trägerbeitrag 
des Kantons Luzern nicht für das gesamte Per-
sonal ausfinanziert. 


Massnahmen Vertretung der Anliegen der Universität auf natio-
naler Ebene (Fachkonferenz, Hochschulrat, Plenar-
versammlung, EDK-Vorstand und -Plenarver-
sammlung, Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI des Bundes) und Ab-
gleich der Finanzplanungen zwischen Universität 
und Kanton. Frühzeitige Entscheide über finanzi-
elle Entwicklung. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Intensivierung des Wissens-, Innovations- und 
Technologietransfers. 


− Kooperation und Koordination mit anderen 
Universitäten und Fachhochschulen, mit öf-
fentlichen Leistungserbringern und mit Unter-
nehmen. 


− Stärkung Region, Steigerung Standortattrakti-
vität. 


− Abwanderung qualifizierter junger Menschen 
stoppen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung − Wissens-, Innovations- und Technologietrans-


fer wird aktuell gestärkt. 
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− Ausbau von Kooperation und Koordination, 
zum Beispiel im Bereich Wirtschaftswissen-
schaften, mit der Hochschule Luzern. 


− Laufende Stärkung der Region mit eigenfinan-
ziertem Ausbau der Universität. 


− Abwanderung qualifizierter junger Menschen 
wird mit attraktiven Angeboten reduziert. 


− Die Abrundung als humanwissenschaftliche 
Universität wurde mit der Gesetzesänderung 
und der Gründung der beiden neuen Fakultä-
ten erreicht. 


− Der Aufbau schreitet erfolgreich voran. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Sorgfältige Prüfung der Beschlussvorlagen für 


den Universitätsrat. 
− Einflussnahme im Universitätsrat. 
− Jährliche Überprüfung des Leistungsauftrages. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder 


des Universitätsrates. 
− Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Bil-


dungs- und Kulturdepartementes gehört von 
Amtes wegen dem Universitätsrat an (1 von 9 
Mitgliedern). 


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Durch die Bereitstellung hochwertiger, wissen-


schaftlich orientierter Ausbildungsangebote er-
halten begabte Jugendliche aus der Region die 
Möglichkeit, in Luzern zu studieren. Damit trägt 
die Universität Luzern dazu bei, dass den regiona-
len Unternehmen genügend hochqualifizierte 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Sie engagiert 
sich zudem in Forschung, Weiterbildung und 
Dienstleistungen und erarbeitet Lösungsmodelle 
für Fragen und Probleme, die sich aus der Ent-
wicklung der Gesellschaft ergeben. 


Kantonale Aufgabe Bildungsförderung  
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4.1.1.4 Lustat Statistik Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Bei allfälligen Verlusten, die nicht mit den Reserven 


gedeckt werden können, besteht ein finanzielles 
Risiko. Fehlerhafte Statistiken, die zu falschen Be-
schlüssen führen, könnten zu einem Reputations-
schaden führen (z. B. Finanzausgleich). 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die unternehmerischen, wirtschaftlichen, politi-


schen und sozialen Ziele der Eignerstrategie wer-
den erreicht. 


Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Jährlich erneuerte Leistungsvereinbarungen für 


die Bereiche öffentliche Statistik, LuReg (Daten-
plattform amtliche Register) und Finanzausgleich 
(jährliche Berechnung). 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des Statis-


tikrates, und der Kanton wird mit einem Mitglied 
im fünfköpfigen Statistikrat vertreten. 


Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Erhebung, Bearbeitung, Speicherung, Analyse und 


Verarbeitung von statistischen Daten. Bereitstellen 
von wichtigen, repräsentativen und kohärenten 
statistischen Informationen über Bevölkerung, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt an die 
kantonalen und kommunalen Behörden und an 
die Öffentlichkeit. 


Kantonale Aufgabe − Koordination der gesamten kantonalen Statis-
tik.  


− Erstellung des statistischen Mehrjahrespro-
grammes.  


− Kontinuierliches Monitoring mittels Indikato-
ren.  


− Erstellung demografischer Szenarien und da-
rauf basierender Zukunftsprognosen. 
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4.1.1.5 Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern  
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es gibt wenige Risiken, weil die Institutionen lang-


jährig professionell geführt werden (Führung, 
Budgetdisziplin, Subventionspraxis). 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Bestand und Weiterentwicklung der Kulturin-


stitutionen sichern. 
− Stärkung von Ansehen und Erfolg als Kultur-


kanton. 
− Inhaltliche Weiterentwicklung durch die In-


tegration neuer Institutionen prüfen. 
− Einrichtung einer Geschäftsstelle, welche die 


administrativen und koordinativen Aufgaben 
übernimmt und ein systematisches Finanz- 
und Zielcontrolling durchführt. 


Veränderung zur letzten BS Einrichtung einer Geschäftsstelle. 
Stand der Umsetzung Kontinuierliche Umsetzung. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Kontinuierliche Evaluation und Strategieentwick-


lung. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Körperschaft des kantonalen öffentlichen Rechts. 
Einflussnahme Die Delegiertenversammlung setzt sich aus drei 


Delegierten des Kantons und drei der Stadt Lu-
zern zusammen. Das Präsidium wechselt alle zwei 
Jahre zwischen dem Vorsteher oder der Vorstehe-
rin des Bildungs- und Kulturdepartementes und 
der Stadt Luzern. 


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Finanzielle, ideelle und inhaltliche Unterstützung  


und Weiterentwicklung der fünf grossen Kulturbe-
triebe (Luzerner Theater, Luzerner Sinfonieorches-
ter, Kunstmuseum, Verkehrshaus der Schweiz und 
Lucerne Festival). 


Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.1.2 Minderheitsbeteiligungen des öffentlichen Rechts 


4.1.2.1 Luzerner Pensionskasse 
 
Risiko  
Risikokategorie A 
Begründung Bei schlechter finanzieller Lage der Luzerner Pen-


sionskasse (LUPK) könnten die finanziellen Aus-
wirkungen auf den Kanton entsprechend hoch 
sein (Sanierungsbeiträge). 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Unterdeckung (Deckungsgrad). 


− Demografie in Verbindung mit den Umwand-
lungssätzen. 


− Bewirtschaftung Anlagevermögen und Umfeld 
Finanzwirtschaft. 


− Attraktivitätsverlust als Arbeitgeber bei unat-
traktiven Rahmenbedingungen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 


− Imageverlust bei schlechten Ergebnissen der 
LUPK. 


Massnahmen − Es wird am Zieldeckungsgrad von über 100 
Prozent festgehalten (Wertschwankungsre-
serve). 


− Strukturell ist die LUPK solid aufgestellt. Mit 
der Senkung der Umwandlungssätze im Rah-
men der LUPK-Reglementsänderung 2019 
wurde die Umverteilung von den aktiven Ver-
sicherten zu den Rentnerinnen und Rentnern 
(Pensionierungsverluste) zwar reduziert, aber 
nicht eliminiert. 


− Im Zusammenhang mit der Sanierungsfähig-
keit/Sanierungsbereitschaft überprüft die 
LUPK ihre versicherungstechnischen Grundla-
gen und Parameter regelmässig und nimmt 
entsprechende Anpassungen an die jeweils 
aktuellsten Gegebenheiten vor. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Vorsorgeziel: 50 Prozent der versicherten Be-
soldung im Rentenalter. 


− Vermeidung von Pensionierungsverlusten 
durch zu hohe Rentenleistungen (Umwand-
lungssätze). 


− Reduktion von Umverteilungen von Aktiven 
zu Rentnerinnen und Rentnern, die durch 
nicht genügend finanzierte Leistungen verur-
sacht werden. 
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− In der Anlagepolitik soll eine angemessene Ri-
sikoverteilung u. a. durch Diversifikation er-
reicht werden; in der Anlagepolitik soll ein Au-
genmerk auf Nachhaltigkeit, Ethik, ökologi-
sche und energetische Aspekte gelegt wer-
den. 


− Deckungsgrad soll 100 Prozent sein. Darüber 
hinaus entsprechend der Anlagestrategie not-
wendige Wertschwankungsreserven bilden. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Umsetzung der strategischen Ziele liegt in der  


Kompetenz des LUPK-Vorstandes. Der Kanton  
wird dabei durch die Arbeitgebervertretung im  
LUPK-Vorstand vertreten. 


Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Zur Umsetzung der strategischen Ziele sind fol-


gende Massnahmen notwendig: 
− Senkung der Umwandlungssätze (mit der 


LUPK-Reglementsänderung per 1. Januar 2019 
umgesetzt) und damit eine Reduktion der 
Umverteilung (in Form von Pensionierungs-
verlusten) von den aktiven Versicherten zu 
den Rentnerinnen und Rentnern. Aufgrund 
des Zinsanstiegs im Jahr 2022 hat der Druck 
auf eine Senkung der Umwandlungssätze et-
was abgenommen. Seither haben sich die Zin-
sen jedoch wieder reduziert. Im letzten versi-
cherungstechnischen Gutachten per 31. De-
zember 2023 empfiehlt der Experte für beruf-
liche Vorsorge, eine weitere Senkung der Um-
wandlungssätze zu prüfen. Der Vorstand hat 
Ende 2024 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
welche die Empfehlung des Experten prüfen 
und dem Vorstand LUPK Lösungsvorschläge 
unterbreiten soll. 


− Erhöhung des Rentenalters von heute 63 auf 
neu 65 Jahre, damit das Vorsorgeziel von 
50 Prozent der versicherten Besoldung im 
Rentenalter trotz Senkung der Umwandlungs-
sätze beibehalten werden kann (wurde mit der 
LUPK-Reglementsänderung per 1. Januar 2019 
umgesetzt). 


− Laufende Bildung der Rückstellungen für ei-
nen zu hohen Umwandlungssatz, um die Leis-
tungseinbussen einer künftigen Umwand-
lungssatz-Senkung teilweise abfedern zu kön-
nen. 


− Laufende Überprüfung der Ziele und Grund- 
sätze der Vermögensbewirtschaftung. 
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Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Kanton nimmt in erster Linie die Rolle des 


Arbeitgebers ein, nicht jene als Eigner. 
− Der Vorstand ist paritätisch (Vertretung von Ar-


beitnehmenden und Arbeitgebenden) zusam-
mengesetzt und besteht aus 12 Mitgliedern. 


− Der Regierungsrat wählt die Arbeitgeberver-
tretung in den Vorstand. Im Vorstand ist er 
nicht vertreten. 


Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Umfassender Schutz gegen die wirtschaftlichen 


Folgen von Alter, Invalidität und Tod.  
Kantonale Aufgabe Vorsorgepflicht als Arbeitgeber. 
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4.1.2.2 Hochschule Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Im Schweizer Vergleich geringer Trägerbei-


trag. 
− Entwicklung der Studierendenzahl ist schwie-


rig zu prognostizieren und zu steuern. 
− Geringer Einfluss auf Höhe der FHV-Tarife. 
− Die geplanten Sparmassnahmen des Bundes 


führen voraussichtlich zu Einnahmenausfällen 
(Grundbeiträge und Forschungsförderung). 


Veränderung zur letzten BS Risikoerweiterung um geplante Sparmassnahmen 
des Bundes.  


Hauptrisiken − Hohe Abhängigkeit der Einnahmen von den 
Studierendenzahlen, zugleich geringe finanzi-
elle Reserven und Spielräume sowie steigende 
Mietkosten.  


− Relativ tiefer Bestand an Eigenkapital. 
− Wegen Pensionierungswelle sind in den kom-


menden Jahren viele Kaderstellen zu besetzen. 
− Ein verzögerter Bezug des Campus Horw würde 


zu Attraktivitätsverlust und Einschränkungen 
durch die lange Bauphase führen. 


Massnahmen − Vertretung der Anliegen der Hochschule Lu-
zern auf nationaler Ebene (Fachkonferenz, 
Hochschulrat, Plenarversammlung, EDK-Vor-
stand und -Plenarversammlung, Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI des Bundes).  


− Regelmässige Absprachen mit den übrigen 
Trägerkantonen. 


− Langfristige Leistungsaufträge und Finanzpla-
nung von HSLU und Kantonen. Frühzeitige 
Entscheide über finanzielle Entwicklung.  


− Mit dem Leistungsauftrag 2024−2027 wird 
eine Eigenkapitalquote von 6 Prozent des 
Umsatzes angestrebt. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Steigerung der Attraktivität des Kantons durch 
das Angebot hochwertiger praxisorientierter 
Ausbildungen und Reputation als Kompetenz-
zentrum für wirtschaftliche, technische, soziale 
und kulturelle Fragen. 


− Intensivierung des Wissens-, Innovations- und 
Technologietransfers.  
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− Kooperation, Koordination mit öffentlichen 
Leistungserbringern und mit Unternehmen.  


− Stärkung der Region und Steigerung der 
Standortattraktivität u. a. durch das strategi-
sche Projekt Smart Region Zentralschweiz. 


− Abwanderung qualifizierter junger Menschen 
stoppen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung − Attraktivität wird laufend gestärkt, auch mit 


dem Aufbau neuer Angebote (z. B. Pflege); 
dies wirkt der Abwanderung entgegen. 


− Kooperation und Koordination mit Unterneh-
men ist intensiv. 


− Stärkung der Region geschieht laufend, u. a. 
dank intensiver Kooperation mit Unternehmen 
der Region Zentralschweiz. 


Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Sorgfältige Prüfung der Beschlussvorlagen für 


den Konkordatsrat. 
− Einflussnahme im Konkordatsrat. 
− Jährliche Überprüfung des Leistungsauftrags. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Konkordatsrat setzt sich aus je einem Mit-


glied der Regierungen der Trägerkantone zu-
sammen.  


− Der Vorsitz steht dem Regierungsmitglied des 
Kantons Luzern zu (Vorsteher BKD). 


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Die Hochschule Luzern ist eine der neun öffent-


lich-rechtlichen Fachhochschulen der Schweiz. Sie 
vereinigt die sechs Departemente Technik und Ar-
chitektur, Wirtschaft, Informatik, Soziale Arbeit & 
Gesundheit, Design Film Kunst sowie Musik. Das 
Fachhochschulgesetz des Bundes sowie ein von 
den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, 
Nidwalden und Zug getragenes Konkordat bilden 
den rechtlichen und institutionellen Rahmen für 
die Hochschule Luzern. 


Kantonale Aufgabe Bildungsförderung 
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4.1.2.3 Landwirtschaftliche Kreditkasse 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Einerseits handelt es sich um hohe Kreditsummen 


an Grundeigentümerinnen und -eigentümer. An-
dererseits sind die Kredite grundpfandrechtlich si-
chergestellt und werden bei der Hofübergabe in 
der Regel weitergegeben. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Ausfall von Kreditsummen und verzögerte Rück-


zahlungen. 
Massnahmen Kredite müssen weit innerhalb des Verkehrswertes 


grundpfändlich sichergestellt sein. Die Gewäh-
rung wird sorgfältig abgeklärt. Risikomanagement 
und IKS werden seit 2009 angewendet. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Wirtschaftliche, zukunftsgerichtete Betriebs-
strukturen unterstützen. 


− Nachhaltige, den Klimazielen des Kantons 
entsprechende und naturnahe Produktions-
formen fördern. 


− Kompetente Ansprechpartnerin und messba-
rer Kundennutzen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Ziele werden laufen umgesetzt. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Zielgerichtete Weiterbildung der Mitarbeitenden. 


Beibehaltung des guten Teamgeistes zur Erbrin-
gung optimaler Leistung. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Genossenschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Genossenschaftskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 10,3 Millionen Franken 
Anteil Kanton 6,9 Millionen Franken, 66,6 Prozent 
Einflussnahme − Acht von 65 Stimmen als Genossenschafter, 


65 Prozent am Genossenschaftskapital. 
− Zwei von fünf Vorstandsmitgliedern werden 


vom Regierungsrat gewählt, drei wählt die Ge-
neralversammlung. 


Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Gewährung von Finanzhilfen zur Grundlagenver-


besserung im ländlichen Raum. 
Kantonale Aufgabe Gewährung von Betriebshilfen. 
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4.1.2.4 Verkehrsverbund Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung − Änderungen der Finanzierungsregeln des 


Bundes (namentlich Umverteilung zwischen 
RPV und Ortsverkehr) führen dazu, dass der 
VVL einen höheren Anteil der Abgeltungen 
übernehmen muss. 


− Tariferhöhungen wiederum führen je nach 
Höhe und Ausgestaltung der Tarifmassnahmen 
zu einer tieferen Nachfrage mit stagnierenden 
oder gar sinkenden Einnahmen. 


− Der öV ist nur attraktiv, wenn er zuverlässig 
verkehrt. Im Busverkehr bleibt der öV insbe-
sondere zu den Hauptverkehrszeiten im Ver-
kehr stecken, da vielerorts Busbeschleuni-
gungsmassnahmen fehlen. Im Bahnverkehr ist 
der Bahnhof Luzern an der Kapazitätsgrenze. 


− Einmalig anfallende Kosten für Umleitungsver-
kehr, die in der Finanzplanung schwierig zu 
berücksichtigen sind. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Die Umsetzung der Defossilisierung sowie die 


Personalteuerung verursachen Kostensteige-
rungen im öV. 


− Mangelende Zuverlässigkeit im Busverkehr 
aufgrund der Verkehrssituation führt zu Ver-
lust von Fahrgästen und höheren Betriebskos-
ten. 


− Die Reduktion der Mitfinanzierung des RPV 
durch den Bund führt zu einem höheren Ab-
geltungsanteil des VVL. 


Massnahmen Angebotsentwicklung abgestimmt auf Nachfrage-
entwicklung und zur besseren Erschliessung. Ver-
besserung der Zuverlässigkeit. Aktivitäten im Mo-
bilitätsmanagement im Rahmen der kantonalen 
Strategie. Erhöhung der Kantons- und Gemeinde-
beiträge ab 2025, Ausgleichung der Verluste in 
den nächsten Jahren über Eigenkapital. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Leistungsfähigen, attraktiven und einfach zu-
gänglichen öffentlichen Personenverkehr si-
cherstellen und fördern. 


− Die Grundversorgung durch den öffentlichen 
Personenverkehr im ganzen Kantonsgebiet 
gewährleisten. 
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− Erreichbarkeit der Agglomerationen und Ver-
bindungen in die Zentren mit dem öffentli-
chen Personenverkehr verbessern. 


− Mittel der öffentlichen Hand wirtschaftlich 
verwenden. 


− Effizienz erhöhen. 
− Verkehrserträge steigern. 
− Defossilisierung des öffentlichen Personenver-


kehrs vorantreiben (Einsatz von energieeffi-
zienten, emissionsarmen, mit erneuerbarer 
Energie betriebenen Bussen). 


Veränderung zur letzten BS Defossilisierung des öffentlichen Personenver-
kehrs als neues strategisches Ziel. 


Stand der Umsetzung Die Grundversorgung wird auf gutem Niveau si-
chergestellt. Gezielte Angebotsausbauten sollen 
den Anteil des öV am Gesamtverkehr verbessern. 
Die Preissteigerungen bei Ersatzbeschaffungen, 
die Defossilisierung sowie Änderungen in der Fi-
nanzierung werden mehr öffentliche Mittel erfor-
dern. 


Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Der öV-Bericht 2023–2026 sieht drei Schwer-


punkte vor: Kapazität, Zuverlässigkeit und Vernet-
zung.  
Verschiedene Schlüsselplanungen laufen oder 
sind innerhalb der Berichtsperiode anzugehen, 
damit der langfristige Zielzustand erreicht wird. 
Die wichtigsten Massnahmen bis 2026 sind:  
− Projektierung Durchgangsbahnhof Luzern und 


nationale Planungen zu den nächsten Bahn-
ausbauschritten, 


− Planung Angebotskonzepte Bahn 2040 (ZKöV) 
und Bus 2040 (Kanton Luzern), 


− verstärkte Kundenorientierung mit Tarifhar-
monisierung, 


− Kapazitätssteigerung im Bahnkorridor Luzern‒
Olten, 


− schrittweise Umsetzung der AggloMobil-Pla-
nung, der Korridorplanungen im ländlichen 
Raum sowie der einheitlichen Angebotsstan-
dards, 


− stärkere Vernetzung des öV mit anderen Ver-
kehrsmitteln, 


− zunehmender Einsatz effizienter, emissionsar-
mer und mit erneuerbaren Energien betriebe-
ner Busse. 
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Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt den Verbundrat. Die-


ser besteht aus sieben Mitgliedern, wovon 
drei Mitglieder den Kanton und vier Mitglie-
der die Gemeinden vertreten.  


− Der Regierungsrat ist im Verbundrat zurzeit 
mit einem Angestellten aus dem FD und zwei 
externen Personen vertreten. 


Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Planung und Finanzierung des öffentlichen Ver-


kehrs im Kanton Luzern; Führung der Geschäfts-
stelle des Tarifverbundes Passepartout. Weiterent-
wicklung des öV-Angebots, Festlegung des Sorti-
ments und der Preise sowie Aushandeln von Ver-
einbarungen mit den 11 Transportunternehmen. 


Kantonale Aufgabe Stärkung des öffentlichen Personen- und Schie-
nengüterverkehrs nach wirtschaftlichen Grundsät-
zen. 
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4.1.2.5 WAS Wirtschaft, Arbeit, Soziales 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Die Geschäftsfelder WAS/AK, WAS/IV und 


WAS/wira nehmen Aufgaben wahr, die ihnen das 
Bundesrecht direkt zuweist oder die ihnen vom 
Kanton zur Durchführung übertragen worden sind 
(übertragene kantonale Aufgaben). Das Bundes-
recht sieht eine Haftung des Kantons vor. Zudem 
besteht für die übertragenen kantonalen Aufga-
ben eine Haftung nach kantonalem Haftungs-
recht. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Die übertragenen Aufgaben sind gesetzes-
konform, qualitativ hochstehend und effizient 
zu erbringen.  


− Gut vernetzte Strukturen und Synergiepoten-
zial (Kooperation) nutzen. 


− Indikatoren für die Erreichung dieser Ziele 
sind der Revisionsbericht der pwc betreffend 
die AK, die Berichterstattung des GSD an den 
Regierungsrat über die Entscheide der Ge-
richtsbehörden in seinem Fachbereich und 
das Ergebnis des Controllings des Bundes. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der letzte Revisionsbericht der pwc erwähnt, dass 


die Abläufe der AK zweckmässig organisiert sind, 
und die Aufgaben auch durch Automatisierungen 
effizient und weisungsgemäss durchgeführt wer-
den. Dementsprechend hat die AK im Vergleich zu 
anderen kantonalen Ausgleichskassen eine der 
tiefsten Verwaltungskostensätze. Zudem hebt die 
pwc den Fokus der AK auf das Organisationsma-
nagement positiv hervor. Die Berichterstattung 
des GSD an den Regierungsrat über die Ent-
scheide führte zu keinen Massnahmen. Auch das 
Controlling des Bundes ist positiv ausgefallen. Der 
Bund hat keine Massnahmen ergriffen.  


Grad der Umsetzung 9 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt sämtliche Mitglieder des 


Verwaltungsrates. 
Zuständiges Departement GSD 
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Zweck der Organisation Das Sozialversicherungszentrum koordiniert den 
Vollzug der Bundesgesetzgebung über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung und die Invali-
denversicherung durch die kantonale Ausgleichs-
kasse und die kantonale IV-Stelle sowie die weite-
ren Aufgaben, die das Bundesrecht diesen Orga-
nen überträgt. Der Kanton überträgt dem Sozial-
versicherungszentrum die Durchführung der Ar-
beitslosenversicherung gemäss dem Bundesge-
setz über die obligatorische Arbeitslosenversiche-
rung und die Insolvenzentschädigung. Der Kanton 
kann dem Sozialversicherungszentrum mit Zu-
stimmung des Bundes weitere Aufgaben übertra-
gen. 


Kantonale Aufgabe Versicherung der Bevölkerung gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krank-
heit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwai-
sung und Verwitwung. 
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4.1.2.6 Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Organisatorische Risiken (Reputation, Finanzen 


und Aufsicht). 
Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Reputation, Haftungsrisiken und Aufsichtspflicht. 
Massnahmen keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine besonderen 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Die Regierungen der Konkordatskantone (to-


tal 6) wählen je ein Mitglied für vier Jahre in 
den Konkordatsrat. 


− Die Vorsteherin oder der Vorsteher des JSD 
gehört dem Konkordatsrat von Amtes wegen 
an. 


Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Wahrnehmung der gesetzlichen Aufsicht über 


sämtliche Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule. 
Aufsichtsbehörde über die klassischen Stiftungen. 


Kantonale Aufgabe Erfüllung der dem Kanton nach Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden Aufgaben. 
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4.1.2.7 Interkantonale Polizeischule Hitzkirch 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Neben dem Ausbildungsangebot spielt die Im-


mobilienstrategie eine wichtige Rolle. Krasses 
Fehlverhalten oder Misswirtschaft der Schuldirek-
tion sowie der Mitarbeitenden könnte die Ausbil-
dungsstätte in ihrer Qualität beeinträchtigen und 
finanzielle Probleme verursachen (z. B. Konkor-
datskantone müssen Geld einschiessen). Die im 
Mai 2021 durch den Berner Regierungsrat in Aus-
sicht gestellte Kündigung des Konkordates per 
Ende 2035 tangiert die Risikobeurteilung der in-
terkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) vorläu-
fig nicht.  


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Eine Ausbildung, die den hohen Ansprüchen 
an die beruflichen Handlungskompetenzen 
von Polizistinnen und Polizisten entspricht.  


− Eine Ausbildung, die wissenschaftliche Er-
kenntnisse in der Curriculumsgestaltung für 
die Erwachsenenbildung berücksichtigt. 


− Berufliche Abschlüsse, welche für die in den 
Rekrutierungsprozessen anvisierten Persön-
lichkeits- und Anforderungsprofilen attraktiv 
und konkurrenzfähig zu anderen Zweitausbil-
dungen sind. 


− Hohes, modernes und kostenoptimiertes Bil-
dungsniveau. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Ziele werden laufen umgesetzt. 
Grad der Umsetzung 9 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Einflussnahme − Konkordatsbehörde: eines von 11 Mitgliedern. 


− Schulrat: eines von 11 Mitgliedern. 
Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Gemeinsame Polizeischule der Konkordatsmitglie-


der für die Grundausbildung und Weiterbildung 
von Angehörigen ihrer Polizeikorps sowie die For-
schung im Bereich des Polizeiwesens. Vereinheitli-
chung der Ausbildung sowie Einbindung der Poli-
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zeiausbildung ins allgemeine schweizerische Bil-
dungssystem; hoher Praxisbezug, klar definierte 
Berufsprofile und die Möglichkeit der weiterfüh-
renden Laufbahn mit anerkannten Abschlüssen. 


Kantonale Aufgabe − Grundausbildung und Weiterbildung zuguns-
ten der Luzerner Polizei.  


− Eines der regionalen Ausbildungszentren für 
die Polizei in der Schweiz, wie es das bil-
dungspolitische Gesamtkonzept der Justiz- 
und Polizeidirektorinnen und -direktoren vor-
sieht. 
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4.1.2.8 Schweizerische Nationalbank 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Kanton Luzern ist mit 0,4 Millionen Franken am 


Aktienkapital beteiligt (unwesentlich). Der Kanton 
Luzern hat gegenüber der Schweizerischen Natio-
nalbank (SNB) keinerlei Pflichten. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Beteiligung wird gehalten.  
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des Bundes-


rechts (börsenkotiert) 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 25,0 Millionen Franken 
Anteil Kanton 1,77 Prozent 
Einflussnahme Möglichkeit zur Teilnahme an der Generalver-


sammlung. 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Die SNB führt die Geld- und Währungspolitik im 


Gesamtinteresse des Landes und gewährleistet 
die Preisstabilität. Dabei trägt sie der konjunktu-
rellen Entwicklung Rechnung. Die Nationalbank 
hat das ausschliessliche Recht zur Ausgabe der 
Schweizer Banknoten. 


Kantonale Aufgabe keine. Die Beteiligung der Kantone entstand, als 
das Banknoten-Monopol von den Kantonalban-
ken (früher Emissionsbanken) an den Bund über-
gegangen war. Seither unverändert. 
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4.1.2.9 Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredite 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Geringe finanzielle Beteiligung. 
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024. 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. Die SGH ist ein wichtiges In-


strument, um die Hotellerie v. a. in den ländlichen 
Regionen bei der Bewältigung von notwendigen 
Investitionen zu unterstützen. Diesen Unterstüt-
zungsbedarf identifiziert auch die kantonale Tou-
rismusförderung. 


Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024 
Stand der Umsetzung Neue Beteiligung seit 2024 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Genossenschaft 
Einflussnahme Finanziell mit 25'000 Franken am Gesellschaftska-


pital. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Die SGH ist die Partnerin für Fragen zu Finanzie-


rung und Beratung in der Hotellerie. 
Kantonale Aufgabe Kantonale Tourismusförderung. 
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4.1.2.10 Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes ohne di-


rekte Einflussmöglichkeit des Kantons Luzern.  
Beteiligung ist unwesentlich. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs.  
Grad der Umsetzung n. a. da keine aktive Einflussnahme 
Massnahmen Keine aktive Einflussnahme 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Öffentlich-rechtliche Anstalt 
Gesellschaftskapital (Art) Dotationskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 14,5 Millionen Franken 
Anteil Kanton 1,7 Prozent 
Einflussnahme Der Kanton stellt 1,7 Prozent des Dotationskapi-


tals zur Verfügung. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit von 


Mensch und Tier, indem nur qualitativ hochste-
hende, sichere und wirksame Heilmittel in Verkehr 
gebracht werden; schweizerische Zulassungs- und 
Aufsichtsbehörde für Heilmittel. 


Kantonale Aufgabe − Sicherstellung einer angemessenen Gesund-
heitsversorgung. 


− Gemäss Artikel 68 Absatz 1 des Heilmittelge-
setzes (SR 812.21) betreibt der Bund das Insti-
tut unter Mitwirkung der Kantone. 


 
 
 
  



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/de
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4.1.2.11 Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe 


und Gesundheitsförderung (ZiSG) wird von Kan-
ton und Gemeinden paritätisch finanziert. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Verlässliche, transparente Zusammenarbeit 
mit Partnern. 


− Hohe Wirtschaftlichkeit. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die strategischen Ziele werden umgesetzt.  
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Zweckverband des kantonalen öffentlichen Rechts 
Einflussnahme − Delegiertenversammlung/Verbandsleitung: 


Stimmrechte bzw. Mitglieder je hälftig Kanton 
und Einwohnergemeinden vier von acht Sit-
zen. 


− Der Regierungsrat wählt die kantonalen Ver-
treterinnen und Vertreter.  


Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Koordination der Leistungen des Kantons und der 


Gemeinden. Unterstützung der Planung, Organi-
sation und Finanzierung der Sozialhilfe sowie der 
Gesundheitsförderung und der Prävention. 


Kantonale Aufgabe Sozialhilfe, Prävention, Gesundheitsförderung. 
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4.2 Organisationen des privaten Rechts 


4.2.1 Mehrheitsbeteiligungen des privaten Rechts 


4.2.1.1 Luzerner Kantonalbank AG 
 
Risiko  
Risikokategorie A 
Begründung Die finanziellen Folgen bei Inanspruchnahme der 


Staatsgarantie und Kursverlust auf Aktien sind 
gravierend für den Kanton. Die Eintrittswahr-
scheinlichkeit dieser Risiken ist als eher gering zu 
erachten. Eine Kürzung der Dividende würde zu 
einem massiven Einnahmeausfall für den Kanton 
führen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risi-
kos ist ebenfalls als eher gering zu erachten. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Gefährdung Dividende infolge schlechten Ge-


schäftsgangs aufgrund Börsenturbulenzen, 
geopolitischen Konflikten, Inflation, Immobi-
lienblase oder infolge Schmälerung des Ge-
winns durch hohe Rückstellungen aufgrund 
drohender Straf- und Klagefälle. 


− Eintritt Inanspruchnahme der Staatsgarantie, 
Kursverlust auf den Aktien. 


Massnahmen Es werden regelmässig Analyseberichte erstellt: 
Analyse Jahres-, Finanz- und Vergütungsbericht, 
Bericht über relevante Änderungen in der natio-
nalen Gesetzgebung und anderen Rechtsgebieten 
wie Aktien- und Steuerrecht, Standard & Poor’s 
Ratings, Bericht der aktienrechtlichen Revisions-
stelle über die Eigenmittel- und Risikosituation 
der LUKB AG gemäss § 7 des Umwandlungsgeset-
zes (SRL Nr. 690), Bericht mit rechtlicher Beurtei-
lung der Generalversammlungs-Anträge und der 
Risiken hinsichtlich der Gesetzgebung Finanz-
markt. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Gewinnorientierter Betrieb einer Universal-
bank, die bankübliche Geschäfte nach aner-
kannten Bankgrundsätzen tätigt. Die Bank be-
rücksichtigt besonders die Bedürfnisse der Be-
völkerung und der Wirtschaft des Kantons Lu-
zern. 


− Die politischen und rechtlichen Entwicklungen 
im Bereich der Staatsgarantie für Banken all-
gemein im gesamtschweizerischen System be-
obachten. 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/690
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Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Geschäftsergebnisse der Luzerner Kantonal-


bank AG zeigen eine stabile und kontinuierliche 
Entwicklung.  


Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Es sind keine besonderen Massnahmen vorgese-


hen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft (börsenkotiert) 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 183,5 Millionen Franken 
Anteil Kanton 61,5 Prozent (davon 51 % im Verwaltungsvermö-


gen) 
Einflussnahme − Teilnahme an der GV mit 61,5 Prozent Beteili-


gung am Aktienkapital. 
− Nach § 48 Absatz 2 OG ist eine Einsitznahme 


des Regierungsrates im Verwaltungsrat ausge-
schlossen. 


− Der Finanzdirektor wird als Aktionärsvertreter 
für die Generalversammlung durch den Regie-
rungsrat mandatiert. 


Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Gewinnorientierter Betrieb einer Universalbank, 


die bankübliche Geschäfte nach anerkannten 
Bankgrundsätzen tätigt; Berücksichtigung insbe-
sondere der Bedürfnisse der Bevölkerung und der 
Wirtschaft des Kantons Luzern; Beteiligungen; Er-
werb und Veräusserung von Liegenschaften. 


Kantonale Aufgabe − Dient der Volkswirtschaft des Kantons Luzern; 
ermöglicht die sichere Anlage von Ersparnis-
sen und Kapitalien sowie die Befriedigung der 
Geld- und Kreditbedürfnisse. 


− Status als Kantonalbank erhalten (Beteiligung 
mindestens ein Drittel). 


− Staatsgarantie. 
 


  
 
 
 
  



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
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4.2.1.2 Luzerner Kantonsspital AG 
 
Risiko  
Risikokategorie A 
Begründung Kritisch für die stationäre und ambulante Gesund-


heitsversorgung für die Bevölkerung des Kantons 
Luzern und der Zentralschweiz. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Exogen verursachte, stark steigende Kosten. 


− Fachkräftemangel. 
− Ungenügende Leistungsfinanzierung und die 


damit verbundenen zunehmenden Schwierig-
keiten, den Betrieb und die notwendigen In-
vestitionsvorhaben finanzieren zu können. 


Massnahmen Umfangreicher Massnahmenkatalog des LUKS zur 
Ergebnisverbesserung und Einhaltung der Eig-
nerstrategie; jährliche Genehmigung der Jahres-
berichte durch den Regierungsrat in seiner Funk-
tion als Generalversammlung; regelmässiger Aus-
tausch zwischen Verwaltungsratspräsident, CEO 
und den Departementsleitungen von GSD und 
FD; enge Begleitung der Bauvorhaben durch die 
Departemente sowie Prüfung einer allfälligen fi-
nanziellen Unterstützung zur Sicherstellung ihrer 
Finanzierung; Kenntnisnahme von der Immobili-
enstrategie durch den Regierungsrat; regelmäs-
sige Überprüfung der Höhe der Abgeltung von 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− In den Bereichen Akutmedizin und teilweise 
Rehabilitation den wesentlichen Teil der stati-
onären Grundversorgung (inkl. entsprechen-
der Notfallversorgung) und einen Teil der am-
bulanten Versorgung der Luzerner Bevölke-
rung sicherstellen. 


− «Ein Spital für alle Standorte»: standortüber-
greifende Angebote und Führungsmodelle 
anstreben (Hub- und Spoke-Modell). 


− Spitalverbund mit den anderen Zentralschwei-
zer Kantonen ausbauen. 


− Eine umfassende medizinische Versorgung für 
die Luzerner Bevölkerung gewährleisten.  


− Betreffend Wirtschaftlichkeit, Qualität und Ar-
beitsplatzattraktivität soll das Kantonsspital zu 
den führenden Spitälern und Kliniken der 
Schweiz zählen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
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Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Zusammenschluss mit dem Kantonsspital Ob-


walden vorantreiben. 
− Die Umsetzung und Planung für die baulichen 


Massnahmen an den Standorten Luzern, Sur-
see und Wolhusen werden weiter vorangetrie-
ben. Es wird weiterhin das Ziel verfolgt, auch 
künftig eine wohnortsnahe Versorgung der 
Luzerner und der Zentralschweizer Bevölke-
rung auf hohem Niveau zu gewährleisten. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Gemeinnützige Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 380,56 Millionen Franken 
Anteil Kanton 100 Prozent  
Einflussnahme − Der Kanton stellt 100 Prozent des Aktienkapi-


tals zur Verfügung. 
− Der Regierungsrat wählt als Generalversamm-


lung sämtliche Mitglieder und das Präsidium 
des Verwaltungsrates. Mindestens ein Mitglied 
wählt er auf Vorschlag des Kantons Nidwal-
den. Der Regierungsrat verzichtet auf einen 
Einsitz im Verwaltungsrat. 


Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Erbringen von Leistungen der Akut- und Rehabili-


tationsmedizin, insbesondere für die Kantonsbe-
völkerung. 


Kantonale Aufgabe − Sicherstellen einer angemessenen Gesund-
heitsversorgung. 


− Gewährleistung einer wirksamen, zweckmässi-
gen und wirtschaftlichen Spitalversorgung für 
die Kantonsbevölkerung. 
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4.2.1.3 Luzerner Psychiatrie AG 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Kritisch für die stationäre und ambulante Gesund-


heitsversorgung für die Bevölkerung des Kantons 
Luzern und der Zentralschweiz. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Nachfrage/Versorgungssicherheit: Auf der ei-


nen Seite bestehen für Patientinnen und Pati-
enten in den ambulanten Bereichen teilweise 
lange Wartefristen, auf der anderen Seite ist 
die Leistungsabgeltung (u. a. Tarife) zu tief, um 
als Klinik wirtschaftlich überleben zu können. 


− Exogen verursachte, stark steigende Kosten.  
− Zunahme von Haftpflichtforderungen und 


medialer Berichterstattung tangiert die Repu-
tation. 


Massnahmen Jährliche Genehmigung der Jahresberichte durch 
den Regierungsrat resp. in seiner Funktion als Ge-
neralversammlung, regelmässige Koordinations-
gremien zwischen Verwaltungsratspräsident, CEO 
sowie dem GSD und dem FD, Beurteilung der mit-
tel-/langfristigen Finanz- und Investitionsplanung 
durch den Regierungsrat. Weiter kostendeckende 
Abgeltung der GWL durch den Kanton. Erhöhung 
des Aktienkapitals im Jahr 2025 zur Stärkung der 
Eigenkapitalbasis. 


  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Weiterentwicklung auf hohem Niveau. 
− Medizinische Fortschritte, ethische und wirt-


schaftliche Aspekte berücksichtigen und Zu-
sammenarbeit mit andern Spitälern und psy-
chiatrischen Diensten anstreben. 


− Versorgung gemeindenah und ambulant. 
− Bedarfsgerechte, regionale und sozialpsychi-


atrische Dienste. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. Umsetzung des Planungsberichtes Psy-


chiatrie und der Strategie lups2025. Strategie 
2030 in Erarbeitung.  


Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Keine besonderen 
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Art und Umfang  
Rechtsform Gemeinnützige Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 37,2 Millionen Franken* 
Anteil Kanton 100 Prozent  
Einflussnahme − Der Kanton stellt 100 Prozent des Aktienkapi-


tals zur Verfügung. 
− Der Regierungsrat wählt als Generalversamm-


lung sämtliche Mitglieder des Verwaltungsra-
tes. 


− Der Regierungsrat verzichtet auf einen Einsitz 
im Verwaltungsrat.  


Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Anbieten von stationären und ambulanten Leis-


tungen der Psychiatrie, insbesondere für Kantons-
einwohnerinnen und -einwohner. 


Kantonale Aufgabe Sicherstellung der Versorgung in der ambulanten  
und stationären Kinder-, Jugend- und Erwach-
senenpsychiatrie im Kantonsgebiet. 


 
*Im Jahr 2025 wird das Gesellschaftskapital auf 60 Millionen Franken erhöht (B 41 vom 24. September 
2024).  
  



https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=311cb4754a574cd8acdcb1ee77f2d862
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4.2.1.4 Stiftung Brändi 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Betrieb mit hoher Komplexität, grossen Volumen 


und teilweise konjunkturell exponiert. Risiken wer-
den minimiert durch professionelle Unternehmens-
führung und solide finanzielle Basis. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Steigende Kosten durch sich entwickelnde Anfor-


derungen an Betreuung und Pflege. Betriebswirt-
schaftliche Risiken durch Marktumfeld. 


Massnahmen Monitoring der Leistungsvereinbarung. 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Wirksame und zweckmässige Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Wohnplätze für Menschen mit Be-
hinderungen sicherstellen. 


 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt den Präsidenten oder die 


Präsidentin und die weiteren 7 bis 15 Mitglieder 
des Stiftungsrates. 


Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Förderung und Verwirklichung der beruflichen, ge-


sellschaftlichen und kulturellen Eingliederung von 
Behinderten. Die Stiftung arbeitet mit Institutionen 
der Invalidenhilfe und der eidgenössischen Invali-
denversicherung zusammen und hat insbesondere 
folgende Aufgaben zu erfüllen: Errichtung und 
Führung geeigneter Arbeitsstätten zur Ausbildung, 
Beschäftigung und Betreuung Behinderter; Errich-
tung und Führung von Wohnheimen und Invali-
denwohnungen. 


Kantonale Aufgabe Sicherstellen eines bedarfsgerechten Angebots an  
sozialen Einrichtungen. 
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4.2.1.5 Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben SSBL 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Betrieb mit hoher Komplexität und grossen Volu-


men. Hohe Abhängigkeit von staatlichen Leis-
tungsabgeltungen. Grosser fremdfinanzierter Im-
mobilienbestand, schwache Eigenkapitalbasis. 


Veränderung zur letzten BS Die bisherige Begründung (Betrieb mit hoher Kom-
plexität und grossen Volumen) wurde um die hohe 
Abhängigkeit und grossem fremdfinanzierten Im-
mobilienbestand sowie schwacher Eigenkapitalba-
sis erweitert. 
 


Hauptrisiken Mit kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten 
von über 70 Millionen Franken stellen steigende 
Zinsen am Kapitalmarkt ein wesentliches finanziel-
les Risiko dar.  
Steigende Kosten durch demografische Entwick-
lung, steigender Pflegebedarf, zunehmende Ver-
haltensauffälligkeiten. Fachkräftemangel. 


Massnahmen Monitoring der Leistungsvereinbarung. 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Beschäftigungs- und Wohnplätze für Menschen 
mit Behinderungen wirksam und zweckmässig 
weiterentwickeln und sicherstellen. 


Veränderung zur letzten BS Fokussierung auf erwachsene Klientinnen und Kli-
enten. 


Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt den Präsidenten oder die 


Präsidentin und mindestens sechs, maximal acht 
weitere Mitglieder des Stiftungsrates. 


Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Förderung der sozialen Eingliederung behinderter 


Menschen sowie deren Begleitung in allen Lebens-
bereichen; Anbieten von Wohn-, Förder- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten sowie integrative Mass-
nahmen für Erwachsene und Kinder im Vorschulal-
ter mit geistiger Behinderung; Zugänglichmachen 
der Stiftungsanlagen für Bildungs- und andere 
Zwecke. 
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Kantonale Aufgabe Sicherstellen eines bedarfsgerechten Angebots an 
sozialen Einrichtungen. 


4.2.1.6 Dr. Josef-Schmid-Stiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Risiko besteht einzig darin, dass ohne Zinser-


träge keine Druckkostenbeiträge an wissenschaft-
liche Publikationen ausgerichtet werden können.  


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Mit den Zinserträgen aus dem angelegten Stif-


tungskapital sollen möglichst viele Druckkosten-
beiträge an wissenschaftliche Publikationen von 
Luzerner Autorinnen und Autoren ausgerichtet 
werden. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Das strategische Ziel wird laufend verfolgt.  
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Zusprechung von Druckkostenbeiträgen an wis-


senschaftliche Arbeiten. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Gemäss Stiftungsreglement stellt der Kanton Lu-


zern alle drei Stiftungsräte. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Ausrichtung von Beiträgen an die Drucklegung 


wissenschaftlicher Arbeiten von Luzerner Autorin-
nen und Autoren. 


Kantonale Aufgabe Wahrung der Stiftungsinteressen im Rahmen des 
Erbvertrages. 
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4.2.1.7 Jugenddorf St. Georg Bad Knutwil 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Seit Bestehen des Jugenddorfes Knutwil sind 


keine Fälle von schwerem Fehlverhalten von der 
Leitung des Jugenddorfs eingetreten.  
Das Jugenddorf wird gut und zukunftsorientiert 
geführt, die Geschäftsleitung reagiert jeweils zeit-
nah auf Belegungsschwankungen mit verschiede-
nen Massnahmen. Zusammen mit dem Stiftungs-
rat werden regelmässig Strategiediskussionen ge-
führt.  
Die Leitung des Jugenddorfes ist innovativ und 
prüft laufend das Bedürfnis nach möglichen 
neuen Angeboten.  
Die Herausforderungen für das Personal werden 
durch die Geschäftsleitung wahrgenommen, und 
es werden entsprechende Unterstützungsmass-
nahmen organisiert. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken − Fehlverhalten von der Leitung oder von Mitar-


beitenden (Reputation). 
− Im Falle einer Auflösung der Stiftung entstün-


den Mehraufwendungen beim Platzieren von 
Jugendlichen aus dem Kanton Luzern. 


Massnahmen Im ersten Halbjahr 2024 war die Belegung eher 
tief. Die laufenden Kosten und Investitionen wur-
den auf ein Minimum reduziert. Das negative Er-
gebnis konnte mit den bestehenden Reserven 
aufgefangen werden. Die Belegung und die Auf-
tragslage haben sich ab Mitte 2024 deutlich ver-
bessert, was zu einem sehr guten finanziellen 
Start in das Jahr 2025 geführt hat. Das Angebot 
mobil (Aufsuchende sozialpädagogische Familien-
begleitung) ist im Frühjahr 2025 gestartet. 


  


Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung mittels Einsitz im Stiftungsrat soll 


gehalten werden. 
− Es soll mittels spezialisierter Förderung und 


Betreuung ein eigenverantwortliches Leben 
der Betreuten angestrebt werden. 


− Spätere Aufenthalte im Strafvollzug sollen so 
vermieden werden. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine besonderen 
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Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt die Mitglieder des Stif-


tungsrates. Der Kanton stellt zwei von sieben Mit-
gliedern im Stiftungsrat (einmal JSD, einmal Ju-
gendanwaltschaft). 


Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Führung einer Institution für männliche Jugendli-


che und junge Erwachsene mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten und Entwicklungsdefiziten. 


Kantonale Aufgabe Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 
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4.2.1.8 LU Couture AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Risiko besteht einzig darin, dass ein Reputati-


onsschaden entstehen könnte. 
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2023. 
  
Strategie  
Strategische Ziele Ausbildung von Lernenden für die Bekleidungs-


gestaltungsbranche. 
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2023. 
Stand der Umsetzung Es gibt mehr Bewerbungen als Lernende ausgebil-


det werden können. Für die finanzielle Stabilität 
der Gesellschaft wird hierbei auf die passende Ba-
lance zwischen der Anzahl Ausbildende und der 
Anzahl Lernende geachtet.  


Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Neueinstellung eines neuen Jahrgangs von 


Lernenden. 
− Neubeurteilung der finanziellen Situation im 


Jahr 2025. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Einflussnahme Der Kanton Luzern nimmt als Mehrheitsaktionär 


an der Generalversammlung teil. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Betrieb des Lehrateliers für die Berufe in der Be-


kleidungsgestaltung. 
Kantonale Aufgabe Erhalt des Lehrstellenangebots in der Beklei-


dungsgestaltung. 
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4.2.1.9 Roman Fischer-Stiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Roman Fischer-Stiftung ist eine Organisation 


der Wohlfahrtspflege, hervorgegangen aus der 
Widmung eines Vermögens. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten; dies aufgrund des sozialen 


Zwecks und historischen Hintergrunds gemäss 
Faktenblatt 2024. 
Die Stiftung wird seit dem Jahr 2025 nicht mehr 
als Beteiligung geführt (siehe Kap. 3.5). 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Stiftungszweck wird eingehalten. 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des Stif-


tungsrates. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation In Ergänzung der Leistungen der Sozialversiche-


rungen minderbemittelten Schweizerinnen und 
Schweizern sowie Ausländerinnen und Ausländern 
mit Aufenthalt im Kanton Luzern oder in der In-
nerschweiz Beiträge an die Kosten von ärztlichen 
Behandlungen, Operationen, Unterkunft und Ver-
pflegung in der Augenklinik des Kantonsspitals 
Luzern sowie für die Anschaffung von ärztlich ver-
ordneten Brillen, künstlichen Augen und derglei-
chen gewähren oder diese Kosten ganz überneh-
men. Ferner kann die Stiftung Beiträge an medizi-
nische Einrichtungen der Augenklinik leisten. 


Kantonale Aufgabe Soziale Einrichtung, hervorgegangen aus der Wid-
mung eines Vermögens. 
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4.2.1.10 Speicherbibliothek AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Aktiengesellschaft ist nur für die Infrastruktur 


der Speicherbibliothek verantwortlich. Die Risiken, 
die die Infrastruktur betreffen, sind gering (ev. 
nachträgliche Baumängel oder Naturereignisse). 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Bereitstellung der Infrastruktur für ein sicheres 


und wirtschaftliches Aussenlager für die Zent-
ral- und Hochschulbibliothek (ZHB) Luzern, in 
Kooperation mit Partnerbibliotheken aus Zü-
rich (Zentralbibliothek, Universitätsbibliothek), 
Basel (Universitätsbibliothek), Solothurn (Kan-
tonsbibliothek) und St. Gallen (Universitäts-
bibliothek). 


− Sicherung der Infrastruktur für die langfristige 
und sichere Lagerung von Beständen der Bib-
liotheken. 


− Steigerung der Synergieeffekte durch Gewin-
nung neuer Partner und Kundinnen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der ordentliche Betrieb läuft. 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen − Sorgfältige Verwaltung der Liegenschaft.  


− Gewinnung neuer Partner. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 6,15 Millionen Franken 
Anteil Kanton 4,15 Millionen Franken (67,5%), davon 3,15 Millio-


nen Franken in Form einer Sacheinlage und 1 Mil-
lion Franken Bareinlage.  


Einflussnahme Verwaltungsrat: eines von vier Verwaltungsrats-
mitgliedern, 
Generalversammlung gemäss Beteiligungsquote 
(67,5 %). 


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Bereitstellung der Infrastruktur für eine Speicher-


bibliothek mitsamt Planung, Bauausführung, In-
standhaltung und Erweiterung der hierzu erfor-
derlichen Immobilien; Beteiligungen; Erwerb, Be-
lastung, Veräusserung und Verwaltung von 
Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; 
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Eingehen von Garantien und Bürgschaften für 
Tochtergesellschaften und Dritte. 


Kantonale Aufgabe Allgemeine Versorgung sichern. Sicherung und  
Aufbewahrung wertvoller historischer Dokumente  
und Handschriften sowie Dienstleistungen für die  
Öffentlichkeit. 
 


 
  







67 
 


4.2.1.11 Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Lediglich Wahrung des Stiftungszwecks gemäss  


Erbvertrag. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Die Beteiligung soll mittelfristig abgelöst werden, 


da der Bezug zur Spitalstiftung nur noch indirekt 
via Luzerner Kantonsspital AG besteht. 


Veränderung zur letzten BS Siehe strategische Ziele. 
Stand der Umsetzung Der Stiftungszweck wird eingehalten. 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen Keine aktive Einflussnahme. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des  


Stiftungsrates. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Leisten eines jährlichen Beitrags sowie weiterer 


Beiträge für besondere Zwecke im Rahmen des 
Betriebs des Kinderspitals. 


Kantonale Aufgabe Wahrung der Stiftungsinteressen im Rahmen des  
Erbvertrages. 
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4.2.1.12 St. Charles Hall-Stiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die private Stiftung ist Eigentümerin der St. 


Charles Hall, und die Verwaltung wird von ihr pro-
fessionell wahrgenommen. Der Regierungsrat 
wählt die von der St. Charles Hall vorgeschlage-
nen Stiftungsrätinnen und -räte. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Optimale und wirtschaftliche Nutzung der 
Liegenschaft im Rahmen des Erbvertrages. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme − Der Regierungsrat wählt alle Mitglieder des 


Stiftungsrates. 
− Dem Stiftungsrat gehört von Amtes wegen 


das Mitglied des Regierungsrates an, welches 
dem BKD vorsteht. 


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Die Stiftung bezweckt, «die Liegenschaft mit ihrer 


Ausstattung zu erhalten und sie im Dienste der 
Öffentlichkeit zu gestalten», unter anderem als 
Ort der Begegnung und für kulturelle und andere 
Anlässe. Zudem ist die Stiftung zuständig für den 
Unterhalt und den Betrieb der Liegenschaft. 


Kantonale Aufgabe − Nutzung der Liegenschaft für verschiedenar-
tige Veranstaltungen. 


− Erhalt des kulturell wertvollen Objektes. 
− Kulturförderung. 
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4.2.1.13 Stiftung Schloss Wyher 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Schloss ist offiziell im Eigentum der Stiftung. 


Diese hat aber kaum Stiftungskapital für die Sa-
nierung, den Unterhalt usw. Sie ist deshalb auf 
den Gönnerverein und die öffentliche Hand ange-
wiesen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
 


Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Kosten- und ertragsneutral. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Geschäftsführung durch den Kanton. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Regierungsrat wählt den Stiftungsrat, worin 


der Kanton mit einem Mitglied vertreten ist.  
Zuständiges Departement BKD 


 
Zweck der Organisation Das durch die Restaurierung gerettete Schloss 


samt Schlossanlage ist in einem tadellosen Zu-
stand zu erhalten. Das Kulturdenkmal ist als 
Zeuge vergangener luzernischer Herren- und 
Bauernkultur der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Grundsätzlich muss die ganze Anlage als 
solche der Öffentlichkeit zugänglich sein. Das 
Schloss kann als Ganzes oder einzelne Räume da-
von verpachtet bzw. vermietet oder Organisatio-
nen als Repräsentations- oder Ausstellungsunter-
kunft zur Verfügung gestellt werden. 


Kantonale Aufgabe Denkmalpflege und Kulturförderung. 
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4.2.2 Minderheitsbeteiligungen des privaten Rechts 


4.2.2.1 Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See 
 
Risiko  
Risikokategorie B 
Begründung Die Trägerstiftung beansprucht die Bürgschaft. 


Ausgehend von der möglichen Bürgschaft beträgt 
der maximal mögliche Verlust 9 Millionen Fran-
ken. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Hauptrisiken Bei Eintreten des Bürgschaftsfalles (bzw. wenn ge-


stützt auf § 49 FLV entsprechende Rückstellungen 
gebildet werden müssten) würden die Erfolgs- 
und die Geldflussrechnung und somit die Schul-
denbremse des Kantons entsprechend belastet. 


Massnahmen Das Finanzdepartement nimmt ein periodisches 
Reporting vor. Dieses umfasst die Analyse der Er-
folgsrechnung, der Bilanz und des Revisionsbe-
richtes der Trägerstiftung KKL Luzern und Control-
ling-Gespräche mit der Trägerstiftung KKL Luzern. 
Das Finanzdepartement überwacht die Bürg-
schaft, nimmt jährlich eine Risikoeinschätzung 
und falls notwendig eine Rückstellung vor. 


Strategie  
Strategische Ziele − Schaffung von qualitätsvollen räumlichen und 


betrieblichen Voraussetzungen für kulturelle, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Anlässe. 


− Sicherung eines ordnungsgemässen Unterhal-
tes, von angemessenen baulichen Erneuerun-
gen und von periodischen technischen Nach-
rüstungen des KKL. 


− Trennung der Finanzierung kurzfristiger Be-
triebsaufgaben und mittel-/langfristiger Un-
terhaltsaufgaben. 


− Führung des Betriebs nach marktwirtschaftli-
chen Grundsätzen sowie Sicherstellung eines 
Beitrags der MAG zugunsten des langfristigen 
Unterhaltes. 


− Führung eines Erneuerungsfonds für den Ge-
bäudeunterhalt zwecks Sicherung einer mög-
lichst hohen Selbstfinanzierung.  


− Allfällige Überschüsse, die nicht für Unterhalt, 
Erneuerung oder Nachrüstung zurückgestellt 
werden, müssen zur Unterstützung kultureller 
Aktivitäten im KKL verwendet werden. 


− Erfüllung weiterer politischer, ökologischer 
und sozialer Ziele sowie der Vorgaben zur 
Führung, Kontrolle, Effizienz und Transparenz. 



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
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Veränderung zur letzten BS Erweiterung der Ziele um Führung des Betriebs 
nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen, Sicher-
stellung eines Beitrags der MAG zugunsten des 
langfristigen Unterhaltes und Erfüllung weiterer 
politischer, ökologischer und sozialer Ziele sowie 
der Vorgaben zur Führung, Kontrolle, Effizienz 
und Transparenz. 


Stand der Umsetzung Die wesentlichen Ziele und Vorgaben können als 
erfüllt eingestuft werden. Einige Ziele sind identi-
fiziert, deren Erfüllung bei der TS KKL einzufor-
dern sind. 


Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Die Vertreterinnen und Vertreter des Kantons Lu-


zern 
− beurteilen die Zielerreichung periodisch, 
− besprechen nicht erfüllte Zielvorgaben mit der 


TS KKL. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton kann 2 von 13 Stiftungsrätinnen und  


-räten direkt delegieren. 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Eigentümerin des KKL-Gebäudes, dessen Anlagen 


und Einrichtungen. Damit trägt sie die Verantwor-
tung für deren Bestand und Unterhalt. 


Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.2 Cantosana AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Cantosana AG hat keine operativen Aufgaben. 


Die Mitglieder der Cantosana AG motivieren le-
diglich die Leistungserbringer in ihrem Einflussge-
biet zu einem fristgerechten Anschluss an die 
Stammgemeinschaft «Cross Affinity Domain» 
(XAD). 


Veränderung zur letzten BS Die Zukunft der Cantosana AG ist eng verbunden 
mit dem Ausgang der Beratung Botschaft zur um-
fassenden Revision des Bundesgesetzes über das 
elektronische Patientendossier (EPDG) und der 
vom Bund geplanten Zentralisierung der EPD-Inf-
rastruktur. 


  
Strategie  
Strategische Ziele Durch die vielen Wechsel im VR drängt sich 2025 


eine Diskussion über eine generelle Neubeset-
zung des VR auf. Die Kantone NW, UR und SZ 
verzichten auf ein VR-Mandat, behalten aber vor-
derhand ihre Beteiligungen. 


Veränderung zur letzten BS  
Stand der Umsetzung Beratung Botschaft zur umfassenden Revision 


EPDG abwarten. 
Grad der Umsetzung 6 
Massnahmen Beratung Botschaft zur umfassenden Revision 


EPDG abwarten. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,132 Millionen Franken 
Anteil Kanton 10,7 Prozent 
Einflussnahme Verwaltungsrat: eines von fünf Verwaltungsrats- 


mitgliedern. 
Generalversammlung gemäss Beteiligungsquote 
(10,7 %). 


Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Die Cantosana AG ist die Trägerorganisation der 


öffentlichen Hand für den Aufbau eines eHealth-
Netzwerkes zur Umsetzung des Bundesgesetzes 
zum elektronischen Patientendossier (EPDG). 


Kantonale Aufgabe Förderung eines eHealth-Netzwerks für die Um-
setzung des elektronischen Patientendossiers 
(EPD). 



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/203/de?version=20241001&print=true
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4.2.2.3 eOperations Schweiz AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Kanton Luzern ist lediglich mit einer Beteili-


gung von 100 Franken am Aktienkapital beteiligt.  
Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024. 
  
Strategie  
Strategische Ziele eOperations bietet die Voraussetzung für Basis-


dienste und Fachapplikationen der Mitglieder.  
eOperations unterstützt damit die Informatik des 
Kantons Luzern in spezifischen Kernaufgaben.  
eOperations erbringt Dienstleistungen, welche die 
Arbeit der kantonalen Verwaltung praxistauglich 
und effizient unterstützen. 


Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2024. 
Stand der Umsetzung Neue Beteiligung seit 2024. 
Grad der Umsetzung Neue Beteiligung seit 2024. 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Einflussnahme keine 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Gemeinsamer Aufbau und Betrieb von IT-Lösun-


gen für digitalisierte Behördenleistungen von  
Bund, Kantonen und Gemeinden. 


Kantonale Aufgabe Förderung der Digitalisierung in der öffentlichen 
Verwaltung und Synergienutzung. 


  
  







74 
 


4.2.2.4 Innerschweizer Kulturstiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Ausser Reputationsrisiko keine besonderen Risi-


ken ersichtlich. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Imageförderung der Zentralschweiz als Kultur-
raum. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft  
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Keine besonderen 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Zwei von sieben Stiftungsräten. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Auszeichnung von Werken innerschweizerischer 


Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie wissen-
schaftlicher Werke aus dem Kulturgebiet der In-
nerschweiz gemäss der im Stiftungsstatut vom 30. 
April 1951 enthaltenen Regelung. 


Kantonale Aufgabe − Kulturförderung. 
− Vergabe des Innerschweizer Kulturpreises für 


bedeutende wissenschaftliche oder kulturelle 
Leistungen zur Förderung von Kulturschaffen-
den aus der Region. 
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4.2.2.5 InNet Monitoring AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Aus aktienrechtlicher Sicht haftet der Kanton Lu-


zern als Aktionär nur im Umfang des von ihm ge-
zeichneten Kapitals. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Zielzustand erreicht, keine Veränderung absehbar.  
Grad der Umsetzung 9 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 16,67 Prozent 
Einflussnahme − Verwaltungsrat: ein Mitglied von fünf. 


− Generalversammlung: 16,7 Prozent Stimman-
teil. 


Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Umweltdienstleistungen, insbesondere in den Be-


reichen Monitoring, Datenverwaltung und Kom-
munikation; erfüllt die Aufgaben nach Artikel 2 
der Interkantonalen Vereinbarung über die Grün-
dung einer interkantonalen Umweltagentur vom 
1. Juni 2003 (SRL Nr. 700a). 


Kantonale Aufgabe − Bundesrechtliche Vollzugsaufgaben im Um-
weltbereich. 


− Dienstleistungen im Umweltbereich, insbeson-
dere für Messungen der Luftqualität. 


  
 
  



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/700a
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4.2.2.6 Lucerne Dialogue 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es bestehen angesichts des nach wie vor geringen 


finanziellen Engagements des Kantons nur Repu-
tationsrisiken, z. B. bei einem Ausfall oder finanzi-
ellen Schwierigkeiten von Lucerne Dialogue. 


Veränderung zur letzten BS Namensänderung: Europaforum zu Lucerne Dia-
logue. 


  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. Durch die Umsetzung der revidierten 


Strategie gewinnt Lucerne Dialogue stetig an Aus-
strahlung und Relevanz. 


Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Eines von zehn Vorstandsmitgliedern und zwei 


von 12 Vereinsmitgliedern. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Plattform für europäische Vertreterinnen und Ver-


treter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Sport. Fördert nationalen Dialog über Europa 
und die Schweizer Europapolitik. 


Kantonale Aufgabe Auseinandersetzung mit europapolitischen The-
men und Vernetzung. 
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4.2.2.7 Luzerner Bäuerliche Bürgschaftsstiftung (BST) 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Vorsichtige und auf Sicherheit ausgerichtete Geld-


anlagepraxis und Bürgschaftsübernahme. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Ziele erreicht. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Solide Abklärung der Bürgschaftsverpflichtungen, 


damit keine Verluste entstehen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Gesellschaftskapital (Art) Stiftungskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,8 Millionen Franken 
Anteil Kanton 2,8 Prozent (0,05 Mio. Fr.) 
Einflussnahme Zwei von fünf Stiftungsräten. Der Vorstand ist per-


sonell identisch mit dem Vorstand der Landwirt-
schaftlichen Kreditkasse des Kanton Luzerns. 


Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Beruflich ausgewiesenen Landwirtinnen und 


Landwirten, die landwirtschaftliche Betriebe im 
Kanton Luzern bewirtschaften, durch Leistung von 
Bürgschaften die Aufnahme von Darlehen zu 
tragbaren Bedingungen erleichtern; Eingehen von 
Bürgschaften zugunsten von Körperschaften mit 
Geschäftssitz im Kanton Luzern, welche durch ihre 
Tätigkeit vorwiegend der Landwirtschaft dienen; 
Erbringung von Leistungen im Sinn von Artikel 78 
Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Landwirt-
schaft (SR 910.1). 


Kantonale Aufgabe Gewährung von Betriebshilfen. 
  


 
  



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033_3033_3033/de
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4.2.2.8 Luzerner Jugendstiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Luzerner Jugendstiftung wurde 1991 mit ei-


nem Stiftungskapital von rund 2,2 Millionen Fran-
ken errichtet. Entsprechend ihrem Stiftungszweck 
unterstützt sie mit diesen Geldern Jugendpro-
jekte. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der letz-
ten Jahre hat sich das Kapital seither etwas verrin-
gert. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Stiftungszweck wird eingehalten und umge-


setzt. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Jährliches Austauschtreffen mit dem Präsidenten 


oder Geschäftsführer. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Stiftungsrat setzt sich aus maximal 15 Mitglie-


dern zusammen, wovon mindestens zwei und ma-
ximal vier vom Regierungsrat gewählt werden. 


Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Unterstützung und Förderung der Jugend im Kan-


ton Luzern. 
Kantonale Aufgabe Kinder- und Jugendförderung. 
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4.2.2.9 Raumdatenpool Kanton Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Bietet der Raumdatenpool für die Gemeinden und 


Werke zu wenig attraktive Dienstleistungen an, 
besteht das Risiko, dass diese aus dem Verein 
austreten. Das gefährdet den Bestand einer zent-
ralen Datenplattform und eines gut funktionieren-
den Netzwerks zwischen Kanton, Gemeinden und 
Werken. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten.  
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die Beteiligung wird gehalten.  
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Umsetzung der Strategie RDP 2022+, weiterer 


Aufbau und Festigung des Netzwerks. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Gesellschaftskapital (Art) Vereinskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 33,3 Prozent 
Einflussnahme Zwei von sieben Sitzen im Vorstand. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Der Verein bezweckt die kostengünstige und effi-


ziente Schaffung und Aufrechterhaltung einer 
Plattform für die Koordination, den Austausch 
und die Zugänglichkeit raumbezogener Daten auf 
dem Gebiet des Kantons Luzern. Angestrebt wird 
eine möglichst schnelle, flächendeckende und 
standardisierte Datenverfügbarkeit, deren wirt-
schaftliche Nutzung mittels Geoinformationssys-
tem (GIS) sowie der Informationsaustausch zwi-
schen dem Kanton Luzern, den Einwohnerge-
meinden und den Werken. Der Raumdatenpool 
Kanton Luzern bildet einen Teil der nationalen 
Geodaten-Infrastruktur (NGDI). 


Kantonale Aufgabe Erfassung, Nachführung und Dokumentierung 
von Geodaten. 
Erarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und 
Spezifikationen. 
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4.2.2.10 Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Kanton Luzern hat nur eine Kleinstbeteiligung 


und das Risiko ist gering. Aufgrund der sehr brei-
ten Trägerschaft hat ein Ausstieg einzelner Träger 
nur geringe Auswirkungen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Branchentrends, Entwicklungen und Ähnliches 
wahrnehmen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Genossenschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Genossenschaftskapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,9 Millionen Franken 
Anteil Kanton 4 Prozent (39'100 Franken) 
Einflussnahme Der Kanton Luzern wird mit einem Mitglied an der  


Generalversammlung vertreten.  
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Fördert als Selbsthilfeorganisation das Biblio-


thekswesen der Schweiz. 
Kantonale Aufgabe − Bildungs- und Kulturförderung. 


− Zugang zu Dienstleistungen des Schweizer 
Bibliotheksdienstes gewährleisten. 
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4.2.2.11 Schweizer Salinen AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es handelt sich um eine Beteiligung, um das Salz-


monopol für den Kanton zu erhalten und die Ver-
sorgung mit günstigem Salz zu gewährleisten. Es 
bestehen für den Kanton keine Risiken. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Kanton muss an der Gesellschaft beteiligt 


sein, um seinen Anteil am Monopol geltend ma-
chen zu können. 


Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Keine besonderen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 11,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 5,2 Prozent 
Einflussnahme Jeder Aktionärskanton sowie das Fürstentum 


Liechtenstein sind durch den Finanzdirektor oder 
die Finanzdirektorin im Verwaltungsrat vertreten. 


Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, die Ein- 


und Ausfuhr, den Handel, den Verkauf und die 
Verwertung von Salz, Salzgemischen und Sole so-
wie die Ausübung aller damit zusammenhängen-
den Geschäfte. 


Kantonale Aufgabe − Salzregal. 
− Sicherstellung der Versorgung mit Salz, insbe-


sondere Auftausalz. 
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4.2.2.12 SelFin Invest AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es bestehen für den Kanton Luzern zurzeit keine 


Risiken. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Kanton Luzern hält seinen Anteil von 5,2 Pro-


zent. Die vorhandenen Mittel werden bewirtschaf-
tet. Aktuell ist keine Finanzierung von Investitio-
nen geplant. 


Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 10,0 Millionen Franken 
Anteil Kanton 5,2 Prozent 
Einflussnahme Anteil am Aktienkapital. Die Amtszeit im Verwal-


tungsrat beträgt ein Jahr. Im Verwaltungsrat sind 
amtierende oder ehemalige Regierungsräte der 
Kantone. Der Kanton Luzern ist zurzeit nicht ver-
treten.  


Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von 


Dienstleistungen mit Immobilienverwaltung, Fi-
nanzierungen und der Verwaltung und Bewirt-
schaftung von Vermögen, Beteiligungen und 
Rechten, einschliesslich Immaterialgüterrechten, 
sowie die Vornahme von Finanz-, Handels- und 
Finanzierungsgeschäften jeglicher Art, namentlich 
im Bereich der Salzgewinnung und der Salzver-
sorgung in der Schweiz. 


Kantonale Aufgabe Salzregal. Die SelFin Invest AG, im Jahr 2013 ge-
gründet, wurde in den Besitz der damals an der 
Schweizer Rheinsalinen AG (heute: Schweizer Sali-
nen AG) beteiligten Kantone übertragen. Im Hin-
blick auf eine mögliche künftige Beteiligung des 
Kantons Waadt an der Schweizer Salinen AG ver-
bleiben nach der Gründung der SelFin Invest AG 
die ursprünglich der Schweizer Salinen AG gehö-
renden freien Mittel von damals 116 Millionen 







83 
 


Franken bei jenen Kantonen, welche für deren Bil-
dung als Aktionäre verantwortlich gewesen sind. 
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4.2.2.13 Sportanlagen Würzenbach AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die AG ist schuldenfrei, die Rentabilität der An-


lage ist seit 2022 stabil. Ein Risiko besteht dank 
dem hohen Wert (Grundstück) der Anlage nicht. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Die Beteiligung soll nicht länger gehalten werden.  


Die bisherige Veräusserungsstrategie wird neu 
definiert, wenn seitens der Würzenbach AG klar 
ist, wie die strategische Ausrichtig des Grundstü-
ckes aussieht. 


Veränderung zur letzten BS Definition der strategischen Ausrichtung des 
Grundstückes der Würzenbach AG wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Hauptaktionär begonnen. 
Ein Verkauf der Beteiligung wird erst angestrebt, 
nachdem die Entwicklung des Grundstückes defi-
niert wurde. 


Stand der Umsetzung Die Definition der Ausrichtung wurde 2023 ge-
startet und ist noch nicht abgeschlossen. 


Grad der Umsetzung Die Weiterführung des Betriebs stellt für den Kan-
ton Luzern als Aktionär kein Risiko dar. 


Massnahmen Mitarbeit in der strategischen Ausrichtung durch 
den Kantonsbaumeister und die VR-Delegierten 
seitens Kanton Luzern. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 21,3 Prozent 
Einflussnahme Anteilig am Aktienkapital (Kanton stellt einen von 


vier Abgeordneten im Verwaltungsrat). 
Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Bau und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, 


insbesondere Betrieb der Sportanlagen Würzen-
bach in Luzern. 


Kantonale Aufgabe Sportunterricht und -förderung (ursprünglich als 
Nutzungsrecht für Sportaktivitäten des Seminars 
Bellerive). 
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4.2.2.14 Stiftung Berufsbildung Gesundheit Zentralschweiz (BGZ) 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Forecast 2024 sowie der Finanzplan zeigen 


die Fähigkeit zur Amortisation der Kredite auf. Die 
vom Kanton Luzern gewährte Bürgschaft wird 
jährlich um 2 Millionen Franken reduziert. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Deckung des Fachkräftebedarfs Gesundheits-


berufe in der Zentralschweiz.  
− Gemeinsam mit Xund, Organisation der Ar-


beitswelt, wird das Bildungsangebot auf den 
Bedarf der Praxis abgestimmt. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Trotz Wachstum der Anzahl Lernenden/Studieren-


den von knapp 70 Prozent innert 10 Jahren kann 
der Fachkräftebedarf derzeit nicht vollständig ab-
gedeckt werden. 


Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Mit der Pflegeinitiative soll der zusätzliche Nach-


wuchsbedarf in der Zentralschweiz gedeckt wer-
den. Xund hat von der Zentralschweizer Gesund-
heitsdirektorenkonferenz den Auftrag erhalten, 
die Umsetzung der ersten Etappe (Ausbildungsof-
fensive) der Pflegeinitiative in der Zentralschweiz 
zu koordinieren. Mit den drei Arbeitspaketen (Bei-
träge an Studierende, Beiträge an Ausbildungsbe-
triebe und Beiträge an Xund) soll der Nachwuchs-
bedarf im Kanton Luzern um jährlich rund 170 zu-
sätzliche HF-Studierende Pflege sowie 30 FH-Stu-
dierende gesteigert werden. Einzelne Massnah-
men zur Erhöhung der Nachwuchskräfte sind be-
reits gestartet wie insbesondere der Aufbau des 
FH-Studiengangs Pflege an der HSLU sowie wei-
tere Massnahmen wie die Kampagne für Quer- 
und Wiedereinsteigende, die Woche der Gesund-
heitsberufe und der neue HF-Studienstandort im 
Kanton Schwyz. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton ist mit einem Vertreter des BKD im 


Stiftungsrat (total zehn Stiftungsratsmitglieder) 
vertreten. 


Zuständiges Departement BKD 
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Zweck der Organisation Übernahme der Trägerschaft von Bildungseinrich-
tungen, insbesondere der Trägerschaft der höhe-
ren Fachschule Gesundheit Zentralschweiz (HFGZ); 
Führung, Förderung und Unterstützung sowie Fi-
nanzierung, Betrieb und Entwicklung der von ihr 
getragenen Bildungseinrichtungen. 


Kantonale Aufgabe Gesundheitspolitischer Versorgungsauftrag. 
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4.2.2.15 Stiftung Geistliche Musik an der Jesuitenkirche 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Mit der Beteiligung an der Stiftung sind keinerlei 


finanzielle Verpflichtungen des Kantons verbun-
den. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Das Ziel der Stiftung ist, in Zusammenarbeit mit 


der Hochschule Luzern die musikalisch-spirituelle 
Ausstrahlung der Musikstadt Luzern zu fördern 
und die hohe Qualität der geistlichen Musik an 
der Jesuitenkirche langfristig zu sichern. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton ist mit einem Vertreter des Bildungs- 


und Kulturdepartementes im Stiftungsrat (total 
sechs Stiftungsratsmitglieder) vertreten. 


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Das Ziel der Stiftung ist es, in Zusammenarbeit 


mit der Hochschule Luzern die musikalisch-spiri-
tuelle Ausstrahlung der Musikstadt Luzern zu för-
dern und die hohe Qualität der geistlichen Musik 
an der Jesuitenkirche langfristig zu sichern. 


Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.16 Stiftung Interkantonale Försterschule Lyss 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Forstbranche steht im Wettbewerb mit ande-


ren Bildungsanbietenden und innerhalb der Bran-
che im Wettbewerb mit anderen Bildungsgängen 
(ETH, Fachhochschule). Das Hauptrisiko liegt in 
der Abnahme der Anzahl Studierende und/oder in 
der Abnahme der öffentlichen Bildungsbeiträge. 
Weiter zu beachten ist die Verfügbarkeit qualifi-
zierter Lehrkräfte. Einem allfälligen Fachkräfte-
mangel tritt die Forstbranche bereits mit verschie-
denen Massnahmen entgegen, um proaktiv junge 
Leute für die Forstberufe zu sensibilisieren. Die 
Positionierung in der Bildungslandschaft inkl. Or-
ganisation, Führung und Finanzierung wurde 
überprüft und definiert. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten und Bedarf an qualifiziertem 


Forstfachpersonal sicherstellen. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufende Aufgabe 
Grad der Umsetzung 9 
Massnahmen keine  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist mit einem Vertreter im Stif-


tungsrat (total 15 Stiftungsratsmitglieder, davon 3 
mit beratender Funktion) vertreten. 


Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Errichtung und Betrieb der interkantonalen Förs-


terschule in Lyss. Diese dient der Aus- und Wei-
terbildung von Försterinnen und Förstern. 


Kantonale Aufgabe Bildungsförderung 
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4.2.2.17 Stiftung Lucerne Festival 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Planung der mittel- bis langfristigen Finanzierung 


ist erarbeitet. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Imageförderung als Kulturstandort. 
− Weltklasse-Niveau. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung läuft 
Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Weiterhin professionelle Führung durch das 


Lucerne Festival. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist Mitglied des Stiftungsrates; 


derzeit vertreten durch den Vorsteher des BKD. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Durchführung und Förderung des jährlich in Lu-


zern stattfindenden Lucerne Festival mit den Ver-
anstaltungen Ostern, Sommer und Piano sowie al-
lenfalls anderer vom Lucerne Festival organisierter 
Veranstaltungen. 


Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.18 Stiftung Verkehrshaus der Schweiz 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung − Die Stiftung ist Eigentümerin der Sammlung, 


welche dem Verein zur Verfügung gestellt 
wird.  


− Der Verein Verkehrshaus ist Eigentümer der 
Immobilien, in welchen die grossen Risiken 
liegen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Langfristige Sicherung der Sammlungstätig-
keit und des Betriebs des Verkehrshauses zu-
sammen mit dem Bund und der Stadt Luzern. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 6 
Massnahmen – Überprüfen von Leistungsvereinbarung und In-


vestitionsgesuchen.  
– Investitionsbeitrag an Erneuerung Schienen-


halle II und III ist angedacht.  
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme keine 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Erhalt, Betreuung und Erweiterung der Sammlung 


des Verkehrshauses der Schweiz von Objekten 
zum schweizerischen Verkehrswesen mit dem Ziel 
der Erschliessung und Ausstellung für die Allge-
meinheit im Rahmen des Museumsbetriebs und 
des museumspädagogischen Dienstes des Ver-
kehrshauses in Luzern sowie Erhalt, Betreuung 
und Erweiterung eines Archivs für Text-, Bild-, 
Plan- und Tondokumente und weiterer Objekte 
zur Geschichte von Verkehr und Kommunikation 
zwecks Unterstützung der Ausstellungstätigkeit 
und der fachwissenschaftlichen Forschung. 


Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.19 Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Eintretenswahrscheinlichkeit von Reputations- 


und Netzwerkrisiken wird zurzeit als gering einge-
schätzt. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Wachstumspotenzial ansässiger Unternehmen 
unterstützen. 


− Finanzstarke Unternehmen und Privatperso-
nen ansiedeln. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen Die partnerschaftliche Finanzierung von Kanton, 


Gemeinden und der Wirtschaft ist weiter zu ver-
folgen. Das Finanzierungsziel von 2 Millionen 
Franken wurde 2010 erstmals erreicht und beträgt 
Ende 2024 2,6 Millionen Franken. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Gesellschaftskapital (Art) Stiftungsvermögen 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,06 Millionen Franken 
Anteil Kanton 42 Prozent 
Einflussnahme Zwei Personen vertreten den Kanton Luzern im 


Stiftungsrat. 
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 


Luzerner Wirtschaft; nationale und internationale 
Vermarktung des Wirtschafts- und Wohnstandorts 
Luzern mit Partnern; Ansiedelung neuer Unter-
nehmen und finanzstarker Privatpersonen im Kan-
ton Luzern; Unterstützung des Wachstumspoten-
zials ansässiger Unternehmen; Förderung des In-
novations- und Wissenstransfers zwischen Wirt-
schaft und Bildungsinstitutionen. 


Kantonale Aufgabe Wirtschaftsförderung 
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4.2.2.20 Swiss Library Service Platform SLSP 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Es hat sich bestätigt, dass die SLSP weniger Ser-


vices übernehmen kann als ursprünglich im Ser-
vicevertrag zugesichert wurde, und dass die tat-
sächlich angebotenen Services jährlich teurer wer-
den. Prozesse und die Zusammenarbeit haben 
sich verbessert. Die ZHB wird die entstandenen 
Lücken im Service-Portfolio auf eigene Kosten 
schliessen, indem abgelöste Verbundstrukturen 
wiederaufgebaut werden. Die Mehraufwände lie-
gen weiterhin unter 0,5 Millionen Franken, und es 
ist nicht mit weiteren Risiken zu rechnen. 


Veränderung zur letzten BS Risiko: ZHB schliesst entstandene Lücken im Ser-
vice-Portfolio auf eigene Kosten. 


  
Strategie  
Strategische Ziele Kooperation mit Partnern zur Nutzung von Syner-


gien und Steigerung der Effizienz – sowohl auf 
dem Platz Luzern wie auch national. 


Veränderung zur letzten BS Sicherung des Betriebs der Institution Zone Re-
gion Zentralschweiz als Ablösung des IDS Luzern. 
Sicherung des Betriebs der Zentral- und Hoch-
schulbibliothek sowie der Bibliotheken des IDS 
Luzern (HSLU Bibliotheken, Bibliotheken von 
Staatsarchiv, Museen usw.) durch die Ablösung 
der auslaufenden Bibliothekssoftware. Finanzie-
rung des Mehraufwands und der Mindereinnah-
men sicherstellen. 


Stand der Umsetzung Die SLSP agiert weiterhin nicht wie geplant als na-
tionaler Bibliotheksverbund, sondern lediglich als 
technische Dienstleisterin für eine Bibliothekssoft-
ware. Somit müssen bereits aufgelöste Verbund-
strukturen wieder aufgebaut werden, um die bib-
liothekarische Zusammenarbeit auf nationaler 
Ebene aufrechtzuerhalten. 


Grad der Umsetzung 6 
Massnahmen Prozesse optimieren. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,8 Millionen Franken 
Anteil Kanton 4,8 Prozent (40'000 Franken) und 800'000 Franken 


rückzahlbares Darlehen. 
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Einflussnahme An der Generalversammlung: Stimmenanteil von  
4,8 Prozent. 
Mit dem Aktienpaket hat der Kanton Luzern 5 
Prozent Stimmenanteile in der Generalversamm-
lung.  


Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Sicherung des Betriebs der Zentral- und Hoch-


schulbibliothek sowie der Bibliotheken des IDS 
Luzern (HSLU-Bibliotheken, Bibliotheken des 
Staatsarchivs, der Museen usw.) durch die Ablö-
sung der auslaufenden Bibliothekssoftware. 


Kantonale Aufgabe Sicherung der Dienstleistungen der ZHB und IDS-
Bibliotheken. 
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4.2.2.21 Swisslos Interkantonale Landeslotterie 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Verwaltungsrat hat das implementierte Risi-


komanagement der Swisslos im Jahr 2020 behan-
delt, geprüft und genehmigt. Für allfällige Scha-
denersatzforderungen werden Rückstellungen ge-
bildet. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Sicherstellen eines nachfrageorientierten und 


innovativen Lotterie- und Wettangebots unter 
Wahrung der gesetzlichen Regelungen. 


− Schutz der Bevölkerung vor Spielsucht durch 
Massnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht. 


− Möglichst hohe Gewinnausschüttung an die 
kantonalen Swisslos-Fonds, Swisslos-Sport-
fonds und den nationalen Sport. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung laufend 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen Keine besonderen. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Genossenschaft (es besteht kein eigentliches Ge-


nossenschaftskapital; das Eigenkapital besteht aus 
Gewinnvorträgen und Reserven).  


Einflussnahme Der Kanton Luzern ist im sieben Personen umfas-
senden Verwaltungsrat mit dem ehemaligen Re-
gierungsrat Guido Graf vertreten, was einem 
Stimmenanteil von 14 Prozent entspricht. 


Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Die Genossenschaft bezweckt die Durchführung 


von und die Beteiligung an gemeinnützigen oder 
wohltätigen Lotterien im Sinn von Artikel 3 des 
Bundesgesetzes über Geldspiele (SR 935.51). Wei-
ter stützt sich die Genossenschaft auf die dazuge-
hörige Geldspielverordnung (SR 935.511), die In-
terkantonale Vereinbarung betreffend die ge-
meinsame Durchführung von Geldspielen (SRL Nr. 
992) und das Gesamtschweizerische Geldspiel-
konkordat (SRL Nr. 992a). 


Kantonale Aufgabe Kultur- und Sportförderung 
 
 
 



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/795/de

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/796/de

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/992

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/992a
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4.2.2.22 TMF Extraktionswerk AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Der Beteiligungsbetrag ist gering. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten. 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Die strategischen Grundziele der TMF Extraktions-


werk AG werden erreicht und weiterverfolgt. 
Grad der Umsetzung N.a. da keine aktive Einflussnahme. 
Massnahmen Keine aktive Einflussnahme. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 1,2 Millionen Franken 
Anteil Kanton 5,3 Prozent 
Einflussnahme Stimmrechte an der Generalversammlung gemäss 


Anteil am Aktienkapital.  
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Entsorgung von tierischen Nebenprodukten. Die 


Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errich-
ten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, 
gleichartige oder verwandte Unternehmungen er-
werben oder errichten, Grundstücke erwerben  
oder veräussern. Sie kann auch ähnliche weitere 
Entsorgungsaufgaben übernehmen. 


Kantonale Aufgabe Aufgabe gemäss Bundesverordnung über die Ent-
sorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 
916.441.22). 


 
  



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/372/de
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4.2.2.23 Verein eHealth-Zentralschweiz 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Die Mitgliedschaft ist freiwillig und der Verein soll 


solange aktiv bleiben, bis seine Zielsetzungen er-
füllt sind oder keine Notwendigkeit zur Koordina-
tion der verschiedenen eHealth-Aufgaben mehr 
besteht. Der Kanton Luzern beteiligt sich lediglich 
via Jahresbeitrag am Verein. Werden die Vereins-
tätigkeiten eingestellt, so wird auch der Jahresbei-
trag hinfällig, und es bestehen für den Kanton Lu-
zern keine weiteren Verpflichtungen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Strategie  
Strategische Ziele − Schaffung von organisatorischen Vorausset-


zungen zur nutzbringenden regionalen Koor-
dination von eHealth. 


− Entstehung einer schlanken, handlungsfähi-
gen Vernetzungsplattform, an der sich mög-
lichst viele Akteure des regionalen Gesund-
heitswesens beteiligen, um ihre eHealth-Stra-
tegien zum Wohle der Patientinnen und Pati-
enten aufeinander abzustimmen. 


− Regelmässige Information für Vereinsmitglie-
der und die interessierte Öffentlichkeit (Politik, 
Medien, Patientinnen und Patienten). 


− Unterstützung bei der Lancierung und Umset-
zung des Bundesgesetzes über das elektroni-
sche Patientendossier (EPDG). 
 


Veränderung zur letzten BS Erweiterung um zweites Ziel: Entstehung einer 
schlanken, handlungsfähigen Vernetzungsplatt-
form.  


Stand der Umsetzung Totalrevision EPDG hat zur vorläufigen Reduktion 
der Vereinstätigkeiten 2024 geführt.  


Grad der Umsetzung 7 
Massnahmen Generalversammlung im Frühjahr 2025 inkl. 


Standortbestimmung und Zukunftsplanung. 
  



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/203/de?version=20241001&print=true
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Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist mit einem Mitglied im 


zehnköpfigen Vorstand vertreten. 
Zuständiges Departement GSD 
Zweck der Organisation Der Verein eHealth Zentralschweiz fördert die 


nutzbringende Anwendung von eHealth-Lösun-
gen in der Versorgungsregion Zentralschweiz. Er 
tut dies, indem er eine Koordinationsstelle 
eHealth Zentralschweiz betreibt. 


Kantonale Aufgabe Förderung eines eHealth-Netzwerks für die Um-
setzung des elektronischen Patientendossiers 
(EPD). 
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4.2.2.24 Verein iGovPortal.ch 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Bei iGovPortal.ch handelt es sich um eine er-


probte Software, die durch jährliche Weiterent-
wicklungen aktuell gehalten wird. Die Anwendun-
gen beim Kanton Luzern können modular ausge-
wählt werden. Zudem könnte man jederzeit wie-
der vom Verein austreten. Der Anbieter der Lö-
sung iGovPortal speichert keine Daten der Nutzer. 
Der technische Betrieb liegt in der Verantwortung 
des einzelnen Kantons. Die Beteiligung wird daher 
als tiefes Risiko klassifiziert. 


Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
  
Strategie  
Strategische Ziele Das iGovPortal ermöglicht die Vernetzung zwi-


schen den Einwohnerinnen und Einwohnern, Un-
ternehmungen und der Verwaltung und bietet 
eine Hülle für diverse Verwaltungsdienstleistun-
gen (einheitliches Benutzerkonto für Einwohnerin-
nen und Einwohner sowie Unternehmen). 


Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
Stand der Umsetzung Auf Kurs. 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Anteil Einsitznahmen im obersten Leitungsorgan:  


Vertretung im Führungsausschuss (1 von 10 Mit-
gliedern). 


Zuständiges Departement FD 
Zweck der Organisation Das iGovPortal ermöglicht die Vernetzung zwi-


schen den Einwohnerinnen und Einwohnern, Un-
ternehmungen und der Verwaltung und bietet 
eine Hülle für diverse Verwaltungsdienstleistun-
gen wie zum Beispiel ein einheitliches Benutzer-
konto für Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
Unternehmen. 


Kantonale Aufgabe Technische Lösungen zur Förderung der digitalen 
Verwaltung. 
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4.2.2.25 Verein Kooperative Speicherbibliothek Schweiz 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Tiefes Risiko, weil die Kosten dank zusätzlichen 


Partnern weiter sinken. 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Führung und Betrieb eines sicheren Aussenla-


gers für die ZHB Luzern in Kooperation mit 
Partnerbibliotheken (Zentralbibliothek Zürich, 
Universitätsbibliothek Zürich, Universitätsbib-
liothek Basel, Zentralbibliothek Solothurn, 
Universitätsbibliothek St. Gallen).  


− Sicherung eines wirtschaftlich effizienten Be-
triebs eines Aussenlagers durch Nutzung von 
Kooperationen und Synergien. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Der Betrieb läuft. 
Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen − Hohes Niveau der Dienstleistungen beibehal-


ten. 
− Bauliche Erweiterung für ausreichend Lagerka-


pazität. 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Der Kanton Luzern hat eine Stimmkraft von 37,55 


Prozent. 
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Effiziente, raumsparende, kostengünstige und an 


konservatorischen Vorgaben ausgerichtete Lage-
rung und Bewirtschaftung von Büchern, Zeit-
schriften und weiteren Medien in einer Speicher-
bibliothek für Mitglieder und Kundinnen und 
Kunden (für Mitglieder teilweise Zusammenfüh-
rung in einen kollektiven Bestand); Erbringung 
von verschiedenen archivarischen und biblio-
thekstechnischen Dienstleistungen, insbesondere 
Ausleihe und Dokumentenlieferung; der Verein ist 
nicht gewinnorientiert. 


Kantonale Aufgabe Allgemeine Versorgung sichern. Sicherung und 
Aufbewahrung wertvoller historischer Dokumente 
und Handschriften sowie Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit. 
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4.2.2.26 Vereinigung Pro Heidegg 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Geringe finanzielle Beteiligung des Kantons (an 


Betriebskosten). 
Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung halten. 


− Beteiligung und Betriebsbeitrag der Leistungs-
vereinbarung erhöhen. 


Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Leistungsvereinbarungen mit der Dienststelle Im-


mobilien und der Dienststelle Kultur wurden neu 
aufgesetzt und der Betriebsbeitrag erhöht. 


Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Verein 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist durch eine Person aus dem 


BKD im Vereinsvorstand (total 9) vertreten.  
Zuständiges Departement BKD 
Zweck der Organisation Schloss Heidegg soll als Ort erhalten bleiben, wel-


cher das Amt Hochdorf kulturell und geschichtlich 
repräsentiert. 


Kantonale Aufgabe Kulturförderung 
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4.2.2.27 Viacar AG 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Das Strassenverkehrsamt nutzt bereits die Soft-


warelösung dieses Unternehmens, trägt also be-
reits jetzt das Risiko eines Totalausfalls der Soft-
ware. Mit der Beteiligung ist das Risiko hinzuge-
kommen, dass diese abgeschrieben werden 
müsste. Die Auswirkung der Abschreibung der 
Beteiligung im Betrag von 50'000 Franken ist als 
tief einzustufen. Die Eintretenswahrscheinlichkeit 
liegt ebenso unterhalb des üblichen unternehme-
rischen Risikos, da es sich um ein Produkt handelt, 
welches nicht auf dem freien Markt gehandelt 
wird. 


Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
  
Strategie  
Strategische Ziele − Beteiligung beibehalten. 


− Hauptzielsetzung ist es, eine anwenderfreund-
liche und wirtschaftliche Software für die effi-
ziente Verwaltung von Fahrzeugen durch Vi-
acar betreiben und weiterentwickeln zu lassen. 


Veränderung zur letzten BS Neue Beteiligung seit 2022. 
Stand der Umsetzung Laufend 
Grad der Umsetzung 10 
Massnahmen − Kontinuierliche Evaluation der Weiterentwick-


lung des Viacar-Systems. 
− Strategische Planung von Innovationsprojekten. 


  
Art und Umfang  
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Gesellschaftskapital (Art) Aktienkapital 
Gesellschaftskapital (Höhe) 0,25 Millionen Franken 
Anteil Kanton 20 Prozent 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist durch eine Person im Ver-


waltungsrat (total 7) vertreten.  
Zuständiges Departement JSD 
Zweck der Organisation Entwicklung, Betrieb und Wartung der Bran-


chensoftware Viacar für kantonale Strassenver-
kehrsämter in der Schweiz. 


Kantonale Aufgabe Verwaltung der Strassenverkehrsdaten und deren  
Digitalisierung. 


 
 







102 
 


4.2.2.28 Wässermatten-Stiftung 
 
Risiko  
Risikokategorie C 
Begründung Verhältnismässig kleine Beteiligung des Kantons 


Luzern. Gemeinnützige Stiftung mit ursprüngli-
chem Stiftungskapital im Umfang von 8'230'000 
Franken, davon 950'000 Franken durch Kanton 
Luzern bei Gründung der Stiftung. Der Kanton Lu-
zern hat eine Anfrage für das Eingehen einer 
Eventualverpflichtung im Jahr 2018 abgelehnt. 
Dies schliesst nicht aus, dass zu gegebener Zeit 
offen über die Sanierung des Stiftungskapitals 
diskutiert werden muss. 


Veränderung zur letzten BS keine 
  
Strategie  
Strategische Ziele Beteiligung halten 
Veränderung zur letzten BS keine 
Stand der Umsetzung Das Stiftungskapital ist einbezahlt. Das Wässern 


wird aus Erträgen auf dem Kapitalmarkt und seit 
2015 auch durch Verwenden von Stiftungskapital 
entschädigt. 


Grad der Umsetzung 8 
Massnahmen keine 
  
Art und Umfang  
Rechtsform Stiftung 
Einflussnahme Der Kanton Luzern ist durch eine Person im Stif-


tungsrat (total 13) vertreten.  
Zuständiges Departement BUWD 
Zweck der Organisation Die als Wässermatten bekannten Kulturlandschaf-


ten im Perimeter des Bundesinventars der Land-
schaften und Naturdenkmäler (BLN) des Objektes 
Nr.°1312 «Wässermatten in den Tälern der Lange-
ten, der Oenz und der Rot» zu erhalten und deren 
traditionelle Bewirtschaftung zu sichern, indem sie 
diese durch die Ausrichtung von Beiträgen unter-
stützt. 


Kantonale Aufgabe Natur- und Landschaftsschutz 
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5 Schlussfolgerungen 
Die Organisationen mit kantonaler Beteiligung sind im Hinblick auf ihre Führbarkeit 
nach wie vor gut und zweckmässig organisiert. Die strategischen Ziele werden 
grundsätzlich durchgehend erreicht, und es werden durch die Fachdepartemente 
geeignete Massnahmen umgesetzt, um diese Ziele zu erreichen beziehungsweise 
längerfristig zu halten. Nur bei drei Organisationen wurde der Grad der Umsetzung 
(1 bis 10) mit der Zahl sechs bewertet. Eine tiefere Bewertung liegt bei keiner Orga-
nisation vor. 
 
Mit den überarbeiteten Eignerstrategien 2025 wurden vier Bemerkungen Ihres Rates 
und zwei Empfehlungen der AKK bereits umgesetzt. Es wurde eine Regelung zur 
ausgewogenen Geschlechtervertretung im operativen Organ aufgenommen. Damit 
leisten wir einen Beitrag zur Förderung der Gleichstellung und Diversität. Auch 
wurde ein Ziel zur Ausbildung von Lernenden formuliert, um dem Fachkräftemangel 
zu begegnen und hohe Standards sicherzustellen. Zudem fördern wir mit einer Vor-
gabe zur Zusammenarbeit zwischen den drei Hochschulen die Innovationskraft in 
Forschung und Entwicklung. Auch haben wir eine Pflichtvorgabe zur Führung eines 
internen Kontrollsystems bei Beteiligungen mit Risiko A oder B aufgenommen, um 
Risiken zu minimieren und die Transparenz sowie folglich die Richtigkeit von Trans-
aktionen sicherzustellen. Die Kollektivunterschrift gehört zu den möglichen Mass-
nahmen eines effektiven IKS. Bei privatrechtlichen Aktiengesellschaften wird auf 
diese Zielformulierung verzichtet, da bereits Regelungen im Obligationenrecht be-
stehen. Für das strategische Leitungsorgan der Beteiligungen mit Risiko A und B sind 
ebenfalls neu Offenlegungs- und Ausstandsregelungen vorgesehen. 
 
Auf der Grundlage der Bemerkung zur Einrichtung eines systematischen Controllings 
soll ein Hilfsmittel für ein Reporting über die Umsetzung der Eignerstrategien zur 
Verfügung gestellt werden. Die Umsetzung erfolgt per Jahresabschluss 2025. 
 
Einige Empfehlungen beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle. 
Es ist uns wichtig, eine gute und systematische Zusammenarbeit mit der Finanzkon-
trolle zu pflegen.  
 
Im Bereich des Beitragscontrollings sind die Begriffe und die Zuständigkeiten zurzeit 
nicht einheitlich. Wir schlagen deshalb mit der Antwort auf die Motion M 280 über 
die Vermeidung von Doppelrollen im Beteiligungscontrolling vor, eine Weiterent-
wicklung und Vereinheitlichung des Beitragscontrollings zu prüfen. 
 
Im Bereich Klima und Energie sowie Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensfor-
men wurden zum einen aus dem Planungsbericht zur Förderung der Gleichstellung 
aller Geschlechter und Lebensformen (Botschaft B 133 vom 30. August 2022) und 
zum anderen aus dem Planungsbericht Klima- und Energiepolitik 2021 des Kantons 
Luzern (Botschaft B 87 vom 21. September 2021) Zielsetzungen aufgenommen. Auch 
wurde im Rahmen der Motion M 48 über einen Lohndeckel für die Mitglieder der 
Geschäftsleitung einer Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons Luzern 
eine Formulierung zur maximalen Entschädigung der Geschäftsleitung der LUKB AG 
in der Eignerstrategie aufgenommen. Zudem wurde infolge des Postulats P 1090 
über die Begrenzung der Löhne der Verwaltungsratsmitglieder insbesondere eine 



https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=28abacd4dacd43ffa6848c6dc634d0fa&back=1&geschaeftsnr=280&art=-1&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9e25dd30b751415d9242d5425f28465a

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=3bcaffc32c2a405b975037714ae2fad6

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2813fdf420f45388a6b80ffdc0e6462&back=1&geschaeftsnr=M%2048&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=4aaefc5684474d2fb80ec2c9ca26f2ce&back=1&geschaeftsnr=P%201090&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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Formulierung zur maximalen Entschädigung des Verwaltungsrates der LUKB AG und 
der LUKS AG in deren Eignerstrategie berücksichtigt. 
 
Die Zahlungsströme zwischen dem Kanton und den Organisationen, an denen er be-
teiligt ist, sind in den Faktenblättern ersichtlich. Das meiste Geld floss im Jahr 2024 
ans Sozialversicherungszentrum WAS – Wirtschaft, Arbeit, Soziales (rund 690 Mio. 
Fr.), an die Luzerner Pensionskasse (rund 308 Mio. Fr.) und an die Luzerner Kan-
tonsspital AG (rund 231 Mio. Fr.). Ein weiterer nennenswerter Betrag ging an die Lu-
zerner Psychiatrie AG (rund 65 Mio. Fr.). 
 
Die grössten Geldzuflüsse im Jahr 2024 hat der Kanton in Form von Dividenden und 
mit der Abgeltung der Staatsgarantie der Luzerner Kantonalbank (total rund 64 Mio. 
Fr.) sowie aus dem Anteil der Gewinnausschüttung von Swisslos (rund 28 Mio. Fr.) er-
halten. 


6 Antrag 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen 
Ihnen, die Beteiligungsstrategie 2026 des Kantons Luzern zu genehmigen. 
 
 
 
 
Luzern, 4. Juli 2025 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Michaela Tschuor 
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser 
 
  



https://www.lu.ch/verwaltung/FD/Beteiligungen/Faktenblaetter
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Entwurf 


 
Kantonsratsbeschluss 
über die Beteiligungsstrategie 2026 des  
Kantons Luzern 


vom  


Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 4. Juli 2025, 
beschliesst: 
 
 
1.  Die Beteiligungsstrategie 2026 des Kantons Luzern wird genehmigt.  
2.  Der Kantonsratsbeschluss ist zu veröffentlichen. 


Luzern,  


Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin:  
Der Staatsschreiber:  
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